
 
 
 
 
 
 
 
 

TAGESORDNUNG 

4. Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
 
Sitzungstermin: Mittwoch, 04.12.2024, 18:00 Uhr 

Ort, Raum: Begegnungszentrum, G.-A.-Demmler-Straße 6, 18311 Ribnitz-
Damgarten 

 
 

 
Öffentlicher Teil 
 
1| Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit  

 
 

2| Feststellung der Tagesordnung  
 
 

3| Einwohnerfragestunde  
 
 

4| Bestätigung des Protokolls der Stadtvertretersitzung vom 25.09.2024 mit 
Protokollkontrolle  
 
 

5| Information über die aktuelle Flüchtlings-/Asylbewerbersituation im Amtsbereich Ribnitz-
Damgarten  
 
 

6| Beschluss über den Entwurf und die Veröffentlichung der III. Änderung der 3. 
Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes der Stadt Ribnitz-Damgarten 
(„Sondergebiet Windenergie“, Am Freudenberger Holz) RDG/BV/BA-24/770/01 
 
 

7| Satzungsbeschluss über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 der Stadt Ribnitz-
Damgarten, „Mischgebiet Fritz-Reuter-Straße“ im beschleunigten Verfahren nach § 13 a 
BauGB RDG/BV/BA-24/075 
 
 

8| Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 96 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 
„Wohnbebauung Weißer Weg“, OT Borg RDG/BV/BA-24/077 
 
 

9| Satzungsbeschluss über die I. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101 der Stadt 
Ribnitz-Damgarten „Wohnbebauung östlich der Feldstraße“, im Verfahren nach § 13 b 
BauGB RDG/BV/BA-24/076 
 
 

10| Änderung der Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung der Kur-/Gästekarte und zur 
Gästekarte Fischland-Darß-Zingst RDG/BV/BK-24/070 
 
 



11| Haushaltssatzung der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2024 RDG/BV/FA-
24/069 
 
 

12| Haushaltsplanung 2025-2028 - 1. Lesung RDG/BV/FA-24/066 
 
 

13| 6. Änderungssatzung zur 4. Neufassung der Hauptsatzung der Bernsteinstadt Ribnitz-
Damgarten RDG/BV/HA-24/008/01 
 
 

14| Sanierung der Königskapelle auf dem Alten Friedhof Ribnitz (Antrag der Fraktion 
Wählergemeinschaft SOZIAL) RDG/BV/FS-24/083 
 
 

15| Errichtung von abschließbaren Fahrradboxen in Ribnitz-Damgarten (Antrag der Fraktion 
Wählergemeinschaft SOZIAL) RDG/BV/FS-24/082 
 
 

16| Kenntnisnahme der Protokolle der 36. und 37. Gesellschafterversammlung der 
Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH  
 
 

17| Kenntnisnahme des Protokolls der 36. Gesellschafterversammlung der Stadtwerke 
Ribnitz-Damgarten GmbH  
 
 

18| Informationen des Bürgermeisters  
 
 

19| Anfragen/Mitteilungen  
 
 

 

Nichtöffentlicher Teil 
 
20| Veräußerung von Liegenschaften RDG/BV/BA-24/068 

 
 

21| Informationen des Bürgermeisters  
 
 

22| Auskünfte/Mitteilungen  
 
 

23| Schließung der Sitzung  
 
 

 











 

 

Gebäudewirtschaft 
Ribnitz-Damgarten GmbH 
 
 
 
 

P r o t o k o l l  
 
 
der 37. Gesellschafterversammlung der 
Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH vom 4. November 2024 
 
Beginn: 11:00 Uhr 
Ende:  11:45 Uhr 

Teilnehmer:  Herr Huth Bürgermeister Stadt Ribnitz-Damgarten 
  Gesellschaftervertreter und Aufsichtsratsvorsitzender 

 Herr Janssen Geschäftsführer Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH 
 
 
Unter Berücksichtigung des § 15 des Gesellschaftervertrages der Gebäudewirtschaft Ribnitz-
Damgarten GmbH wird die Gesellschafterversammlung von der Geschäftsführung geleitet. 
 
Herr Janssen, als Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH, begrüßt den 
anwesenden Teilnehmer. Er stellt fest, dass die Einladung gemäß Gesellschaftervertrag § 14 zuge-
stellt wurde und die Gesellschafterversammlung beschlussfähig ist. Die laut Einladung vorgeschlage-
ne Tagesordnung wurde beraten und bestätigt. 
 
Tagesordnung: 

1. Bestätigung des Jahresabschlusses 2023 

2. Bestätigung des Instandhaltungsplanes 2025 

3. Sonstiges 
 
zu TOP 1:  
 
Der Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers der DOMUS Steuerungsberatungs-AG zum Jahresabschluss 
2023 der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH lag dem Gesellschaftervertreter vor. Die 
schriftliche Stellungnahme des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss 2023 der Gebäudewirtschaft Rib-
nitz-Damgarten GmbH wird als Anlage beigefügt. 
 
Nach einer ausführlichen Beratung mit dem Gesellschaftervertreter wurde auf Empfehlung des Auf-
sichtsrates folgender Beschluss gefasst: 
 

Beschluss zum Jahresabschluss 2023 
 

1. Den Jahresabschluss zum 31.12.2023 festzustellen und den Lagebericht 2023 zur Kenntnis zu 

nehmen. 

2. Dem Vorschlag der Geschäftsführung zur Verwendung des Bilanzgewinns zuzustimmen. 
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3. Der Jahresfehlbetrag beträgt 1.446.289,97 €. An die Gesellschafterin, die Stadt Ribnitz-

Damgarten, erfolgt eine Ausschüttung in Höhe von 400.000,00 €. 

4. Den Geschäftsführer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 zu entlasten. 

5. Der Aufsichtsrat bittet um Entlastung für seine Mitglieder für das Geschäftsjahr 2023 

Herr Thomas Huth (Vorsitzender) 
Herr Manfred Kasch 
Frau Susann Wippermann 
Herr Tino Leipold 
Herr Jan Berg  
Herr Marcus Löper 
Herr Rüdiger Trakies 

 

Stimmergebnis: 

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder der Gesellschafterversammlung: 1 

Ja-Stimmen:         1 

Nein-Stimmen:         0 

Stimmenthaltungen:        0 

 
Herr Janssen stellt fest, dass der Beschluss einstimmig gefasst wurde. 
 
Die Ausschüttung des Jahresüberschusses an die Gesellschafterin ist vier Wochen nach Bekanntgabe 
des Gesellschafterprotokolls in der Stadtvertretersitzung der Stadt Ribnitz-Damgarten fällig. Der Fäl-
ligkeitstermin ist der 31.12.2024. 
 
zu TOP 2: 
 
Bau- und Instandsetzungsmaßnahme werden aus 2024 nachgeholt bzw. fortgesetzt: 
 
Instandsetzung 

WIE Liegenschaft Maßnahme Kosten 
1301 Moskauer Straße 5, 6  Strangsanierung 1.400 TEuro 
  u.a. Warmwasser über 
  Fernwärme 
diverse u.a. Buxtehuder Straße 3-10 Elektro-Hausanschlüsse 250 TEuro 
 Rigaer Straße 1-4 
 Danziger Straße 1-4 
 
Modernisierung 

WIE Liegenschaft Maßnahme Kosten 
1301 Moskauer Straße 7 Planung Aufzugseinbau 50 TEuro 
  (analog Moskauer Straße 8) 
 

Investitionen in Neubauaktivitäten 

 
Projekt Damgartener Chaussee Planung (Lph 2-4) 1.000 TEuro 
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Die Gesellschafterversammlung beschließt den Plan der Modernisierungen und Instandsetzungen 
2025 ff. 
 
Stimmergebnis: 

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder der Gesellschafterversammlung: 1 

Ja-Stimmen:         1 
Nein-Stimmen:         0 

Stimmenthaltungen:        0 

 
Herr Janssen stellt fest, dass der Beschluss einstimmig gefasst wurde. 
 
zu TOP 3: Sonstiges 
 
Im Rückblick auf das Jahr 2024 berichtet Herr Janssen, dass der Neubau des Mehrfamilienhauses 
„Taun Eikboom“, Mittelweg 1, bis auf geringfüge Restarbeiten abgeschlossen ist. Vermietungsbeginn 
ist im Februar gewesen und seit September diesen Jahres ist die Vermietung aller 23 Wohnungen zu 
verzeichnen. 
 
Zusätzlich berichtet Herr Janssen, dass auch das mit Mitteln des Landesförderinstitutes Mecklenburg-
Vorpommern geförderte Bauvorhaben in der Moskauer Straße 8 – u.a. Einbau Aufzug, Grundrissver-
änderung, Strangsanierung – nahezu abgeschlossen ist. Die sechs vollmodernisierten Wohnungen 
konnten im Oktober 2024 vollständig vermietet werden. 
 
Im kommenden Wirtschaftsjahr wie auch in den folgenden Jahren muss weiterhin eine hohe Priorität 
auf die Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen gelegt werden („Strangsanierung“). Ferner sind 
die Planungen zur Dekarbonisierung und zu energetischen Sanierungen voranzubringen. Mit Blick auf 
die mögliche Erweiterung der Fernwärmeversorgung unterliegen hierbei die Planungen, Machbarkei-
ten und Ausführungen den gemeinsamen Abstimmungen mit den Stadtwerken Ribnitz-Damgarten 
GmbH.  
 
Ribnitz-Damgarten, den 4. November 2024 
 
 
 
 

Thomas Huth        Christian Janssen 

Bürgermeister        Geschäftsführer 
der Stadt Ribnitz-Damgarten      Gebäudewirtschaft 
– Gesellschaftervertreter/Aufsichtsratsvorsitzender –   Ribnitz-Damgarten GmbH 
 

 

 

Anlage 

Protokollauszug der 1. Aufsichtsratssitzung vom 11.09.2024 zum Jahresabschluss 2023 
TOP 7 – Jahresabschluss 2023 – Präsentation und Bewilligung des Jahresabschlusses 2023 
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A n l a g e  
 
 

Protokollauszug der 1. Aufsichtsratssitzung vom 11.09.2024 
zum Jahresabschluss 2023 

 

 

zu TOP 7: Jahresabschluss 2023 

 

7.1. Präsentation des Jahresabschlusses 2023 – Herr Christmann, DOMUS Steuerberatungs-

AG 

 

Herr Huth begrüßt Herrn Christmann, DOMUS Steuerberatungs-AG, und erteilt ihm das 

Wort zur Vorstellung des Jahresabschlusses 2023. 

 

Mit Begrüßung der anwesenden Teilnehmer leitet Herr Christmann seinen Vortrag über 

die Prüfung des Jahresabschlusses der GBW RDG GmbH ein. 

 

Vorweggenommen bestätigt Herr Christmann die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung 

und die Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes für den Jahresab-

schluss 2023. Mittels einer PowerPoint-Präsentation wird der Prüfungsauftrag und der 

Prüfungsumfang dargestellt sowie die Vorgänge und Geschäftsvorfälle von besonderer 

Bedeutung nebst den wesentlichen bilanzpolitischen Maßnahmen erläutert. 

 

Die Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH schließt das Wirtschaftsjahr 2023 mit 

einem Jahresfehlbetrag von rd. Tsd. € 1.446, gegenüber einem Jahresüberschuss von 

Tsd. € 221 im Vorjahr, ab. Der Fehlbetrag resultiert aus bilanznotwendigen Wertberich-

tigungen und wird nach Gesellschafterbeschluss mit in den Jahren zuvor gebildeten 

Rückstellungen ausgeglichen. 

 

Das mittel- und langfristige Anlagevermögen beträgt Tsd. € 27.513 (76,0 %). Im Jahr 

2023 erfolgten Zuschreibungen auf das Anlagevermögen durch aktivierungsfähige Neu-

bau-, Modernisierungs- und Planungsleistungen in Höhe von Tsd. € 4.099, diese entfal-

len im Wesentlichen auf die Baukosten für das Bauvorhaben „Taun Eikboom“. Demge-

genüber sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von Tsd. € 4.000 aus Wertbe-

richtigungen vorgenommen worden. 

 

Anhand von ausgewählten Kennziffern erläutert Herr Christmann die geschäftliche Ent-

wicklung und wirtschaftliche Lage der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH. Es 

wurde aufgezeigt, dass erhebliche Investitionstätigkeiten – einschließlich Instandhaltung 

und Neubau – in Höhe von Tsd. € 6.909 vorgenommen wurden. Die Durchschnittsmiete 

betrug laut Ausweis im Jahresabschlussbericht der DOMUS Steuerberatungs-AG 4,84 Eu-

ro je m²/p.M. Wohnfläche (VJ: 4,63 Euro je m²/p.M.). Die Leerstandsquote ist mit 5,2 % 

angegeben. 
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Herr Christmann bekräftigt die angemessene Eigenkapitalausstattung und eine geordne-

te Finanzierung der Gesellschaft. Hierbei ist eine Reduzierung der Eigenkapitalquote auf 

34,0 % (-8,7 % gegenüber dem Vorjahr; Empfehlung: EK-Quote > 25 %) zu verzeichnen. 

Die vorhandene Liquidität ist angemessen und beträgt durch die Zuweisung der Alt-

schuldenhilfe zum Stichtag Tsd. € 5.442. 

 

Nach Abschluss der Präsentation und Beantwortung der Fragen dankt Herr Huth dem 

Wirtschaftsprüfer Herrn Christmann für den Vortrag sowie Frau Wulff für die Zusam-

menarbeit im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses. 

 

Herr Christmann verlässt die Sitzung um 15:45 Uhr. 

Die Präsentation des Wirtschaftsprüfers wird als Anlage dem Protokoll der Aufsichtsrats-

sitzung beigefügt. 

 

7.2. Bewilligung des Jahresabschlusses 2023 

 

Herr Huth lässt über den Jahresabschluss 2023 abstimmen. Der Aufsichtsrat der Gebäu-

dewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH beschließt und bewilligt: 

 

1. Den Jahresabschluss zum 31.12.2023 festzustellen und den Lagebericht 2023 zur 

Kenntnis zu nehmen. 

2. Dem Vorschlag der Geschäftsführung zur Verwendung des Bilanzgewinns zuzustim-

men. 

3. Der Jahresfehlbetrag beträgt 1.446.289,97 €. An die Gesellschafterin, die Stadt Rib-

nitz-Damgarten, erfolgt eine Ausschüttung in Höhe von 400.000,00 €. 

4. Den Geschäftsführer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 zu entlasten. 

5. Der Aufsichtsrat bittet um Entlastung für seine Mitglieder für das Geschäftsjahr 2023 

Herr Thomas Huth (Vorsitzender) 

Herr Manfred Kasch 

Frau Susann Wippermann 

Herr Tino Leipold 

Herr Jan Berg  

Herr Marcus Löper 

Herr Rüdiger Trakies 

 

Stimmergebnis: 

Anwesende stimmberechtigte AR-Mitglieder:  5 

Ja-Stimmen:      5 

Nein-Stimmen:      0 

Stimmenthaltungen:     0 

 

Herr Huth stellt fest, dass der Beschluss einstimmig gefasst worden ist. 
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Niederschrift  

Gremium: Gesellschafterversammlung 

Lfd. Nr.: 36 

Tag: 10.07.2024 

Beginn – Ende: 16:10 - 16:20 Uhr 

Ort: Rathaus der Stadt Ribnitz-Damgarten, Rathaussaal 

Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten 

  

  

Teilnehmer:  

für die Gesellschafter  

Stadt Ribnitz-Damgarten: Herr Huth (Vorsitzender und Versammlungsleiter) 

E.DIS AG: Herr Dr. Wittenberg (bevollmächtigt mit Stimmrecht für die E.DIS AG)  

  

von der Geschäftsführung: Herr Pott (Geschäftsführer) 

 Herr Pingel (Protokollführer) 

  

 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 

2. Feststellung der Tagesordnung 

3. Genehmigung des Protokolls der 35. Gesellschafterversammlung 

4. Jahresabschluss 2023 

a) Bericht des Aufsichtsrates 

b) Feststellung des Jahresabschlusses 2023 

c) Genehmigung des Lageberichtes 

d) Entscheidung über die Verwendung des Gewinns  

e) Entlastung der Geschäftsführung 

f) Entlastung des Aufsichtsrates 

5. Bestellung des Abschlussprüfers für die Jahresabschlussprüfung 2024 

6. Verschiedenes 
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Vorbemerkung 

Die Inhalte zu den Beschlüssen des TOP 4 und 5 sind in der unmittelbar zuvor stattgefundenen Auf-

sichtsratssitzung besprochen worden. Daraus ergibt sich die verhältnismäßig kurze Dauer der Gesell-

schafterversammlung.  

 

 

TOP 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfä-

higkeit 

Herr Huth eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Er stellt fest, dass zu dieser Sitzung unter 

Verzicht auf die Einhaltung von Form und Frist aus Gesetz und Satzung eingeladen wurde, sowie die 

Tagesordnung nebst Beschlussvorlagen allen Gesellschaftsvertretern zugegangen ist. Herr Huth stellt 

die Beschlussfähigkeit der Gesellschafterversammlung fest. 

 

Herr Dr. Wittenberg übergibt eine Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts für die E.DIS AG - dem 

Protokoll als Anlage beigefügt. 

 

 

TOP 2 Feststellung der Tagesordnung 

Zur vorliegenden Tagesordnung gab es keine Einwände oder Anmerkungen. Die Gesellschafterver-

sammlung bestätigt die Tagesordnung. 

 

Beschluss (einstimmig):  

„Unter Verzicht auf die Einhaltung von Form und Frist aus Gesetz und Satzung fasst die Gesellschafter-

versammlung folgenden Beschluss: 

 

Die vorliegende Tagesordnung wird bestätigt.“ 

 

 

TOP 3 Genehmigung des Protokolls der 35. Gesellschafterversammlung 

Zum vorliegenden Protokoll gab es keine Einwände oder Änderungsbegehren. Die Gesellschafterver-

sammlung genehmigt das Protokoll.  

 

Beschluss (einstimmig): 

„Unter Verzicht auf die Einhaltung von Form und Frist aus Gesetz und Satzung fasst die Gesellschafter-

versammlung folgenden Beschluss: 

 

Das Protokoll der 35. Gesellschafterversammlung wird genehmigt.“ 

 

 

TOP 4 Jahresabschluss 2023 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates übergibt den Gesellschaftsvertretern den Bericht des Aufsichtsra-

tes - dem Protokoll als Anlage beigefügt. 



 

   
 Niederschrift zur    
 36. Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH  
 vom 10. Juli 2024 Seite 3 4 

 

Der Bericht der Baltic GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Prüfung des Abschlusses für das 

Geschäftsjahr 2023 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk liegt den Vertretern der Gesell-

schafter vor. 

 

Die Vertreter der Gesellschafter danken dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung sowie insbeson-

dere den Mitarbeitenden für die geleistete Arbeit in dem zurückliegenden und schwierigen Jahr. 

Auf Empfehlung des Aufsichtsrates fasst die Gesellschafterversammlung den folgenden Beschluss. 

 

Beschluss (einstimmig): 

„Unter Verzicht auf die Einhaltung von Form und Frist aus Gesetz und Satzung fasst die Gesellschafter-

versammlung folgenden Beschluss: 

 

Die Gesellschafterversammlung beschließt auf Empfehlung des Aufsichtsrates 

a) vom Bericht des Aufsichtsrates Kenntnis zu nehmen, 

b) den Jahresabschluss 2023 festzustellen, 

c) den Lagebericht zu genehmigen, 

d) vom Jahresüberschuss in Höhe von 833.169,66 EUR anteilig 460.000,00 EUR am 30.08.2024 

auszuschütten und 373.169,66 EUR als Gewinnvortrag einzustellen und 

e) der Geschäftsführung Entlastung für das Jahr 2023 zu erteilen. 

Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2023.“ 

 

Gemäß diesem Beschluss erhält die Stadt Ribnitz-Damgarten anteilig einen Ausschüttungsbetrag von 

280.600,00 EUR (61 %) und die E.DIS AG anteilig 179.400,00 EUR (39 %) - jeweils abzüglich der Kapi-

talertragsteuer und des Solidaritätszuschlags. 

 

 

TOP 5 Bestellung des Abschlussprüfers für die Jahresabschlussprüfung 2024 

Zur Bestellung des Abschlussprüfers für die Jahresabschlussprüfung 2024 gab es keine Einwände oder 

Änderungsbegehren. Die Gesellschafterversammlung fasst ihren Beschluss. 

 

Beschluss (einstimmig): 

„Unter Verzicht auf die Einhaltung von Form und Frist aus Gesetz und Satzung fasst die Gesellschafter-

versammlung folgenden Beschluss: 

 

Die Gesellschafterversammlung beschließt auf Empfehlung des Aufsichtsrates, die für die Prüfung des 

Jahresabschlusses 2024 der Gesellschaft wesentlichen Elemente des Kommunalprüfungsgesetzes 

Mecklenburg-Vorpommerns über die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe, die für 

die Gesellschaft zutreffenden Prüfungsvorgaben aus dem aktuellen Rundschreiben des Landesrech-

nungshofes (derzeit 1/2023) sowie die entsprechenden Festlegungen des Energiewirtschaftsgesetzes 

zu berücksichtigen. 

 







 



Stadt Ribnitz-Damgarten 
 

RDG/BV/BA-24/770/01 
Beschlussvorlage 

öffentlich 
 
 
 
Beschluss über den Entwurf und die Veröffentlichung der III. 
Änderung der 3. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Ribnitz-Damgarten („Sondergebiet Windenergie“, Am 
Freudenberger Holz) 

Organisationseinheit: 

Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften 
Datum 

12.11.2024 
Verantwortlich: 

Herr Körner 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Bau- und Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 19.11.2024 Ö 
Hauptausschuss (Vorberatung) 27.11.2024 N 
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) 04.12.2024 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
 
Beschluss Nr. RDG/BV/BA-24/770/01 
 
Beschluss über den Entwurf und die Veröffentlichung der III. Änderung der 3. 
Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes der Stadt Ribnitz-Damgarten 
(„Sondergebiet Windenergie“, Am Freudenberger Holz) 
 
Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten beschließt:  
 
1. Die Entwurfsunterlagen der III. Änderung der 3. Neubekanntmachung des 

Flächennutzungsplanes der Stadt Ribnitz-Damgarten werden in der vorliegenden 
Fassung mit Stand vom November 2024 gebilligt und als Entwurf beschlossen.  

 
2. Der Planentwurf und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB im Internet zu 

veröffentlichen. 
 

3. Den Behörden und den sonstigen Trägern öffentlicher Belange ist nach § 4 Abs. 2 
BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, gleichfalls sind sie von der parallel 
durchzuführenden Veröffentlichung der Entwurfsunterlagen im Internet auf 
elektronischem Weg zu benachrichtigen. 

 
4. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 
 
 
Sachverhalt 
 
Die im Rahmen der III. Änderung der 3. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes 
angestrebte Änderung steht im Zusammenhang mit dem Bebauungsplanverfahren Nr. 114 
„Sondergebiet Windenergie“, Am Freudenberger Holz. Im wirksamen Flächennutzungsplan 
ist der Bereich als „Fläche für die Landwirtschaft“ ausgewiesen. Ausgehend von den 
Planungszielen des Bebauungsplanes macht sich eine entsprechende Änderung des 
Flächennutzungsplanes erforderlich.  
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Die Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt nach § 8 Abs. 3 BauGB im 
Parallelverfahren gleichzeitig zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 114 „Sondergebiet 
Windenergie“, Am Freudenberger Holz.  
Des Weiteren ist die Fläche in der Gesamtfortschreibung des Regionalen 
Raumentwicklungsprogramms Vorpommern als Vorranggebiet für Windenergie 
ausgewiesen.  
Mit den Vorentwurfsunterlagen wurde das frühzeitige Beteiligungsverfahren durchgeführt. 
Wesentliche Bedenken seitens der Behörden / Träger öffentlicher Belange wurden dabei 
nicht vorgetragen. Im Rahmen der Auslegung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
wurden keine Stellungnahmen abgegeben  
 
Bisherige Beschlussfassung:  
Aufstellungsbeschluss: 28. Februar 2024 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Haushaltsmäßige Belastung: Ja: X Nein:   

Kosten: € Folgekosten/Abschreibungen: € 

Produkt / Sachkonto:   
Verfügbare Mittel des Kontos:  €   

 

Anlage/n 
1 Entwurf III. Änderung FNP November 2024_ (öffentlich) 
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III. Änderung der 3. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes der Stadt Ribnitz-Damgarten

Übersichtsplan: Offene Regionalkarte M-V, unmaßstäblich

Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten

III. Änderung der 3. Neubekanntmachung
des Flächennutzungsplanes
("Sondergebiet Windenergie",

Am Freudenberger Holz)

Entwurf zur Veröffentlichung im Internet
(§ 3 Abs. 2 BauGB)

Planung Dillmann
Büro für Stadt- und Landschaftsplanung

Stand: November 2024 Maßstab: 1 : 20.000

1. Bodendenkmale
Jegliche Erdeingriffe innerhalb von Bodendenkmalen bedürfen der denkmalrechtlichen  
Genehmigung gemäß § 7 Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V).

VERFAHRENSVERMERKE
1. Die Stadtvertretung hat am 28.02.2024 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen, das III. 
Änderungsverfahren für den rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten in 
der Fassung der 3. Neubekanntmachung einzuleiten. Der Aufstellungsbeschluss wurde im Amtlichen 
Stadtblatt der Stadt Ribnitz-Damgarten vom 11.03.2024 ortsüblich bekannt gemacht .

2. Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Behörde ist gemäß § 17 LPlG M-V und  
§ 1 Abs. 4 BauGB im Rahmen der Plananzeige mit Schreiben vom 12.06.2024 beteiligt worden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist durch Auslegung der 
Planunterlagen in der Zeit vom 25.06.2024 bis zum 16.07.2024 durchgeführt worden. Die amtliche 
Bekanntmachung hierzu erfolgte im Amtlichen Stadtblatt der Stadt Ribnitz-Damgarten vom 
14.06.2024.

4. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit 
Schreiben vom 12.06.2024 nach § 4 Abs. 1 BauGB unterrichtet und zur Äußerung aufgefordert 
worden.

5. Die Stadtvertretung hat am ...................... den Entwurf der III. Änderung der 3. 
Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes mit Begründung und Umweltbericht gebilligt und 
zur Veröffentlichung im Internet bestimmt.

6.  Der Entwurf der III. Änderung der 3. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes, die 
Begründung mit Umweltbericht und die wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen wurden in der Zeit vom ...................... bis ......................  gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
im Internet veröffentlicht und über das Bau- und Planungsportal M-V zugänglich gemacht. Zusätzlich 
wurden die Unterlagen öffentlich ausgelegt. Die Veröffentlichung im Internet ist mit dem Hinweis, 
dass Stellungnahmen während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden können und 
das nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können, im Amtlichen Stadtblatt der Stadt Ribnitz-Damgarten vom 
...................... ortsüblich bekannt gemacht worden.

7. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die 
Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom ...................... nach § 4 Abs. 2 und § 2 Abs. 2 BauGB 
zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert und über die Veröffentlichung im Internet 
benachrichtigt.

8. Die Stadtvertretung hat die fristgerecht vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden am ...................... 
geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

9. Die III. Änderung der 3. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes wurde am ...................... 
von der Stadtvertretung als Planungsinstrument sui generis festgestellt. Die Begründung wurde 
gebilligt.

Ribnitz-Damgarten, den ...................... L. S. Bürgermeister

10. Die Genehmigung der III. Änderung der 3. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes 
wurde mit Bescheid der höheren Verwaltungsbehörde vom ......................, Az. ......................, erteilt.

Ribnitz-Damgarten, den ...................... L. S. Bürgermeister

11. Die Erteilung der Genehmigung der III. Änderung der 3. Neubekanntmachung des 
Flächennutzungsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von 
jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind im Amtlichen 
Stadtblatt der Stadt Ribnitz-Damgarten vom ...................... ortsüblich bekanntgemacht worden. In der 
Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) hingewiesen 
worden.
Die III. Änderung der 3. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes ist mit Ablauf des 
...................... wirksam geworden.

Ribnitz-Damgarten, den ...................... L. S. Bürgermeister

III. Änderung des Flächennutzungsplanes

Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan
in der Fassung der 3. Neubekanntmachung

PLANZEICHENERKLÄRUNG

15. Sonstige Planzeichen

1. Art der baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

1.4. Sonderbauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)
Zweckbestimmung "Windenergie"

S
Windenergie

12.

12.1.

Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4 BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der III. Änderung der 3.
Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes

S
Windenergie

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).

RECHTSGRUNDLAGEN

14.

14.3.

Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz (§ 5 Abs. 4, § 172 Abs. 1 BauGB)

Umgrenzung von Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem
Denkmalschutz unterliegen (§ 5 Abs. 4 BauGB)D

D

8. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB)

oberirdisch, hier: Hochspannungsfreileitung
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Stadt Ribnitz-Damgarten 
 

RDG/BV/BA-24/075 
Beschlussvorlage 

öffentlich 
 
Satzungsbeschluss über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 
der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Mischgebiet Fritz-Reuter-Straße“ im 
beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB 

Organisationseinheit: 

Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften 
Datum 

12.11.2024 
Verantwortlich: 

Herr Körner 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Bau- und Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 19.11.2024 Ö 
Hauptausschuss (Vorberatung) 27.11.2024 N 
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) 04.12.2024 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
 
Beschluss-Nr. RDG/BV/BA-24/075 
 
Satzungsbeschluss über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 der Stadt 
Ribnitz-Damgarten, „Mischgebiet Fritz-Reuter-Straße“ im beschleunigten Verfahren 
nach § 13 a BauGB 
 
1. Die während der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB des Entwurfes der 2. 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Mischgebiet Fritz-
Reuter-Straße“ im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB durch die Öffentlichkeit 
vorgebrachten Stellungnahmen sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden hat die Stadtvertretung laut den in 
der Beschlussvorlage vom November 2024 niedergelegten Behandlungsvorschlägen 
geprüft (Abwägungsprotokoll). Der Bürgermeister wird beauftragt, die Öffentlichkeit sowie 
die Behörden und die sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden, 
welche Anregungen und Bedenken vorgetragen haben, von diesem Ergebnis unter 
Angabe von Gründen in Kenntnis zu setzen. 

 
2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 86 der Landes-

bauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) beschließt die Stadtvertretung die 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Mischgebiet 
Fritz-Reuter-Straße“ im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB bestehend aus 
dem Planteil (Planzeichnung - Teil A) und dem Textteil (textliche und gestalterische 
Festsetzungen - Teil B) mit Stand vom November 2024 als Satzung.  

 
3. Die Begründung mit Stand vom November 2024 wird gebilligt. Der Bürgermeister wird 

beauftragt, den Satzungsbeschluss den 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 der 
Stadt Ribnitz-Damgarten, „Mischgebiet Fritz-Reuter-Straße“ im beschleunigten Verfahren 
nach § 13 a BauGB ortsüblich bekannt zu machen; dabei ist auch anzugeben, wo der 
Plan mit Begründung während der Dienststunden eingesehen und über den Inhalt 
Auskunft verlangt werden kann.  

 
4. Mit der Bekanntmachung tritt die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 der Stadt 

Ribnitz-Damgarten, „Mischgebiet Fritz-Reuter-Straße“ im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13 a BauGB in Kraft.  
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Sachverhalt 
 
Das Baufeld D ist im nördlichen Teil des B-Planes Nr. 3 zwischen dem “Scheunenweg” und 
der “Fritz-Reuter-Straße” gelegen und bislang weitestgehend unbebaut. Nur im östlichen Teil 
ist ein Wohnhaus entstanden und im westlichen Bereich wurde nunmehr ein 
Mehrfamilienhaus mit 6 WE errichtet. 
Das „Zwischenstück“ wird vom Grundstückseigentümer seit längerem für den Neubau der 
Arbeitsagentur vorgehalten. Da sich dieses Vorhaben nunmehr konkretisiert, hat der 
Eigentümer und künftige Bauherr zur Einhaltung der Anforderungen der Bundesagentur für 
Arbeit unter Übernahme der Kosten die Anpassung der Festsetzungen des B-Planes an den 
geplanten Neubau beantragt. Das Maß der baulichen Nutzung soll in Bezug auf die 
Traufhöhe (Erhöhung um 1 m) und die Grundflächenzahl (geringfügige Erhöhung) angepasst 
werden. Die festgesetzte Art der baulichen Nutzungen schließt derzeit die Errichtung von 
Verwaltungsgebäuden aus, was auch hier eine Änderung notwendig werden lässt. 
Das Änderungsverfahren zum Bebauungsplan wurde durchgeführt. Zuletzt hat die  
Stadtvertretung in der Sitzung vom 5. September 2024 den Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss gefasst. Mit dem Entwurf der Bebauungsplanänderung wurden die 
Öffentlichkeit und die betroffenen Träger öffentlicher Belange (TöB) / Behörden beteiligt. 
Wesentliche Bedenken wurden seitens der TöB / Behörden nicht vorgetragen. Im Rahmen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 
 
Bisherige Beschlussfassungen: 
Aufstellungsbeschluss: 28. Juni 2023 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss: 5. September 2024 
 
Bemerkung:  
Ausführliche Anlagen liegen bei den Fraktionsvorsitzenden zur Einsichtnahme vor. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Haushaltsmäßige Belastung: Ja: X Nein:   

Kosten: € Folgekosten/Abschreibungen: € 

Produkt / Sachkonto:   
Verfügbare Mittel des Kontos:  €   

 
Anlage/n 

1 Entwurf Plan (§3-II) (öffentlich) 
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Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. I Nr.176) sowie die Planzeichenverordnung 
vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I
S. 1802)
Planzeichen                                            Erläuterung                                               Rechtsgrundlage

I. FESTSETZUNGEN
ART DER BAULICHEN NUTZUNG                                                                                     (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

PLANZEICHENERKLÄRUNG TEIL B: TEXT
1.       Art und Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 1, 16, 18 BauNVO)

1.1     In den Mischgebieten (MI 1 - 3)
          - sind allgemein zulässig: Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude, Schank- und Speisewirt-
            schaften, Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
            sportliche Zwecke sowie die nach §§ 12, 13 und 14 BauNVO vorgesehenen Gebäude und Anlagen
            (Stellplätze/Garagen, Gebäude und Räume für freie Berufe, Nebenanlagen);
          - sind unzulässig: Vergnügungsstätten und Tankstellen;
          - können als Ausnahme zugelassen werden: Einzelhandelsbetriebe, Betriebe des Beherbergungsge-
            werbes einschließlich Räume für Ferienwohnungen, sowie sonstige nicht wesentlich störende
            Gewerbebetriebe.

      (§§ 1 (3), (5), (6), 6a BauNVO)

1.2     Höhe baulicher Anlagen
Die Textfestsetzung 1.2 der I. Änderung der I. Änderung des B-Plans Nr. 3 für das Baufeld D gilt fort.

     (§ 18 BauNVO, § 9 (3) BauGB)
(Der Bezugspunkt für die Höhen von baulichen Anlagen liegt mittig der angrenzenden Gehwegfläche
 des ‚Scheunenweges‘.)

  VERFAHRENSVERMERKE
 1.     Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom 28.06.2023 Die
         ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im Amtlichen
         Stadtblatt Ribnitz-Damgarten am 10.07.2023 erfolgt.

 2.     Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 17 LPlG beteiligt
         worden.

 3.     Die Öffentlichkeit konnte sich vom …………… bis zum ………….. frühzeitig über die allgemei-
         nen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten und sich
         zu der Planung äußern. Dies wurde im Amtlichen Stadtblatt vom …………. ortsüblich bekannt
         gemacht.
 4.     Die Stadtvertretung hat am ..................... den Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans mit
         Begründung beschlossen und zur öffentlichen Auslegung bestimmt.

 5.     Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans mit der Begründung wurde in der Zeit vom
         ……...…. bis zum …….....…. nach § 3 (2) BauGB auf der Internetseite der Stadt und im Internet-
         portal des Landes M-V veröffentlicht und hat zeitgleich öffentlich ausgelegen. Die Veröffent-
         lichung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben
         werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt
         bleiben können, am …….……. im Amtlichen Stadtblatt Ribnitz-Damgarten und auf der Internet-
         seite der Stadt ortsüblich bekannt gemacht worden.

 6.     Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit
         Schreiben vom .……….. zur Abgabe einer Stellungnahme zum Planentwurf aufgefordert worden.

 7.     Die Stadtvertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Bürger sowie der
         Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am …………….. geprüft. Das Ergebnis ist
         mitgeteilt worden.

 8.     Die 2. Änderung des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
         (Teil B), wurde am ……………. von der Stadtvertretung als Satzung beschlossen. Die Begrün-
         dung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Stadtvertretung vom
         ………….. gebilligt.

beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB

Thomas Huth
BürgermeisterRibnitz-Damgarten, (Siegel )

Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten

in Ribnitz, südlich der F.-Reuter-Straße und nördlich des Scheunenweges

2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 03

Bearbeitungsstand: 31.07.2024ENTWURF

TEIL A: PLANZEICHNUNG

Aufgrund des § 10 i. V. m. § 13a des Baugesetzbuchs (BauGB) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch G v. 
20.12.2023 (BGBl. I Nr. 394) sowie nach § 86 der Landesbauordnung M-V (LBauO 
M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15.10.2015 (GVOBl. M-V 2015 S. 344), 
zuletzt geändert durch G v. 26.06.2021 (GVOBl. M-V S. 1033), wird nach 
Beschlussfassung durch die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten vom ……….. 
folgende Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 03 für das 
„Mischgebiet Fritz-Reuter-Straße" in Ribnitz, südlich der F.-Reuter-Straße und 
nördlich des Scheunenweges, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B), erlassen:

SATZUNG DER BERNSTEINSTADT RIBNITZ-DAMGARTEN
ÜBER DIE 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS NR. 03 - MISCHGEBIET FRITZ-REUTER-STRAẞE

BürgermeisterRibnitz-Damgarten, (Siegel )

Thomas Huth

0

Maßstab 1 : 500

5 10 15 25m20

Planunterlage:
Lage- und Höhenplan – Entwurfsvermessung vom 26.10.2017/ ALK vom 14.03.2024
Gmk. Ribnitz, Flur 17; Lagebezug ETRS89 UTM33, Höhenbezug DHHN2016
Vermessungsbüro Dipl.-Ing. (FH) Christopher Sohn, ÖbVI; www. vermessungsbuero-sohn.de

Dipl.-Ing. C. Sohn
ÖbVIWismar, (Siegel )

 9.     Der katastermäßige Bestand am 14.03.2024 im Geltungsbereich des Planes wird als richtig
         dargestellt bescheinigt. Regressansprüche können nicht abgeleitet werden.

10.     Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B),
          wird hiermit ausgefertigt.

11.     Der Beschluss über die 2. Änderung des Bebauungsplans sowie die Stelle, bei der der Plan auf
          Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den
          Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Abdruck im Amtlichen Stadtblatt Ribnitz-Damgarten
          am ................ ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die
          Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der
          Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§§ 214, 215 (2) BauGB) und weiter auf Fälligkeit und
          Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung
          ist mit Ablauf des ..................... in Kraft getreten.

                              Mischgebiete (sh. Teil B Nr. 1.1)                                                                (§ 6 BauNVO)

MAẞ DER BAULICHEN NUTZUNG                                                           (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)
                              Grundflächenzahl (sh. § 19 BauNVO)

                              Traufhöhe als Höchstmaß in Meter über Straße (sh. Teil B Nr. 1.2)

                              Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß (sh. § 2 (6) LBauO M-V)

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN                                     (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

                              offene Bauweise, nur Einzelhäuser zulässig

                              Baugrenze (sh. Teil B Nr. 2.1)

VERKEHRSFLÄCHEN                                                                                                      (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

                              Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
        Hier: Fußgängerbereich, öffentlich

SONSTIGE PLANZEICHEN

II. KENNZEICHNUNGEN

                              vorhandene Flurstücksgrenze; Flurstücksbezeichnung
79
2

2.       Überbaubare Grundstücksflächen, Flächen für Nebenanlagen
      (§ 9 (1) Nr. 2, 4 BauGB)

2.1     Nicht überdachte Stellplätze i. S. v. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen i. S. v. § 14 (2) BauNVO dürfen
          im Baufeld D außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) zugelassen werden.
          Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sowie sonstige  Nebenanlagen sind im Baufeld D
          außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen nur hinter (nördlich) der dem Scheunenweg zuge-
          wandten Baugrenze zulässig.                                                                    

   (§ 23 (5) BauNVO)

3.       Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionsschutz)
       (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)

3.1     Die Textfestsetzung 6.2 der I. Änderung der I. Änderung des B-Plans Nr. 3 gilt fort.
(Innerhalb der festgesetzten Fläche für Vorehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwir-
kungen sind für Außenbauteile der Gebäude folgende erforderliche resultierende Schalldämmmaße
R‘w, res zu verwirklichen:

4.       Örtliche Bauvorschriften
      (§ 9 (4) BauGB i. V. m. § 86 (1) LBauO M-V)

4.1     Fassadengestaltung:
          Die Außenwände der Gebäude sind als Putzfassaden mit Farbanstrich oder als Sichtmauerwerk aus-
          zuführen. Eine Kombination beider Ausführungsarten ist zulässig

Landkreis Vorpommern-Rügen

für das „Mischgebiet Fritz-Reuter-Straße"

                              Bemaßung3 m

                              Straßenbegrenzungslinie

                              Zulässige Dachneigung als Mindest- und Höchstmaß bzw. – für Garagen/Carports und
         Nebengebäude – als Höchstmaß (sh. Teil B Nr. 4.2)
                                                                                       (§ 9 (4) BauGB i. V. m. § 86 LBauO M-V)

                              Abgrenzung des Maßes der Nutzung (GRZ, Bauhöhe) innerhalb des Baugebietes
   (§ 16 (5) BauNVO)

                              Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 3. Änderung des Bebauungsplans
       (§ 9 (7) BauGB)

DN 30° - 45°

Thomas Huth
BürgermeisterRibnitz-Damgarten, (Siegel )

Thomas Huth
BürgermeisterRibnitz-Damgarten, (Siegel )

                              Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

                              Baufeldbezeichnung gem. Ursprungsplan v. 11.05.1994

                              Kennzeichnung des Lärmpegelbereichs nach DIN 4109

MI

0,4

III
9,0 mTH

o E

LPB III

Baufeld D

                              Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
         schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

                                                                                                                                     (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

4.2     Die gem. Teil A festgesetzten Mindest- und Höchstdachneigungen sind für Garagen (einschließlich
          Carports) und für Nebenanlagen unbeachtlich.

         Lärmpegelbereich Erforderliche resultierende Schalldämmmaße R’w,res der Außenbauteile
in Wohnungen (Wand + Fenster bzw. Wand + Dach + Fenster)

         LPB III R’w,res = 35 dB

         LPB IV R’w,res = 40 dB

          Innerhalb der Baufelder sind durch geeignete Grundrissgestaltung der Gebäude Wohn- und Schlaf-
          räume an den lärmabgewandten Gebäudeseiten anzuordnen. Ist die Anordnung der Wohn- und
          Schlafräume an den lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht möglich, muss für diese Räume ein aus-
          reichender Schallschutz durch bauliche Maßnahmen an Türen, Fenstern, Außenwänden und Dächern
          geschaffen werden.
          Die Anforderungen an die Schalldämmung gelten auch für Decken von Aufenthaltsräumen, die zu-
          gleich den oberen Gebäudeabschluss bilden, sowie für Dächer und Dachschrägen von ausgebauten
          Dachräumen. Bei Decken unter nicht ausgebauten Dachräumen und bei Kriechböden sind die An-
          forderungen durch Dach und Decke gemeinsam zu erfüllen.
          Fenster von Räumen, die dem Schlafen dienen (Kindezimmer Schlafzimmer) und die im Lärmpegel-
          bereich III und IV liegen, sind mit schalldämmenden Lüftungsöffnungen zu versehen. Die Einhaltung
          der erf. R’w,res der Gesamt-Außenbauteile (Wand + Fenster + Dach + schalldämmende Lüftungsöff-
          nung) ist zu gewährleisten.
          Außenwohnbereiche (Terrassen und Balkone) sind nur auf der Südseite zulässig. Werden diese an
          der Ost-, Nord- oder Westseite der Gebäude angeordnet, sind sie vollständig zu verglasen.)

Ó GeoBasisdaten (Karten und Luftbilder):
Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern (LAiV-MV)

Übersichtsplan - o. M.

 M 1 : 2000

 M 1 : 1000
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Stadt Ribnitz-Damgarten 
 

RDG/BV/BA-24/077 
Beschlussvorlage 

öffentlich 
 
 
 
Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 96 der Stadt Ribnitz-
Damgarten, „Wohnbebauung Weißer Weg“, OT Borg 

Organisationseinheit: 

Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften 
Datum 

13.11.2024 
Verantwortlich: 

 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Bau- und Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 19.11.2024 Ö 
Ortsbeirat Klockenhagen (Vorberatung) 19.11.2024 Ö 
Hauptausschuss (Vorberatung) 27.11.2024 N 
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) 04.12.2024 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
 
Beschluss-Nr. RDG/BV/BA-24/077 
 

Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 96 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 
„Wohnbebauung Weißer Weg“, OT Borg 
 
Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten beschließt: 
 
1. Die während der öffentlichen Auslegungen nach § 3 Abs. 2 und § 4a (3) BauGB des 

Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 96 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung 
Weißer Weg“, OT Borg durch die Öffentlichkeit vorgebrachten Stellungnahmen sowie die 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und 
Nachbargemeinden hat die Stadtvertretung laut den in der Beschlussvorlage vom 17. 
Oktober 2024 niedergelegten Behandlungsvorschlägen geprüft (Abwägungsprotokoll). 
Der Bürgermeister wird beauftragt, die Öffentlichkeit sowie die Behörden und die 
sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden, welche Anregungen und 
Bedenken vorgetragen haben, von diesem Ergebnis unter Angabe von Gründen in 
Kenntnis zu setzen. 

 

2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) beschließt die Stadtvertretung den 
Bebauungsplan Nr. 96 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung Weißer Weg“, OT 
Borg bestehend aus dem Planteil (Planzeichnung - Teil A) und dem Textteil (textliche und 
gestalterische Festsetzungen - Teil B) mit Stand vom 17. Oktober 2024 als Satzung.  

 
3. Die Begründung mit Stand vom 17. Oktober 2024 wird gebilligt.  
 
4. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 96 

der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung Weißer Weg“, OT Borg ortsüblich bekannt 
zu machen; dabei ist auch anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der 
Dienststunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann. 

 
5. Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 96 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 

„Wohnbebauung Weißer Weg“, OT Borg in Kraft. 
 
 
Sachverhalt 
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Der Bebauungsplan Nr. 96 beinhaltet die Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Errichtung von ca. 3 Einzelhäusern/Doppelhäusern im Bereich 
Weißer Weg in Borg. Die Kosten des Planverfahrens tragen die betroffenen 
Flächeneigentümer. 
 
Am 14.12.2022 fasste die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten in öffentlicher Sitzung den 
Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 96. Eine Bekanntmachung des 
Beschlusses (Inkrafttreten des Bebauungsplanes) setzte den Abschluss einer Vereinbarung 
zwischen den betroffenen Flächeneigentümern zur Umsetzung notwendiger 
Pflanzmaßnahmen sowie zur wechselseitigen Eintragung von Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechte voraus. Dieses verzögerte sich aus verschiedenen Gründen (ist 
zwischenzeitlich aber erledigt.) 
Das Verfahren erfolgte nach den Regelungen des § 13 b BauGB im beschleunigten 
Verfahren. Mit Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.07.2023 wurde der 
§ 13 b BauGB für unvereinbar mit dem Europarecht erklärt und durfte (vorerst) keine 
Anwendung mehr finden. Ein Abschluss Bebauungsplanverfahrens Nr. 96 war somit nicht 
mehr möglich. 
 
Zur Weiterführung und Abschlusses des Bebauungsplanverfahrens wurde auf das 
Regelverfahren umgestellt. Die Stadtvertretung fasste die entsprechenden Beschlüsse, 
zuletzt den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss am 28.02.2024. 
Im Rahmen der erneuten Auslegung des Entwurfes wurden keine Stellungnahmen seitens 
der Öffentlichkeit abgegeben. Die Behörden / Träger öffentlicher Belange wurden ebenso 
erneut beteiligt. Grundsätzliche Bedenken zur Planung wurden nicht vorgetragen. 
 
Letzte Beschlussfassungen: 
Beschluss über die Fortführung des Bauleitverfahrens im Regelverfahren: 06.12.2023 
Erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss: 28.02.2024 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Haushaltsmäßige Belastung: Ja: x Nein:   

Kosten: € Folgekosten/Abschreibungen: € 

Produkt / Sachkonto:   
Verfügbare Mittel des Kontos:  €   

 

Anlage/n 
1 RDG-BP96-Plan-Satzung_2024-10-17 (öffentlich) 

 
 

2 Lageplan B 96 (öffentlich) 
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Stadt Ribnitz-Damgarten 
 

RDG/BV/BA-24/076 
Beschlussvorlage 

öffentlich 
 
 
 
Satzungsbeschluss über die I. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 
101 der Stadt Ribnitz-Damgarten „Wohnbebauung östlich der 
Feldstraße“, im Verfahren nach § 13 b BauGB 

Organisationseinheit: 

Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften 
Datum 

12.11.2024 
Verantwortlich: 

Herr Körner 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Bau- und Wirtschaftsausschuss (Vorberatung) 19.11.2024 Ö 
Stadtausschuss Damgarten (Vorberatung) 26.11.2024 Ö 
Hauptausschuss (Vorberatung) 27.11.2024 N 
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) 04.12.2024 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
 
Beschluss-Nr. RDG/BV/BA-24/076 
 
Satzungsbeschluss über die I. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101 der Stadt 
Ribnitz-Damgarten „Wohnbebauung östlich der Feldstraße“, im Verfahren nach § 13 b 
BauGB 
 
1. Die während der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB des Entwurfes der I. 

Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung 
östlich der Feldstraße“, im Verfahren nach § 13 b BauGB durch die Öffentlichkeit 
vorgebrachten Stellungnahmen sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden hat die Stadtvertretung laut den in 
der Beschlussvorlage vom 19. November 2024 niedergelegten Behandlungsvorschlägen 
geprüft (Abwägungsprotokoll). Der Bürgermeister wird beauftragt, die Öffentlichkeit sowie 
die Behörden und die sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden, 
welche Anregungen und Bedenken vorgetragen haben, von diesem Ergebnis unter 
Angabe von Gründen in Kenntnis zu setzen.  

 
2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 86 der Landes-

bauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) beschließt die Stadtvertretung die 
I. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 
„Wohnbebauung östlich der Feldstraße“, im Verfahren nach § 13 b BauGB i. V. m. § 215 
a BauGB, bestehend aus dem Planteil (Planzeichnung - Teil A) und dem Textteil 
(textliche und gestalterische Festsetzungen - Teil B) mit Stand vom 19. November 2024 
als Satzung.  

 
3. Die Begründung mit Stand vom 19. November 2024 wird gebilligt.  
 
4. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Satzungsbeschluss der I. Ergänzung des 

Bebauungsplanes Nr. 101 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung östlich der 
Feldstraße“, im Verfahren nach § 13 b BauGB ortsüblich bekannt zu machen; dabei ist 
auch anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der Dienststunden eingesehen 

TOP 9



und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann. 
 
5. Mit der Bekanntmachung tritt die I. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101 der Stadt 

Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung östlich der Feldstraße“, im Verfahren nach § 13 b 
BauGB in Kraft.  

 
 
Sachverhalt 
 
Die Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101 schließt östlich an den in Kraft getretenen 
Bebauungsplan Nr. 101 an. Die Ergänzungsfläche ist im wirksamen Flächennutzungsplan 
der Stadt als Wohnbaufläche ausgewiesen.  
Ziel ist die Entwicklung von 25 bis 30 Bauparzellen. Die Erschließung erfolgt im 
Zusammenhang mit der Erschließung des B-Planes Nr. 101. Die Einschränkung des 
Geltungsbereiches der Ergänzung in der Tiefe gegenüber dem B-Plan Nr. 101 resultiert aus 
der Festsetzung des FFH Gebietes „Recknitz- und Trebeltal mit Zuflüssen“  
Die Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich im Eigentum der Stadt 
sowie der Kirche. Die Verhandlungen zur Klärung der Eigentumsverhältnisse sind noch nicht 
abgeschlossen. Das entsprechende Umlegungsverfahren ist in Bearbeitung. 
Mit dem Entwurf des Bebauungsplanes wurden die Öffentlichkeit und die Träger öffentlicher 
Belange beteiligt. Wesentliche Bedenken zum Planvorhaben bestehen nicht. Im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine Stellungnahmen abgegeben.  
 
Bisherige Beschlussfassungen:  
Aufstellungsbeschluss: 06.04.2022  
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss: 25.09.2024 
 
Bemerkung:  
Ausführliche Anlagen liegen bei den Fraktionsvorsitzenden zur Einsichtnahme vor. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Haushaltsmäßige Belastung: Ja: X Nein:   

Kosten: € Folgekosten/Abschreibungen: € 

Produkt / Sachkonto:   
Verfügbare Mittel des Kontos:  €   

 
Anlage/n 

1 Lageplan I. E. B 101 (öffentlich) 
 
 

2 RDG-BP101 1.Erg-Plan-Entwurf (öffentlich) 
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Stadt Ribnitz-Damgarten 
 

RDG/BV/BK-24/070 
Beschlussvorlage 

öffentlich 
 
 
 
Änderung der Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung der Kur-
/Gästekarte und zur Gästekarte Fischland-Darß-Zingst 

Organisationseinheit: 

Amt für Bildung, Tourismus und Kultur 
Datum 

07.11.2024 
Verantwortlich: 

Frau Kunz 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur 
(Vorberatung) 19.11.2024 Ö 

Hauptausschuss (Vorberatung) 27.11.2024 N 
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) 04.12.2024 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
 
Beschlussvorlage RDG/BV/BK-24/070 
 
Änderung der Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung der Kur-/Gästekarte und 
zur Gästekarte Fischland-Darß-Zingst 
 
Die Stadtvertretung beschließt die Änderung der Vereinbarung zur gegenseitigen 
Anerkennung der Kur-/Gästekarte und zur Gästekarte Fischland-Darß-Zingst 
(Interkommunaler Vertrag zwischen Ribnitz-Damgarten, Stadt Barth, Gemeinden Ostseebad 
Ahrenshoop, Born a. Darß, Ostseebad Dierhagen, Ostseeheilbad Graal-Müritz, Ostseebad 
Prerow, Wieck a. Darß, Ostseebad Wustrow, Ostseeheilbad Zingst, Tourismusverband 
Fischland-Darß-Zingst e. V.). 
 
 
Sachverhalt 
 
Der Interkommunale Vertrag zur gegenseitigen Anerkennung der Gästekarten wurde mit 
einer Laufzeit von zwei Jahren geschlossen. Die Verlängerung der Vereinbarung bis zum 
31.12.2025 ist geboten, um die Anerkennung aufrechtzuhalten sowie die Datenerhebung 
durch die Gästekarte Fischland-Darß-Zingst weiter zu verfolgen und mögliche 
Ungleichgewichte bei den Besucherströmen zu identifizieren. Gleichzeitig soll die verlängerte 
Laufzeit der Vereinbarung genutzt werden, um eine gemeinsame Haltung zur 
Prädikatisierung als Tourismusregion als mögliche strukturelle Sicherung der Anerkennung 
zu entwickeln.  
 
Der Prozess soll weiterhin durch den Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e.V. (im 
Folgenden „TV FDZ“) koordiniert werden. Die Gemeinde wird einen touristischen und einen 
politischen Teilnehmenden für den Gästekartenbeirat benennen, um ihre Interessen in der 
weiteren strategischen Ausrichtung zu vertreten. Der Gästekartenbeirat hat keine 
beschließende Funktion, sondern dient rein dem Austausch und der Entwicklung möglicher 
Vorgehensweisen und Konzepte als Beschlussentwurf für die beteiligten Gemeinden.  
 
Der TV FDZ wird als Dienstleister für die Kommunen die technischen und organisatorischen 
Voraussetzungen für die Gästekarte Fischland-Darß-Zingst bereitstellen. Die Finanzierung 
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ist über einen gesondert zu schließenden Dienstleistungsvertrag gesichert. Der TV FDZ wird 
für das Jahr 2025 eine Partnerakquise für die Leistungen der Gästekarte durchführen und 
diese um gleiche bzw. bessere Leistungen für Einwohner erweitern. Der Gemeinde steht es 
frei diese Leistungen mithilfe der Ausgabe eines geeigneten Nachweises ihren Einwohnern 
zur Verfügung zu stellen. Der TV FDZ wird bei Bedarf die Gemeinde bei der technischen und 
organisatorischen Umsetzung unterstützen.  
 
Aufbauend auf dem Grundsatzbeschluss vom 26.10.2022 beschließt die Gemeinde die 
vorgelegten Änderungen der Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung der Kur-
/Gästekarten zum 01.01.2025 sowie die Fortführung der Gästekarte-Fischland-Darß-Zingst 
als ortsübergreifendes Marketinginstrument. Die Gemeinde beschließt weiterhin die Absicht 
sich im Rahmen des Gästekartenbeirats an einer möglichen Neustrukturierung und einer 
möglichen Prädikatisierung als Tourismusregion zu beteiligen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Haushaltsmäßige Belastung: Ja: X Nein:  X 

Kosten: € Folgekosten/Abschreibungen: € 

Produkt / Sachkonto:   
Verfügbare Mittel des Kontos:  €   

 

Anlage/n 
1 2023_2024_Interkommunaler Vertrag FDZ (öffentlich) 

 
 

2 2024-10-15_Änderungen-Vereinbarung (öffentlich) 
 
 

3 2025_Gästekarte-Ribnitz-Damgarten (öffentlich) 
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Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung von Kur-/Gästekarte – Änderung zum 31.12.2024 Seite 1 von 5 

Änderung zur 

Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung  
von Kur-/Gästekarten 

zwischen  

der Gemeinde Ostseebad Ahrenshoop 
über das Amt Darß/Fischland 
Chausseestraße 68 a, 18375 Born a. Darß 
vertreten durch Bürgermeister Benjamin Heinke 

u n d 

der Stadt Barth 
Teergang 2, 18356 Barth 
vertreten durch Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig 

u n d 

der Gemeinde Seebad Born a. Darß 
über das Amt Darß/Fischland 
Chausseestraße 68 a, 18375 Born a. Darß 
vertreten durch Bürgermeister Gerd Scharmberg 

u n d 

der Gemeinde Ostseebad Dierhagen  
über das Amt Darß/Fischland 
Chausseestraße 68 a, 18375 Born a. Darß 
vertreten durch Bürgermeisterin Christiane Müller 

u n d 

der Gemeinde Ostseeheilbad Graal-Müritz 
Ribnitzer Straße 21, 18181 Graal-Müritz 
vertreten durch Bürgermeisterin Dr. Benita Chelvier 

u n d 

der Gemeinde Ostseebad Prerow 
über das Amt Darß/Fischland 
Chausseestraße 68 a, 18375 Born a. Darß 
vertreten durch Bürgermeister Christian Seidlitz 

u n d 

der Stadt Ribnitz-Damgarten 
Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten 
vertreten durch Bürgermeister Thomas Huth 

u n d 
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Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung von Kur-/Gästekarte – Änderung zum 31.12.2024 Seite 2 von 5 

der Gemeinde Wieck a. Darß 
über das Amt Darß/Fischland 
Chausseestraße 68 a, 18375 Born a. Darß 
vertreten durch Bürgermeister Thomas Lebeda 

u n d 

der Gemeinde Ostseebad Wustrow 
über das Amt Darß/Fischland 
Chausseestraße 68 a, 18375 Born a. Darß 
vertreten durch Bürgermeister Olaf Müller 

u n d 

der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst 
Hanshäger Straße 1, 18374 Zingst 
vertreten durch den Bürgermeister Christian Zornow 

nachfolgend: „Partnergemeinden“ 

s o w i e 

dem Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e. V. 
Im Kloster 15, 18311 Ribnitz-Damgarten 

 

 

Änderung der Vereinbarung 

Die Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung der Kur-/Gästekarten zwischen den Part-

nergemeinden und dem Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e.V. mit Vertragsbeginn 

zum 01.01.2023 wird wie folgt geändert: 

 

§ 1 Gegenseitige Anerkennung der Kur-/Gästekarten 

Die Partnergemeinden erkennen gegenseitig ihre ausgegebenen Kur-/Gästekarten für den 

auf der Kur-/Gästekarte ausgewiesenen Zeitraum an. Im Rahmen der Anerkennung wird den 

Inhabern der aufgrund dieses Vertrages anerkannten Kur-/Gästekarte die Nutzung der je-

weils von den Gemeinden bereit gestellten und aufgeführten öffentlichen Einrichtungen zu 

Kur- und Erholungszwecken gewährt. Den Partnergemeinden ist es unbenommen, von allen 

Kurgästen Entgelte für besondere Veranstaltungen oder Eintritte zu verlangen. Den Partner-

gemeinden steht es frei einzelne Leistungen von der gegenseitigen Anerkennung auszuschlie-

ßen, wenn wirtschaftliche oder organisatorische Gründe dies erfordern, wie z. B. bei einem 

kurabgabefinanzierten ÖPNV-Angebot. Den Partnergemeinden steht es weiterhin frei Nach-
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Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung von Kur-/Gästekarte – Änderung zum 31.12.2024 Seite 3 von 5 

weise für die jeweiligen Einwohner der Gemeinde zum Beispiel in Form einer Einwohnerkarte 

mit abweichendem Leistungspaket zur Gästekarte auszugeben. 

§ 6 Laufzeit, Geltungsdauer und Beendigung dieser Vereinbarung 

(1)  Vertragsbeginn ist der 01.01.2023. Die Laufzeit dieses Vertrages ist zunächst befristet 

bis zum 31.12.2024 31.12.2025. 

(3) Das sofortige Sonderkündigungsrecht ist gegeben, wenn aufgrund der Gesetzgebung 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern, aufgrund einer Prädikatisierung als Tourismus-

region oder durch einen anderen Grund die gegenseitige Anerkennung der Kur-

/Gästekarten zwischen den Partnergemeinden geregelt wird und diese Vereinbarung 

damit redundant ist. 

 

Laufzeit 

Die Änderung zur Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung von Kur-/Gästekarten tritt 

am 31.12.2024 in Kraft und gilt bis zum 31.12.2025. 

Sonstige Bestimmungen 

Alle übrigen Bestimmungen der Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung der Kur-

/Gästekarten vom 01.01.2023 bleiben unverändert. 

Schlussbestimmungen 

Die Änderung zur Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung von Kur-/Gästekarten be-

darf der Schriftform und kann nur mit Zustimmung aller Vertragsparteien geändert werden. 

Sollte eine Bestimmung dieses Änderungsvertrags unwirksam sein oder werden, so bleibt die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 

 

 
Ort, Datum:  

  

   

Gemeinde Ostseebad Ahrenshoop  Dienstsiegel 
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Ort, Datum:  
   

Stadt Barth  Dienstsiegel 
 
 
Ort, Datum:  

  

   

Gemeinde Seebad Born a. Darß  Dienstsiegel 
   

Ort, Datum:    
   

Gemeinde Ostseebad Dierhagen  Dienstsiegel 
   

Ort, Datum:    
   

Gemeinde  
Ostseeheilbad Graal-Müritz 

 Dienstsiegel 

   

Ort, Datum:    
   

Gemeinde Ostseebad Prerow  Dienstsiegel 
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Ort, Datum:    
   

Stadt Ribnitz-Damgarten  Dienstsiegel 
 
 
Ort, Datum:  

  

   

Gemeinde Erholungsort Wieck a. Darß  Dienstsiegel 
 
 

  

Ort, Datum:    
   

Gemeinde Ostseebad Wustrow  Dienstsiegel 
   

Ort, Datum:    
   

Gemeinde Ostseeheilbad Zingst  Dienstsiegel 
   

Ort, Datum:    
   

1. Vorsitzende des Vorstands 
Tourismusverband  
Fischland-Darß-Zingst e. V. 

 Beisitzer des Vorstands 
Tourismusverband  
Fischland-Darß-Zingst e. V. 
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Dienstleistungsvertrag 
zwischen  

dem Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e. V., 

Im Kloster 15, 18311 Ribnitz-Damgarten,  

vertreten durch den Geschäftsführer Thomas Kalweit 

– im Nachfolgenden Verband genannt – 

 

und 

der Stadt Ribnitz-Damgarten, Amt für Bildung, Tourismus und Kultur, 

Im Kloster 15, 18311 Ribnitz-Damgarten, 

vertreten durch Amtsleiterin Silke Kunz 

– im Nachfolgenden Tourismusbetrieb genannt – 

 

wird folgender Dienstleistungsvertrag geschlossen: 

 

Präambel 

Die Stadt Ribnitz-Damgarten (nachfolgend „Gemeinde“) und das Amt für Bildung, Tourismus und 
Kultur haben in den Jahren 2021 bis 2024 am interkommunalen Förderprojekt „Modellregion 
Fischland-Darß-Zingst“ mitgewirkt. Innerhalb des Förderzeitraums wurden technische Systeme 
etabliert, um die Kurkarten ortsübergreifend in kommunalen Einrichtungen sowie bei 
privatwirtschaftlichen Vorteilspartnern kontrollieren zu können. Weiterhin wurden alle Kurkarten 
unter eine gemeinsame Marke gestellt und dem Gast als „Gästekarte Fischland-Darß-Zingst“ 
kommuniziert. Der Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e.V. wirkte als Koordinator der 
Förderung sowie nach Ablauf des Förderzeitraums als Dienstleister für die beteiligten Gemeinden 
und Tourismusbetriebe. 

Mit diesem Dienstleistungsvertrag soll die Finanzierung der Tätigkeiten des Verbands bezüglich der 
Gästekarte Fischland-Darß-Zingst für die kommenden drei Jahre sichergestellt werden. 
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§1 Aufgaben und Leistungen des Verbandes 

1. Der Verband übernimmt zum Betrieb der Gästekartenplattform folgende Aufgaben und 
Leistungen. 

• Technischer Betrieb der Gästekartenplattform 
• Produktentwicklung und -gestaltung 
• Marketing zur Gästekarte 
• Leistungspartnerakquise und -betreuung 
• Organisation und Verwaltung 
• Koordination von Vereinheitlichungsprozessen 
• Evaluation 
• Weiterentwicklung 

Der Verband ist berechtigt, einzelne Leistungen an Dritte zu vergeben. 

2. Der Verband stimmt seine Tätigkeit eng mit dem Tourismusbetrieb ab. Der Verband wird einen 
Ansprechpartner für den Tourismusbetrieb benennen, der für die Umsetzung der beschriebenen 
Aufgaben und Leistungen zuständig ist. 

3. Der Gästekartenbeirat bleibt in seiner Funktion als Kontroll- und Steuerungsgremium für die 
weitere Entwicklung der Gästekarte Fischland-Darß-Zingst erhalten. Der Tourismusbetrieb wird 
in Absprache mit der Gemeinde einen Vertretenden in den Gästekartenbeirat entsenden. 

§2 Zurverfügungstellung von Daten durch die Gemeinden 

1. Der Tourismusbetrieb wird dem Verband die für den Betrieb der Gästekartenplattform 
erforderlichen Daten zur Verfügung stellen. 

2. Der Verband wird als Auftragsdatenverarbeiter im Sinne des Datenschutzgesetzes tätig. Die AVS 
GmbH wird als Subunternehmer für den Verband tätig. 

3. Die Einzelheiten der Auftragsdatenverarbeitung regelt ein gesondert zwischen den 
Vertragsbeteiligten abzuschließender Vertrag. 

§3 Finanzierung 

1. Die Finanzierung unterteilt sich in die Verbandskosten und die ortsspezifischen Kosten. 

2. Die ortsspezifischen Kosten werden gegenüber dem Tourismusbetrieb individuell auf 
Grundlage eines Nutzungsüberlassungsvertrages über die Hardware zur Gültigkeitsprüfung und 
Ausgabe von Tageskurkarten sowie über den Ortsmandanten der Gästekarteplattform jährlich 
abgerechnet. 

3. Die Verbandskosten belaufen sich auf jährlich EUR 75.000,00 netto zuzüglich Mehrwertsteuer 
und werden von den zehn beteiligten Tourismusbetrieben zu gleichen Anteilen getragen. Der 
Tourismusbetrieb trägt somit jährlich 7.500,00 € netto zuzüglich Mehrwertsteuer von den 
Verbandskosten. 

4. Der Verband wird die Verbandskosten jährlich überprüfen und gegebenenfalls anpassen. 
Etwaige Anpassungen sind dem Tourismusbetrieb rechtzeitig anzuzeigen. 
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5. Die Verbandskosten und die ortsspezifischen Kosten für das erste Jahr werden nach 
Vertragsbeginn fällig. Der Verband wird dem Tourismusbetrieb jährlich eine Rechnung stellen. 

§4 Erfahrungsaustausch, Evaluation 

Die Evaluation der erhobenen Daten sowie ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch werden im 
Rahmen der Sitzungen des Gästekartenbeirats erfolgen. Die Protokolle der Sitzungen des 
Gästekartenbeirats werden dem Tourismusbetrieb zur Verfügung gestellt. 

§5 Laufzeit, Kündigung 

1. Vertragsbeginn ist der 01.01.2025. Die Laufzeit dieses Vertrages ist befristet bis zum 31.12.2027. 

2. Eine ordentliche Kündigung ist für beide Vertragspartner mit einer Frist von 6 Monaten zum 
Jahresende möglich. 

3. Beendet der Tourismusbetrieb bzw. die Gemeinde die Mitgliedschaft im Verband, erhält der 
Verband das Sonderkündigungsrecht zum Ende des laufenden Jahres ohne vorherige Frist. 

4. Zeigt der Verband eine Steigerung der Verbandskosten von über 10% zum Vorjahr an, erhält der 
Tourismusbetrieb das Sonderkündigungsrecht zum Ende des laufenden Jahres ohne vorherige 
Frist. 

5. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein Anspruch auf Rückzahlung 
der anteiligen Verbandskosten im Falle einer Kündigung aus wichtigem Grund wird 
ausgeschlossen. 

§6 Schlussbestimmungen 

Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform und können nur einstimmig beschlossen 
werden. 

 

Ribnitz-Damgarten, den 26.09.2024  Ribnitz-Damgarten, den 
   
   

 
Tourismusverband  
Fischland-Darß-Zingst e. V. 
Geschäftsführer Thomas Kalweit 

 Amt für Bildung, Tourismus und Kultur 
der Stadt Ribnitz-Damgarten 
Amtsleiterin Silke Kunz 
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Stadt Ribnitz-Damgarten 
 

RDG/BV/FA-24/069 
Beschlussvorlage 

öffentlich 
 
Haushaltssatzung der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 
2024 

Organisationseinheit: 

Finanzverwaltungsamt 
Datum 

06.11.2024 
Verantwortlich: 

Gränitz, Kay 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Finanzausschuss (Vorberatung) 21.11.2024 Ö 
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) 04.12.2024 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-24/779 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten mit ihren 
Bestandteilen und Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 
  
Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt 
Ribnitz-Damgarten mit ihren Bestandteilen und Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 
  
Sachverhalt 
Sachverhalt/Begründung: 
  
Die Stadt Ribnitz-Damgarten reichte ihre beschlossene Haushaltssatzung und den 
beschlossenen Haushaltsplan nebst Anlage beim Landkreis Vorpommern-Rügen zur 
Prüfung und Genehmigung ein. Die Finanzaufsicht versagt den in § 4 der Haushaltssatzung 
festgelegten Kassenkredit, da dieser um 339.900 € zu hoch angesetzt wurde. Weiter führt 
die Finanzaufsicht aus, dass die Aufnahme des genehmigungsfreien Höchstbetrages von 
3.639.100 € möglich ist. Die Stadt Ribnitz-Damgarten fasst eine neue Haushaltssatzung mit 
der ausschließlichen Änderung des Kassenkredites.  
   
Die Haushaltssatzung ist von der Stadtvertretung in öffentlicher Sitzung zu beschließen.  
  
Hinweis: 
Die vollständigen Unterlagen stehen im Rats- bzw. Bürgerinformationssystem (Allris) digital 
zur Verfügung. Die Einsichtnahme ist ebenfalls im Finanzverwaltungsamt der Stadt Ribnitz-
Damgarten möglich.  
  
  
Finanzielle Auswirkungen 
  

Haushaltsmäßige Belastung: Ja: X Nein:  X 

Kosten: € Folgekosten/Abschreibungen: € 

Produkt / Sachkonto:   
Verfügbare Mittel des Kontos:  €   
  

Anlage/n 
1 Haushaltssatzung 2024_Korrektur (öffentlich) 
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HAUSHALTSSATZUNG 

der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2024 

 

Aufgrund der §§ 45 i. V. m. § 47 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern wird 

nach Beschluss der Stadtvertretung vom 04.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:  

 

§ 1 

Ergebnis- und Finanzhaushalt 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird  

 

1. im Ergebnishaushalt auf 

 

a) einen Gesamtbetrag der Erträge von       39.979.300 EUR  

einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von      43.412.000 EUR 

ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von     - 1.453.300 EUR  

 

2. im Finanzhaushalt auf  

 

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von    36.391.000 EUR  

    einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von    39.684.900 EUR 

    einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von     -3.293.900 EUR  

 

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von     8.976.000 EUR  

    einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von    12.572.500 EUR  

    einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von   -3.596.500 EUR  

 

festgesetzt. 

 

§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 

 

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden im aktuellen 

Haushaltsjahr nicht veranschlagt. 

 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen 

 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
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§ 4 

Kassenkredite 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf     3.639.100 EUR  
(§ 53 Abs. 3 KV M-V – genehmigungsfrei, wenn dieser 10 % der lfd. Einzahlungen nicht übersteigt) 

 

§ 5 

Hebesätze 

 

Die Hebesätze für Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:  

 

1. Grundsteuer  

 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen  

(Grundsteuer A) auf         340 v. H.  

 

b) für die Grundstücke  

(Grundsteuer B) auf         380 v. H.  

 

2. Gewerbesteuer auf         360 v. H.  

 

§ 6 

Stellen gemäß Stellenplan 

 

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 136,4999 Vollzeitäquivalente.  

 

Nachrichtliche Angaben: 

 

1. Das Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt unter  

Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren voraussichtlich   +5.266.351 EUR 

 

2. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt unter  

Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren zum 31.12. des  

Haushaltsjahres voraussichtlich       -2.852.500 EUR 

 

3. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des lfd. Haushaltsjahres 

beträgt voraussichtlich        112.000.000 EUR 

 

 

Ribnitz-Damgarten, den  

 

 

 

Thomas Huth  

Bürgermeister  

Hinweis: Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde des 

Landkreises Vorpommern-Rügen mit Schreiben vom   angezeigt worden.  

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom   bis     

während der Sprechzeiten im Finanzverwaltungsamt der Stadt Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, 

öffentlich aus.  
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Stadt Ribnitz-Damgarten 
 

RDG/BV/FA-24/066 
Beschlussvorlage 

öffentlich 
 
Haushaltsplanung 2025-2028 - 1. Lesung 

Organisationseinheit: 

Finanzverwaltungsamt 
Datum 

29.10.2024 
Verantwortlich: 

Gränitz, Kay 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Finanzausschuss (Vorberatung) 21.11.2024 Ö 
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) 04.12.2024 Ö 
Hauptausschuss (Vorberatung) 27.11.2024 N 

 
Beschlussvorschlag 
  
Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-24/066 
  

Haushaltsplanung 2025-2028 - 1. Lesung 
  

Die Stadtvertretung beschließt in 1. Lesung den Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten 
für den Finanzplanungszeitraum 2025-2028 und verweist die Vorlage zur weiteren Beratung 
an die Ausschüsse. 
  
Sachverhalt 
  

  
Der Ergebnishaushalt weist nach aktueller Planung einen Fehlbedarf von 5,14 Mio. Euro 
über den Finanzplanungszeitraum 2025-2028 aus. Unter Berücksichtigung des 
Ergebnisvortrages per 31.12.2023 von 6,7 Mio. Euro und einer Entnahme aus der 
Kapitalrücklage wird der Haushaltsausgleich erreicht. Grundsätzlich sollen die Erträge eines 
Jahres die Aufwendungen desselben Jahres decken. 
  

Der Finanzhaushalt weist eine Verringerung der liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum 
i.H.v. 10,1 Mio. Euro aus. Die Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wird erreicht, wenn 
unter Berücksichtigung von vorzutragenden Salden aus Haushaltsvorjahren der Saldo der 
laufenden Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Tilgung für Investitionskredite zu leisten. 
Dieses Kriterium ist im Finanzplanungszeitraum erfüllt. Die Betrachtung der Gesamtliquidität 
einschließlich investiver Zahlungsvorgänge führt zu einem Fehlbedarf im 
Finanzplanungszeitraum. Die Verwaltung schlägt die Aufnahme eines Kredites in Höhe des 
Fehlbetrages im investiven Bereich des Haushaltsjahres 2025 vor. Entsprechende 
Gespräche mit der Kommunalaufsicht dauern an.   
  
Die Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich liegen noch nicht vor. Die 
Berechnungen stützen sich auf vorangegangene Haushaltsjahre.  
  

Ziel ist die Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Bestandteilen und Anlagen in der 
nächsten Sitzung der Stadtvertretung. 
  
Finanzielle Auswirkungen 
  
Haushaltsmäßige Belastung: Ja: X Nein:   

Kosten: € Folgekosten/Abschreibungen: € 

Produkt / Sachkonto:   
Verfügbare Mittel des Kontos:  €   
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Anlage/n 
1 Ergebnishaushalt 2025-2028_2024.11.28 (öffentlich) 

 
 

2 Ergebnishaushalt mit Leistung 2024.11.28 (öffentlich) 
 
 

3 Finanzhaushalt 2025-2028_2024.11.28 (öffentlich) 
 
 

4 Finanzhaushalt mit Leistung 2024.11.28 (öffentlich) 
 
 

5 2024-10-30 Vorentwurf Stellenplan (öffentlich) 
 
 

6 Maßnahmenliste Amt 60 (öffentlich) 
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lfd. Nr. Bezeichnung der Stelle
Amts-/Funktionsbezeichnung

Anzahl und Bewertung
im Haushaltsvorjahr

Tatsächliche Besetzung
am 30. Juni des

Haushaltsvorjahr

Anzahl und Bewertung
im Haushaltsjahr Stellenplanvermerke Bemerkungen

2024 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7

00. Bürgermeister*in

00.000. Büro des Bürgermeister*in
1 Bürgermeister*in 1,0000 B2 1,0000 B3 1,0000 B3 Änderung der KomBesO zum 01.06.2024
2 Assistenz des Bürgermeisters*in 1,0000 E7 1,0000 E7 1,0000 E7
3 SB Kostenleistungsrechnung/Controlling 1,0000 E11 1,0000 E11 Umverlagerung + ku + Neue Inhalte
4 Klimaschutzmanager*in 1,0000 E11 1,0000 E11 Besetzungssperre (nur bei min. 70 % Fremdförderung)

Summe 2 4,0000 3,0000 3,0000 Bedarf -1,0000

00.100. Stabststelle kommunales Sportmanagement und Gleichstellungsbeauftragte

5 Stabststelle kommunales Sportmanagement und
Gleichstellungsbeauftragte 1,0000 E9c 1,0000 E9c 1,0000 E9c

Summe 1 1,0000 1,0000 1,0000 Bedarf 0,0000

Summe 3 5,0000 4,0000 4,0000 Bedarf -1,0000 

TOP 12
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10. Haupt- und Personalamt

10.000. Amtsleitung
6 Amtsleitung Haupt- und Personalamt 1,0000 E12 1,0000 E12 1,0000 E12 ku A12

Summe 1 1,0000 1,0000 1,0000 Bedarf 0,0000

10.100. SG Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen
7 SGL Rechtsangelegenheiten/Sitzungsdienst/Wahlen 1,0000 E9c 1,0000 E9c 1,0000 E9c
8 SB Sitzungsdienst/Wahlen 1,0000 E7 1,0000 E7 1,0000 E7
9 SB Sitzungsdienst 0,6000 E6 0,6000 E6 kw 31.05.2028 TZ 23:24:00 Besetzungssperre (bis kw lfd. Nr. 102)

10 SB Sitzungsdienst Gemeinden 1,0000 E6 1,0000 E6 1,0000 E6
11 SB Sitzungsdienst Gemeinden 1,0000 E5 0,5000 E8 1,0000 E5 Stelleninhaber auch zu 0,5000 in lfd. Nr. 95

Summe 5 4,6000 3,5000 4,6000 Bedarf 0,0000

10.110. SG Personal und Organisation
12 SGL Personal und Organisation 1,0000 E9c 1,0000 E9c 1,0000 E9c
13 SB Personal und Organisation 1,0000 E9b 1,0000 E9b 1,0000 E9b
14 Springer 1,0000 E5 Umverlagerung + Neue Inhalte
15 Springer 1,0000 E9a Umverlagerung + Neue Inhalte

Summe 4 2,0000 2,0000 4,0000 Bedarf 2,0000

10.120. SG Informations- und Kommunikationstechnik
16 SGL Informations- und Kommunikationtechnik 1,0000 E11 1,0000 E11 1,0000 E11
17 SB IT-Betreuung 1,0000 E9b 1,0000 E9b 1,0000 E9b
18 SB IT-Betreuung 1,0000 E9b 1,0000 E9b 1,0000 E9b
19 SB IT-Betreuung 1,0000 E9b 1,0000 E9b 1,0000 E9b

Summe 4 4,0000 4,0000 4,0000 Bedarf 0,0000

10.130. SG Allgemeine Verwaltung/Fundbüro
20 SB Allgemeine Verwaltung 1,0000 E7 1,0000 E7 1,0000 E7
21 SB Allgemeine Verwaltung 0,9744 E7 0,9744 E7 0,9744 E7 TZ 38:00:00 h
22 SB Bürgerbüro 1,0000 E5 0,7500 E4 Umverlagerung + Neue Inhalte

Summe 2 2,9744 2,7244 1,9744 Bedarf -1,0000

10.140. SG Melde- und Gewerbeangelegenheiten
23 SGL Melde- und Gewerbeangelegenheiten 1,0000 E9c 1,0000 E9c 1,0000 E9c
24 SB Melde- und Gewerbeangelegenheiten 1,0000 E6 1,0000 E6 1,0000 E6
25 SB Meldeangelegenheiten 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5

Summe 3 3,0000 3,0000 3,0000 Bedarf 0,0000

10.150. Archiv
26 SB Archiv 1,0000 E6 1,0000 E6 1,0000 E6

Summe 1 1,0000 1,0000 1,0000 Bedarf 0,0000

10.180. Standesamt
27 Standesbeamter*in 1,0000 E9b 1,0000 E9b 1,0000 E9b
28 Standesbeamter*in 1,0000 E9b 1,0000 E9b 1,0000 E9b

Summe 2 2,0000 2,0000 2,0000 Bedarf 0,0000

10.190. SG Ordnungsangelegenheiten
29 SGL Ordnungsangelegenheiten 1,0000 E9c 1,0000 E9c 1,0000 E9c ku A9 gD
30 SB Ordnungsangelegenheiten 1,0000 E9a 1,0000 E6 1,0000 E9a ku A6
31 SB Ordnungsangelegenheiten 1,0000 E6 1,0000 E6 1,0000 E6
32 SB Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten 1,0000 E9a 1,0000 E9a Umverlagerung + Neue Inhalte

lfd. Nr. Bezeichnung der Stelle
Amts-/Funktionsbezeichnung

Anzahl und Bewertung
im Haushaltsvorjahr

Tatsächliche Besetzung
am 30. Juni des

Haushaltsvorjahr

Anzahl und Bewertung
im Haushaltsjahr Stellenplanvermerke Bemerkungen

2024 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7

TOP 12
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33 SB Bußgeld 1,0000 E7 1,0000 E9a 1,0000 E9a Höhergruppierung
34 SB ruhender Verkehr 0,8125 E4 0,8125 E4 0,8125 E4 TZ 30:41:15 h
35 Verkehrsüberwacher*in 0,7500 E4 0,7500 E4 0,7500 E4 TZ 29:15:00 h
36 Gerätewart*in 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5

Summe 7 7,5625 7,5625 6,5625 Bedarf -1,0000

10.200. SG Wohngeld
37 SB Wohngeld 1,0000 E9a 1,0000 E9a 1,0000 E9a
38 SB Wohngeld 1,0000 E9a 1,0000 E9a 1,0000 E9a
39 SB Wohngeld 1,0000 E9a 1,0000 E9a 1,0000 E9a
40 SB Wohngeld 1,0000 E9a 1,0000 E9a 1,0000 E9a

Summe 4 4,0000 4,0000 4,0000 Bedarf 0,0000

Summe 33 32,1369 30,7869 32,1369 Bedarf 0,0000

20. Finanzverwaltungsamt

20.000. Amtsleitung
41 Amtsleitung Finanzverwaltungsamt 1,0000 E12 1,0000 E12 1,0000 E12 ku A12

Summe 1 1,0000 1,0000 1,0000 Bedarf 0,0000

20.100. SG Finanzbuchhaltung
42 SGL Finanzbuchhaltung 1,0000 E9c 1,0000 9a 1,0000 E9c
43 SB Haushalt/Gemeinden 1,0000 E9b 1,0000 E9b 1,0000 E9b
44 SB Finanz-/ Geschäftsbuchhaltung 1,0000 E9a 1,0000 E7 1,0000 E9a

Summe 3 3,0000 3,0000 3,0000 Bedarf 0,0000

20.110. SG Zahlungsabwicklung
45 Kassenleitung 1,0000 E9c 1,0000 E8 1,0000 E9c
46 SB Zahlungsabwicklung/Vollstreckung 1,0000 E7 1,0000 E7
47 SB Vollstreckung 1,0000 E6 0,8333 E6 1,0000 E6

Summe 3 3,0000 1,8333 3,0000 Bedarf 0,0000

20.120. SG Kommunale Abgaben und Versicherungen
48 SGL Kommunale Abgaben und Versicherungen 1,0000 E9c 1,0000 E9b 1,0000 E9c
49 SB Kommunale Abgaben und Versicherungen 1,0000 E8 1,0000 E8 1,0000 E8
50 SB Kommunale Abgaben 1,0000 E8 1,0000 E8 kw 31.03.2031 Besetzungssperre (nur mit urspr. Stelleninhaber:in)
51 SB Kommunale Abgaben 1,0000 E6 0,5000 E6 1,0000 E7 Höhergruppierung
52 SB Kommunale Abgaben 1,0000 E8 1,0000 E8 1,0000 E7 Herabgruppierung
53 SB Kommunale Abgaben und Kalkulation 1,0000 E9a Umverlagerung + ku + Neue Inhalte

Summe 5 5,0000 3,5000 6,0000 Bedarf 1,0000

Summe 12 12,0000 9,3333 13,0000 Bedarf 1,0000

60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften

60.000. Amtsleitung
54 Amtsleitung Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften 1,0000 E14 1,0000 E14 1,0000 E14 ku A13 gD
55 Sekretär*in/SB Bauangelegenheiten 0,7692 E7 0,7692 E7 0,7692 E7 TZ 30:00:00 h
56 Projektmitarbeiter*in "GreenMove" 1,0000 E12 kw bei Projektende Besetzungssperre (nur bei Förderzusage)

Summe 3 1,7692 1,7692 2,7692 Bedarf 1,0000

60.100. SG Planen und Bauen
57 Stadtarchitekt*in 1,0000 E12 1,0000 E12 1,0000 E12

lfd. Nr. Bezeichnung der Stelle
Amts-/Funktionsbezeichnung

Anzahl und Bewertung
im Haushaltsvorjahr

Tatsächliche Besetzung
am 30. Juni des

Haushaltsvorjahr

Anzahl und Bewertung
im Haushaltsjahr Stellenplanvermerke Bemerkungen

2024 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7

TOP 12
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58 SB Bauleitplanung 1,0000 E10 1,0000 E10 1,0000 E10
59 SB Tiefbau 1,0000 E11 1,0000 E11 1,0000 E11
60 SB Tiefbau 0,7500 E10 0,7500 E10 0,7500 E10 TZ 29:15:00 h
61 SB Wirtschaftsförderung 1,0000 E9b 1,0000 E9b 1,0000 E9b
62 Bautechniker 1,0000 E10 1,0000 E9c 1,0000 E10
63 SB Hoch- und Tiefbau 1,0000 E10 1,0000 E10 1,0000 E10
64 SB Umweltplanung 1,0000 E9b 1,0000 E9b 1,0000 E9b
65 Projektkoordinator*in "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" 0,5000 E10 0,5000 E10 0,5000 E10 kw 31.12.2025

Summe 9 8,2500 8,2500 8,2500 Bedarf 0,0000

60.130. Stadtbauhof
66 Stadtbauhofleitung 1,0000 E9c 1,0000 E9c 1,0000 E9c
67 SB Bauhof und Friedhofswesen 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5
68 SB Umweltpflege 1,0000 E7 1,0000 E7 1,0000 E7
69 Stadtbauhofarbeiter*in 1,0000 E7 1,0000 E5 1,0000 E7
70 Stadtbauhofarbeiter*in 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5
71 Stadtbauhofarbeiter*in 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5
72 Stadtbauhofarbeiter*in 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5
73 Stadtbauhofarbeiter*in 1,0000 E5 1,0000 E3 1,0000 E5
74 Stadtbauhofarbeiter*in 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5
75 Stadtbauhofarbeiter*in 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5
76 Stadtbauhofarbeiter*in 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5
77 Stadtbauhofarbeiter*in 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5
78 Stadtbauhofarbeiter*in 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5
79 Stadtbauhofarbeiter*in 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5
80 Stadtbauhofarbeiter*in 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5
81 Stadtbauhofarbeiter*in 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5
82 Stadbauhofhelfer*in 1,0000 E3 1,0000 E3 1,0000 E3 Saisonarbeitsplatz 01.03. - 30.11.
83 Stadbauhofhelfer*in 1,0000 E3 1,0000 E3 1,0000 E3 Saisonarbeitsplatz 01.03. - 30.11.
84 SB Friedhofsverwaltung 1,0000 E7 1,0000 E7 1,0000 E7
85 Friedhofsgärtner*in 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5
86 Friedhofsgärtner*in 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5
87 Friedhofsgartenhelfer*in 1,0000 E3 1,0000 E3 1,0000 E3
88 Friedhofsgartenhelfer*in 1,0000 E3 1,0000 E3 1,0000 E3
89 Friedhofsgartenhelfer*in 1,0000 E3 1,0000 E3 1,0000 E3

Summe 24 24,0000 24,0000 24,0000 Bedarf 0,0000

60.150. SG Liegenschaften
90 SGL Liegenschaften 1,0000 E9c 1,0000 E9c 1,0000 E9c
91 SB Liegenschaften 1,0000 E8 1,0000 E8 1,0000 E8
92 SB Liegenschaften 1,0000 E7 0,8462 E7 1,0000 E7
93 SB Liegenschaften 1,0000 E8 0,6410 E8 1,0000 E8
94 SB Liegenschaften 0,5000 E9a 0,5000 E8 0,5000 E9a TZ 19:30:00 h Stelleninhaber auch zu 0,5000 in lfd. Nr. 11

Summe 5 4,5000 3,9872 4,5000 Bedarf 0,0000

60.170. Stadtforst
95 Stadtförster*in 1,0000 E9c 1,0000 E9b 1,0000 E9c
96 Waldarbeiter*in 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5
97 Waldarbeiter*in 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5
98 Waldarbeiter*in 1,0000 E5 1,0000 E4 1,0000 E5
99 Waldarbeiter*in 1,0000 E5 1,0000 E4 1,0000 E5

100 Beschäftigte*r Infozentrum "Wald und Moor" 0,8974 E6 0,8974 E6 0,8974 E6 TZ 35:00:00 h
101 Waldarbeiter*in 1,0000 E5 E5 1,0000 E5 kw 31.05.2028

Summe 7 6,8974 5,8974 6,8974 Bedarf 0,0000

lfd. Nr. Bezeichnung der Stelle
Amts-/Funktionsbezeichnung

Anzahl und Bewertung
im Haushaltsvorjahr

Tatsächliche Besetzung
am 30. Juni des

Haushaltsvorjahr

Anzahl und Bewertung
im Haushaltsjahr Stellenplanvermerke Bemerkungen

2024 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7

TOP 12
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60.180. SG Gebäudemanagement
102 SGL Gebäudemanagement 1,0000 E9c 1,0000 E9c
103 Gebäudemanager*in 1,0000 E9c 0,8205 E9c 1,0000 E9c
104 Hausmeister*in 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5
105 Hausmeister*in 0,6410 E5 0,6410 E4 0,6410 E5 TZ 25:00:00 h
106 Hausmeister*in 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5 Saisonarbeitsplatz 01.03. - 31.10.
107 Hausmeister*in 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5
108 Hausmeister*in 1,0000 E5 1,0000 E4 1,0000 E5
109 Hausmeister*in 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5
110 Hausmeister*in 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5
111 Hausmeister*in 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5 Saisonarbeitsplatz 01.04. - 30.11.
112 Hausmeister*in 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5
113 Hausmeister*in 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5
114 Hausmeister*in 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5
115 Hausmeister*in 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5
116 Hausmeister*in 1,0000 E5 1,0000 E5 1,0000 E5
117 Veranstaltungstechniker*in/Hausmeister*in 1,0000 E7 1,0000 E7 1,0000 E7
118 Raumpfleger*in 0,7051 E2 0,7051 E2 TZ 27:30:00 h
119 Raumpfleger*in 0,7436 E2 0,7436 E2 TZ 29:00:00 h
120 Raumpfleger*in 0,1282 E2 0,1282 E2 TZ 05:00:00 h

Summe 19 17,2179 14,4615 17,2179 Bedarf 0,0000

Projekt "Bernstein-Resort Pütnitz"
121 Projektplaner*in "Bernstein-Resort Pütnitz" 1,0000 E10 1,0000 E10
122 Projektbearbeiter*in "Bernstein-Resort Pütnitz" 1,0000 E9b 1,0000 E9b
123 Projektleiter*in Projekt "Bernstein-Resort Pütnitz" 1,0000 E12

Summe 0 3,0000 2,0000 0,0000 Bedarf -3,0000

Summe 67 65,6345 60,3653 63,6345 Bedarf -2,0000 

80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur

80.000. Amtsleitung
124 Amtsleitung Amt für Bildung, Tourismus und Kultur 1,0000 E12 1,0000 E12 1,0000 E12
125 Projektmitarbeiter*in "Demokratie Leben" 0,5000 E9c kw bei Projektende Besetzung nur bei Förderzusage

Summe 2 1,0000 1,0000 1,5000 Bedarf 0,5000

80.100. SG Stadtmarketing und Tourismus
126 SGL Stadtmarketing und Tourismus 1,0000 E9c 1,0000 E9c 1,0000 E9c
127 SB Tourismusmarketing 1,0000 E9a 1,0000 E7 1,0000 E9a
128 SB Tourist-Information 0,8750 E6 0,8750 E6 0,8750 E6 TZ 34:07:30 h
129 SB Tourist-Information 0,7500 E6 0,7500 E6 0,7500 E6 TZ 29:15:00 h
130 SB Tourist-Information 0,8750 E6 0,8750 E6 0,8750 E6 TZ 34:07:30 h
131 SB Kur- und Fremdenverkehrsabgabe 1,0000 E6 1,0000 E6 1,0000 E6
132 SB Öffentlichkeitsarbeit 1,0000 E9a 1,0000 E9a 0,5 kw bei Projektende

Summe 6 5,5000 5,5000 5,5000 Bedarf 0,0000

80.110. SG Kultur und Jugend
133 SGL Kultur und Jugend 1,0000 E9c 1,0000 E9c 1,0000 E9c
134 Pädagogischer Mitarbeiter*in Begegnungszentrum 0,6923 S8a 0,6923 S8a 0,6923 S8a TZ 27:00:00 h
135 SB Organisation/Planung Veranstaltungen 1,0000 E8 1,0000 E8 1,0000 E8

Summe 3 2,6923 2,6923 2,6923 Bedarf 0,0000

lfd. Nr. Bezeichnung der Stelle
Amts-/Funktionsbezeichnung

Anzahl und Bewertung
im Haushaltsvorjahr

Tatsächliche Besetzung
am 30. Juni des

Haushaltsvorjahr

Anzahl und Bewertung
im Haushaltsjahr Stellenplanvermerke Bemerkungen

2024 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7
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80.120. Bibliotheken
136 Bibliotheksleitung 1,0000 E10 1,0000 E10 1,0000 E10
137 Bibliothekar*in 1,0000 E8 1,0000 E8 1,0000 E8
138 Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste 1,0000 E7 1,0000 E7 1,0000 E7
139 Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste 1,0000 E7 1,0000 E7 1,0000 E7
140 Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste 1,0000 E7 1,0000 E7 1,0000 E7

Summe 5 5,0000 5,0000 5,0000 Bedarf 0,0000

80.130. SG Bildung
141 SB Schulverwaltung und Tagespflege 1,0000 E9a 1,0000 E8 1,0000 E9a
142 SB Kita und Horte 1,0000 E8 1,0000 E8 1,0000 E8

Summe 2 2,0000 2,0000 2,0000 Bedarf 0,0000

80.140. Regionale Schule mit Grundschule "bernsteinSchule"
143 Schulsachbearbeiter*in 0,6625 E6 0,6625 E6 0,6625 E6 TZ 25:50:20 h
144 Schulsachbearbeiter*in 0,7692 E6 0,6795 E6 0,7692 E6 TZ 30:00:00 h
145 Schulsachbearbeiter*in 0,6795 E6 0,6795 E6 0,6795 E6 TZ 26:30:00 h

Summe 3 2,1112 2,0215 2,1112 Bedarf 0,0000

80.150. Grundschule "Theodor Bauermeister"
146 Schulsachbearbeiter*in 0,6250 E6 0,6250 E6 0,6250 E6 TZ 24:22:30 h

Summe 1 0,6250 0,6250 0,6250 Bedarf 0,0000

80.160. Regionale Schule "Rudolf Harbig"
147 Schulsachbearbeiter*in 0,8000 E6 0,8000 E6 0,8000 E6 TZ 31:12:00 h

Summe 1 0,8000 0,8000 0,8000 Bedarf 0,0000

Projekt "KulturCampus NordOst"
148 Projektkoordinator*in "KulturCampus NordOst" 0,5000 E10 0,5000 E10
149 Projektkoordinator*in "KulturCampus NordOst" 0,5000 E10 0,5000 E10

Summe 0 1,0000 1,0000 0,0000 Bedarf -1,0000

Summe 23 20,7285 20,6388 20,2285 Bedarf -0,5000 

Gesamtsumme
00. Bürgermeister 3 5,0000 4,0000 4,0000 Bedarf -1,0000 
10. Haupt- und Personalamt 33 32,1369 30,7869 32,1369 Bedarf 0,0000
20. Finanzverwaltungsamt 12 12,0000 9,3333 13,0000 Bedarf 1,0000
60. Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften 67 65,6345 60,3653 63,6345 Bedarf -2,0000 
80. Amt für Bildung, Tourismus und Kultur 23 20,7285 20,6388 20,2285 Bedarf -0,5000 
Summe 138 135,4999 125,1243 132,9999 Bedarf -2,5000 

lfd. Nr. Bezeichnung der Stelle
Amts-/Funktionsbezeichnung

Anzahl und Bewertung
im Haushaltsvorjahr

Tatsächliche Besetzung
am 30. Juni des

Haushaltsvorjahr

Anzahl und Bewertung
im Haushaltsjahr Stellenplanvermerke Bemerkungen

2024 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7
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Baumaßnahme geplante Ausgaben 2025 geplante Einnahmen 2025

Rep. Alle Gemeindestr. 200.000 €

Baumaßnahme Bahnhofstraße 1. BA 1.200.000 € 600.000 €

Baugrundstücke Energieversorgung 5.000 €

Baugrundstücke Gasversorgung 5.000 €

B-Plan 95 Damgartener Chaussee Ribnitz NORMA 400.000 € 100.000 €

Brückeninstandsetzung 30.000 €

Brückenprüfung 10.000 €

Hafengelände Damgarten 1. Leaderförderung 340.000 € 200.000 €

Wohngebiete Altlasten 5.000 €

LED-Leuchtmittel gegen Altleuchtmittel 50.000 €

Pflasterreparaturen Westhafenbereich 80.000 €

Hafengelände Damgarten 2. Leaderförderung 240.000 € 180.000 €

Brücke Zufahrt Alter Friedhof 30.000 €

RDG 007 Brücke Damg. - Pütnitz 70.000 €

Sanierung Straße Schanze 100.000 €

Straßeninstandsetzungen Hauptverk.-str. Ribnitz 50.000 €

Wartung/Reparatur Straßenbeleuchtung 120.000 €

Buswartehäuser 8.000 €

Hafenbaggerung 425.000 €

Kita Demmlerstraße Regenentwässerung 100.000 €

Tief und Straßenbau allgemeines Budget 150.000 €

Schulcampus -Berliner Straße (Baukosten) 3.660.000 € 1.710.000 €

Elektrosanierung Rathaus 1.000.000 €

Auflagen Berufsgenossenschaft Bauhof 30.000 €

Dachsanierung Freilichtmuseum Klockenhagen (Haus Strassen, Eigenanteil FLM) 111.200 € 83.600 €

Kita Boddenkieker Fernwärmestation 10.000 €

Abbruch Baracke "Parkplatz Faserplattenwerk" 200.000 €

Neuer Friedhof Ribnitz Dachsanierung Sozialgebäude 65.000 €

Stadtkulturhaus 30.000 €

Sanierung Hafen-WC Damgarten (Mittel aus ZIZ gesichert) 115.000 €

Barrierefreiheit Klostergalerie (LEADER-Förderung) 104.000 € 78.000 €

Pütnitz Fördermaßnahme 6.000.000 € 6.000.000 €

Pütnitz nicht förderfähige Kosten 200.000 €

Bauhof (Mähwerk, 2 Transporter, Mähraupe, Sandreinigung, Bodenhobel) 140.000 €

Gebäudemanagement allgemeines Budget 100.000 €

Bauleitplanung 200.000 €

Bestwood-Gelände (Sicherung + Planungsvorbereitung) 60.000 €

Veräußerung von Grundstücken 500.000 €

Erbbaurechte 1.108.000 €

landwirtschaftliche Pachtverträge 430.000 €

Pachtverträge 22.000 €

Mieteinnahmen komplett 540.000 €

Ankauf von Grundstücken 1.000.000 €

laufende und geplante Förderanträge

LED - Straßenbeleuchtung

LED - Beleuchtung Sporthallen

LED - Flutlicht Stadion

Fenstererneuerung Sporthalle Freundschaft

Bahnhofstraße 2. + 3. Bauabschnitt

Auszug Maßnahmenliste des Verantwortungsbereiches Amt für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften zur HH Planung 

2025     (Stand 11.11.2024)

TOP 12



Stadt Ribnitz-Damgarten 
 

RDG/BV/HA-24/008/01 
Beschlussvorlage 

öffentlich 
 
 
 
6. Änderungssatzung zur 4. Neufassung der Hauptsatzung der 
Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten 

Organisationseinheit: 

Haupt- und Personalamt 
Datum 

14.11.2024 
Verantwortlich: 

Herr Krause 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Finanzausschuss (Vorberatung) 21.11.2024 Ö 
Hauptausschuss (Vorberatung) 27.11.2024 N 
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) 04.12.2024 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
 
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung M-V wird nach Beschlussfassung durch 
die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten vom 4. Dezember 2024 folgende 6. Änderungssatzung 
zur 4. Neufassung der Hauptsatzung der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten erlassen: 
 

Artikel I 
 
1. § 3 (Rechte der Einwohnerinnen und Einwohner) wird wie folgt geändert 
 

a. Absatz 1 wird wie folgt ergänzt: 
 

 „Eine Einwohnerversammlung ist durchzuführen, wenn mindestens 5 % der Einwohnerinnen 
und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, dies in einer allgemein 
bedeutsamen Angelegenheit der Gemeinde schriftlich beantragt haben. Über die 
Zulässigkeit des Antrags entscheidet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister.“ 
 
b. Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben sowie natürliche 
und juristische Personen und Personenvereinigungen, die in der Gemeinde Grundstücke 
besitzen oder nutzen oder ein Gewerbe betreiben. bzw. ihren Sitz in der Stadt haben, 
erhalten zu jeder planmäßigen Stadtvertretersitzung die Möglichkeit, in einer 
Einwohnerfragestunde zu Beginn des öffentlichen Teils Fragen an alle Mitglieder der 
Stadtvertretung sowie die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister zu stellen und Vorschläge 
oder Anregungen zu unterbreiten. 
 
2. § 6 (Sitzungen der Stadtvertretung) wird um folgenden Absatz 4 ergänzt: 
 

(4) Die Stadt überträgt öffentliche Sitzungen der Stadtvertretung in Bild und Ton über 
allgemein zugängliche Netze, zeichnet sie auf und stellt sie bis zum Ablauf des der Sitzung 
folgenden Montags zum Abruf bereit. Die Übertragung oder Aufzeichnung einer betroffenen 
Person unterbleibt, soweit sie dem widerspricht. Die Übertragung oder Aufzeichnung der 
anwesenden Öffentlichkeit und der an der Fragestunde teilnehmenden Einwohnerinnen und 
Einwohner erfolgt nur unter Erteilung einer Einwilligung. Soweit dem nicht ein Viertel aller 
Mitglieder der Stadtvertretung im Einzelfall widerspricht, sind in öffentlichen Sitzungen der 
Stadtvertretung Übertragungen und Aufzeichnungen in Bild und Ton durch die Medien zum 
Zwecke der Berichterstattung zulässig. Dritte dürfen öffentliche Sitzungen der 
Stadtvertretung nur übertragen oder aufzeichnen, soweit die betroffenen Personen eine 
Einwilligung erteilt haben.  
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3. § 9 (Bürgermeisterin oder Bürgermeister) Abs. 5 wird wie folgt neu gefasst: 
 

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 
150 € gemäß Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung. 
 
4. § 10 (Stellvertreterin oder Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters) wird 
wie folgt neu gefasst: 
 

„Die erste Stellvertreterin oder der erste Stellvertreter erhält eine funktionsbezogene 
Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 400 € gemäß Entschädigungsverordnung M-V. 
Die zweite Stellvertreterin oder der zweite Stellvertreter erhält eine funktionsbezogene 
Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 300 € gemäß Entschädigungsverordnung M-V.“ 
 
5. § 11 (Gleichstellungsbeauftragte), Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist hauptamtlich tätig. Sie unterliegt der Dienstaufsicht der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters, ist jedoch ist bei der Ausübung ihrer Teilnahme- 
und Rederechte nach § 41 Abs. 3 KV M-V, bei der Erstellung ihrer Stellungnahmen nach  
§ 41 Abs. 4 und bei der Ausübung ihrer Rechte nach § 41 Abs. 5 und 6 KV M-V 
weisungsfrei. Der Arbeitszeitanteil für die Ausübung der Funktion der 
Gleichstellungsbeauftragten beträgt 25 % eines Vollzeitäquivalentes.“  
 
6. In § 12 (Entschädigungen) wird folgender Absatz 5 a eingefügt: 
 

„Für stellvertretende Ausschussmitglieder gelten die Absätze 4 und 5 entsprechend“. 
 
7. § 13 (Festlegung von Wertgrenzen für Nachtragssatzungen nach § 48 KV M-V und § 20 
GemHVO-Doppik) wird wie folgt geändert: 
 

a. In der Überschrift werden das Wort „Nachtragssatzungen“ durch 
„Nachtragshaushaltssatzungen“ ersetzt und die Worte „und § 20 GemHVO-Doppik“ 
gestrichen 
b. In Absatz 2 werden die Worte „§ 48 Abs. 2 Nr. 2“ durch „§ 48 Abs. 2 Nr. 1“ und das Wort 
„ordentlichen“ durch „laufenden“ ersetzt. 
c. In Absatz 3 werden die Worte „§ 48 Abs. 2 Nr. 3“ durch „§ 48 Abs. 2 Nr. 2“ ersetzt. 
d. In Absatz 5 Nr. 1 werden die Worte „ordentlichen und außerordentlichen“ durch 
„laufenden“ ersetzt. 
 
8. § 15 (Ortsteilvertretung), Absatz 3 wird gestrichen. 
 
9. § 17 (Wahl der Ortsbeiräte) wird wie folgt neu gefasst: 
„§ 17 (Besetzung der Ortsbeiräte) 
Die Ortsbeiräte Langendamm und Klockenhagen setzen sich aus jeweils sieben 
Einwohnerinnen oder Einwohnern des Ortsteils, die das 18. Lebensjahr vollendet haben bzw. 
Mitgliedern der Stadtvertretung zusammen, der Ortsbeirat Körkwitz aus drei. Die Besetzung 
der Ortsbeiräte erfolgt nach dem Zuteilungs- und Benennungsverfahren. 
 
10. § 19 (Elektronische Kommunikation) wird angefügt: 
Für Erklärungen, durch die die Stadt verpflichtet wird, ist neben der Schriftform auch die 
elektronische Form zulässig. Diese Erklärungen sind mit einer dauerhaft überprüfbaren 
qualifizierten Signatur zu versehen. Die handschriftliche Unterzeichnung sowie die Beifügung 
des Dienstsiegels entfallen. 
 

Artikel II 
 
Die Änderungssatzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. 
 
Ribnitz-Damgarten, 
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Huth 
Bürgermeister 
 
Sachverhalt 
 
Zum 9. Juni 2024 erfolgte eine umfassende Novellierung der Kommunalverfassung 
Mecklenburg-Vorpommern, die Änderungen und Ergänzungen der Hauptsatzung erforderlich 
macht. Des Weiteren traten am 1. Juni 2024 Änderungen der Entschädigungsverordnung in 
Kraft. Die Hauptsatzung wurde in diesem Zusammenhang betrachtet und der Entwurf einer 
6. Änderungssatzung erarbeitet. 
 
Im Einzelnen: 
Zu 1.: Die novellierte Kommunalverfassung sieht in § 16 vor, dass auf Antrag von 
Einwohnerinnen und Einwohnern bei Erfüllung gewisser Voraussetzungen 
Einwohnerversammlungen durchzuführen sind. Näheres ist in der Hauptsatzung zu regeln, 
was mit der Änderungssatzung erfolgt. Die Mindestvoraussetzungen für die Anzahl der 
Unterschriften ist aus der Kommunalverfassung übernommen. 
 
Des Weiteren wurde in die Hauptsatzung zur Klarstellung und aufgrund der ergänzten 
Regelungen zur Einwohnerfragestunde aufgenommen, dass auch natürliche und juristische 
Personen und Personenvereinigungen, die in der Gemeinde Grundstücke besitzen oder 
nutzen oder ein Gewerbe betreiben. bzw. ihren Sitz in der Stadt haben, in der 
Einwohnerfragestunde Fragen und Anregungen vorbringen können. Entsprechend der 
gelebten Praxis wurde korrigiert, dass die Einwohnerfragestunde nicht vor, sondern zu 
Beginn des öffentlichen Teils der Sitzung durchzuführen ist. 
 
Zu 2.: Die Kommunalverfassung wurde in § 29 um Regelungen zur Übertragung und 
Aufzeichnung von Sitzungen ergänzt (Absatz 5 a). Näheres ist in der Hauptsatzung zu 
regeln, was mit der Änderungssatzung erfolgt. Bisher in der Geschäftsordnung enthaltene 
Bestimmungen wurden übernommen. 
 
Zu 3.: Die bisher als Grundlage für die Zahlung der Aufwandsentschädigung an die 
Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeister dienende Kommunalbesoldungsverordnung wurde 
aufgehoben und durch die Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung ersetzt. Die 
Hauptsatzung war entsprechend zu ändern. 
 
Zu 4. Der Höchstsatz für die Aufwandsentschädigung für die Stellvertretung der 
Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters (Entschädigungsverordnung für ehrenamtlich 
Tätige) wurde von 280 Euro auf 560 Euro erhöht. Der Bürgermeister schlägt im Hinblick auf 
die Haushaltslage vor, diesen Betrag nicht auszuschöpfen. Er empfiehlt, seinem ersten 
Stellvertreter zukünftig 400 Euro und seiner zweiten Stellvertreterin 300 Euro zu zahlen. 
 
Zu 5.: Der § 41 der Kommunalverfassung (Gleichstellungsbeauftragte) regelt neu, dass 
Gleichstellungsbeauftragte in Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern hauptamtlich tätig 
sind und für diese Arbeit in Vollzeit beschäftigt werden sollten. Über den 
Beschäftigungsumfang hat der Bürgermeister zu entscheiden und in die Hauptsatzung 
aufzunehmen. Dies ist mit der Änderungssatzung erfolgt. 
 
Zu 6.: Mit der 5. Änderungssatzung zur Hauptsatzung wurde die Möglichkeit der Benennung 
von Stellvertretungen für Ausschussmitglieder eröffnet. Die Hauptsatzung regelt auf 
Grundlage der Entschädigungsverordnung für ehrenamtlich Tätige bislang nur die Zahlung 
von Aufwandsentschädigungen für ordentliche Ausschussmitglieder. Die Regelung wurde 
entsprechend um die stellvertretenden Ausschussmitglieder ergänzt. 
 
Zu 7. Die Korrekturen waren aufgrund der Änderungen in den gesetzlichen Grundlagen 
erforderlich. 
 
Zu 8.: Der Absatz 3 wird hier gestrichen und in § 17 aufgenommen. 
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Zu 9.: Die Ortsbeiratsmitglieder werden nach der Novellierung der Kommunalverfassung 
nicht mehr gewählt, sondern wie die Ausschüsse nach dem Zuteilungs- und 
Benennungsverfahren besetzt. Die Bestimmung der Anzahl der Ortsbeiratsmitglieder wurde 
von § 15 in § 17 verschoben. 
 
Zu 10. Die Kommunalverfassung erklärt in § 173 a neben der Schriftform für Erklärungen, 
durch die die Gemeinde verpflichtet wird, die elektronische Form (dauerhaft überprüfbare 
qualifizierte Signatur) für zulässig, soweit die Hauptsatzung dies vorsieht. Von dieser 
Möglichkeit soll zukünftig Gebrauch gemacht werden können.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Haushaltsmäßige Belastung: Ja:  Nein:  X 

Kosten: € Folgekosten/Abschreibungen: € 

Produkt / Sachkonto:   
Verfügbare Mittel des Kontos:  €   

 

Anlage/n 
1 4. Neufassung der Hauptsatzung mit 5. Änderung - Arial (PDF) (öffentlich) 

 
 

2 Hauptsatzung mit Darstellung Entwurf 6. Änderungssatzung (öffentlich) 
 
 

 

TOP 13



Hauptsatzung 
 
der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten  
 
 
 

§ 1 
Stadtgebiet/Ortsteile 

 
(1) Das Stadtgebiet besteht aus den Grundstücken, die nach geltendem Recht zur  
Bernsteinstadt gehören.  
 
(2) Die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten besteht aus den Stadtteilen Ribnitz und Damgarten 
und  
den Ortsteilen Altheide, Beiershagen, Borg, Dechowshof, Freudenberg, Hirschburg, Klein- 
Müritz, Klockenhagen, Körkwitz, Langendamm, Neuheide, Neuhof, Petersdorf, Pütnitz,  
Tempel und Wilms-hagen. Die Abgrenzung der einzelnen Ortsteile ergibt sich aus der  
Straßenzuordnung gemäß der Anlage zur Hauptsatzung. 
 
 

§ 2 
Name/Wappen/Flagge/Dienstsiegel  

 
(1) Die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten führt ein Wappen, eine Flagge und ein Dienst-
siegel.  
 
(2) Das Wappen ist wie folgt beschrieben: „Gespalten; vorn in Silber ein hersehendes, rot 
gekleidetes, goldbehaartes, goldgekröntes Brustbild eines Mannes mit goldbesäumtem 
blauem Umhang, hinten in Blau ein aufgerichteter, rot gezungter goldener Greif“.  
 
(3) Die Flagge ist wie folgt beschrieben: „Die Flagge der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten 
ist quer zur Längsachse des Flaggentuchs von Rot, Weiß, Blau und Gelb gestreift. Der rote 
und der gelbe Streifen nehmen je ein Achtel, der weiße und der blaue Streifen nehmen je drei 
Achtel der Länge des Flaggentuchs ein. In der Mitte des weißen Streifens liegt die Figur aus 
dem vorderen Feld des Stadtwappens. In der Mitte des blauen Streifens liegt die Figur aus 
dem hinteren Feld des Stadtwappens. Die Wappenfiguren nehmen jeweils die Hälfte der Höhe 
des Flaggentuchs ein. Die Länge der Flagge verhält sich zur Höhe wie 3 zu 2“.  
 
(4) Das Dienstsiegel zeigt im Kreis das Wappen, wie in Abs. 2 beschrieben, sowie den um-
laufenden Schriftzug STADT RIBNITZ-DAMGARTEN LANDKREIS VORPOMMERN-RÜGEN.  
 
(5) Die Verwendung des Wappens und der Flagge durch Dritte bedarf der Genehmigung der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters.  
 
(6) Die Bernsteinstadt ist als geschäftsführende Gemeinde Mitglied des Amtes Ribnitz- 
Damgarten.  
 
 

§ 3 
Rechte der Einwohnerinnen und Einwohner 

 
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister berufen auf Grund von wichtigen Vorhaben 
oder Vorkommnissen eine Einwohnerversammlung der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten ein. 
Die Einwohnerversammlung kann begrenzt auf Stadt- und Ortsteile durchgeführt werden. Über 
die Einberufung einer Einwohnerversammlung kann auch die Stadtvertretung mit einfacher 
Mehrheit entscheiden. 
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(2) Anregungen, Beschwerden und Vorschläge der Einwohnerversammlung in  
Selbstverwaltungsangelegenheiten sollen der Stadtvertretung in einer angemessenen Frist 
zur Beratung vorgelegt werden.  
 
(3) Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, erhalten zu  
jeder planmäßigen Stadtvertretersitzung die Möglichkeit, in einer Einwohnerfragestunde vor 
Beginn des öffentlichen Teils Fragen an alle Mitglieder der Stadtvertretung sowie die Bürger-
meisterin oder den Bürgermeister zu stellen und Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten. 
Die Fragen, Vorschläge und An-regungen dürfen sich dabei nicht auf Beratungsgegenstände 
der anschließenden Sitzung der Stadtvertretung beziehen. Anfragen sollen, sofern sie nicht in 
der Sitzung selbst beantwortet werden können, innerhalb einer angemessenen Frist schriftlich 
beantwortet werden. Für die Fragestunde ist eine Zeit bis zu 30 Minuten vorzusehen. Die  
einzelne Wortmeldung ist auf drei Minuten begrenzt. 
 
(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, im öffentlichen Teil der Sitzung 
der Stadtvertretung über wichtige Stadtangelegenheiten zu berichten.  
 
(5) Die Stadtvertretung kann beschließen, Sachverständige sowie Einwohnerinnen und  
Einwohner, die von dem Gegenstand der Beratung betroffen sind, anzuhören. Die von  
Einwohnerinnen und Einwohnern beabsichtigte Anhörung ist der Stadtpräsidentin oder dem 
Stadtpräsidenten vorher mitzuteilen. Die Zahl der anzuhörenden Einwohnerinnen und  
Einwohner wird auf sechs beschränkt.  
 
(6) Jede Einwohnerin oder jeder Einwohner hat das Recht, sich in Angelegenheiten, die zu 
den Aufgaben der Stadtvertretung gehören, an eine Stadtvertreterin oder einen Stadtvertreter 
ihres/seines Vertrauens zu wenden.  
 
 

§ 4 
Stadtvertretung  

 
(1) Die in die Stadtvertretung gewählten Bürgerinnen und Bürger führen die Bezeichnung 
Stadtvertreterin bzw. Stadtvertreter.  
 
(2) Die Stadtvertretung wählt aus ihrer Mitte die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Stadt-
vertretung, eine erste Stellvertreterin oder einen ersten Stellvertreter und eine zweite  
Stellvertreterin oder einen zweiten Stellvertreter. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende und 
die Stellvertreter werden durch Mehrheitswahl gewählt. 
 
(3) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Stadtvertretung führt die Bezeichnung  
Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident. 
 
 

§ 5 
Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident 

 
(1) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident leitet die Sitzungen der Stadtvertretung nach 
Maßgabe der Kommunalverfassung M-V, dieser Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung 
der Stadtvertretung. 
(2) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident vertritt bei öffentlichen Anlässen die  
Stadtvertretung. Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident und Bürgermeisterin oder  
Bürgermeister stimmen ihr öffentliches Auftreten im Einzelfall miteinander ab. 
(3) Scheiden die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident oder einer der Stellvertreterinnen 
oder Stellvertreter vor Beendigung der Wahlzeit aus, so ist die Ersatzwahl in der nächsten 
Stadtvertretersitzung, jedoch spätestens nach zwei Monaten durchzuführen. 
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§ 6 
Sitzungen der Stadtvertretung  

 
(1) Die Stadtvertretersitzungen sind öffentlich.  
 
(2) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden Fällen ausgeschlossen: 
1. einzelne Personalangelegenheiten außer Wahlen und Abberufungen  
2. Steuer- und Abgabenangelegenheiten Einzelner  
3. Grundstücksangelegenheiten  
Die Stadtvertretung kann im Einzelfall, sofern rechtliche Gründe nicht entgegenstehen,  
Angelegenheiten der Ziffern 1 - 3 in öffentlicher Sitzung behandeln. In nicht aufgeführten  
Fällen ist die Öffentlichkeit durch Beschluss auszuschließen, wenn überwiegende Belange des 
öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen einzelner es erfordern.  
 
(3) Anfragen von Stadtvertreterinnen oder Stadtvertretern sollen spätestens drei Arbeitstage 
vor der Sitzung bei der Bürgermeisterin oder beim Bürgermeister eingereicht werden.  
Mündliche Anfragen während der Stadtvertretersitzung sollen, sofern sie nicht in der Sitzung 
selbst beantwortet werden, innerhalb einer angemessenen Frist schriftlich beantwortet  
werden. Auf Wunsch ist die schriftliche Antwort allen Stadtvertreterinnen oder Stadtvertretern 
vorzulegen.  
 
 

§ 7 
Hauptausschuss 

 
(1) Dem Hauptausschuss gehören neben der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister fünf 
Stadtvertreterinnen oder Stadtvertretern an, die je einen ständigen Vertreter haben. Die  
Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nehmen an den Sitzungen des 
Hauptausschusses mit beratender Stimme teil.  
 
(2) Außer den ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben obliegen dem Hauptausschuss alle  
Entscheidungen, die nicht nach § 22 Kommunalverfassung M-V der Stadtvertretung vorbehal-
ten sind bzw. durch die folgenden Vorschriften der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister  
übertragen werden. Davon unberührt bleiben die der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister 
gesetzlich zugewiesenen Aufgaben.  
 
(3) Der Hauptausschuss trifft Entscheidungen nach § 22 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V 
über:  
1. die Genehmigung von Verträgen der Bernsteinstadt mit Mitgliedern der Stadtvertretung und 
der Ausschüsse sowie mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und den leitenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bernsteinstadt, die auf einmalige Leistungen bzw. wie-
derkehrende Leistungen gerichtet sind, innerhalb einer Wertgrenze von 5.000 € bis 25.000 €.  
2. die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw.  
Auszahlungen innerhalb einer Wertgrenze von 25.000 € bis 100.000 € je Ausgabenfall, für 
investive Maßnahmen von 25.000 € bis 500.000 €. Die Stadtvertretung und die zuständigen 
Fachausschüsse erhalten regelmäßig eine Aufstellung über zwischenzeitlich erteilte  
Zustimmungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben. 
3. die Verfügung über Stadtvermögen, insbesondere die Veräußerung oder Belastung von 
Grundstücken, Schenkungen, die Hingabe von Darlehen und die Aufnahme von Krediten 
durch die Bernsteinstadt innerhalb einer Wertgrenze von 50.000 € bis 100.000 €.  
4. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen, die Bestellung 
sonstiger Sicherheiten für Dritte, wirtschaftlich gleich zu achtende Rechtsgeschäfte sowie  
Erklärungen gegenüber einem Gericht bis zu einer Wertgrenze von 100.000 €  
5. den Abschluss von allgemeinen und städtebaulichen Verträgen im Rahmen des bestätigten 
Haushaltsplanes innerhalb einer Wertgrenze von 100.000 € bis 250.000 €  
6. die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen oder deren  
Vermittlung an Dritte innerhalb einer Wertgrenze von 100 € bis 1.000 €.  
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(4) Der Hauptausschuss entscheidet nach vorheriger Beratung im Ausschuss für Stadt- und 
Ortsteilentwicklung, Bau und Wirtschaft über die Ablehnung von Bauvorhaben gemäß  
§ 36 BauGB.  
 
(5) Im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms trifft der Hauptausschuss  
Entscheidungen innerhalb einer Wertgrenze von 100.000 € bis 250.000 €.  
 
(6) Die Stadtvertretung ist laufend über die Entscheidungen im Sinne der Abs. 1 bis 5 zu 
unterrichten.  
 
(7) Die Sitzungen des Hauptausschusses sind nicht öffentlich.  
 
(8) Der Hauptausschuss entscheidet über die Einleitung und Ausgestaltung von Vergabever-
fahren bei einem geschätzten Wert über 50.000 Euro. 
 
(9) Der Hauptausschuss trifft Entscheidungen bezüglich der Ausgestaltung partnerschaftli-
cher Beziehungen zu anderen Gemeinden.  
 
(10) Der Hauptausschuss hat die Empfehlungen der Fachausschüsse zu behandeln und  
dieses nachzuweisen.  
 
(11) Der Hauptausschuss entscheidet über das Einvernehmen bei Personalentscheidungen 
nach § 38 Abs. 2 Satz 5 KV M-V. 
 
 

§ 8 
Ausschüsse 

 
(1) Es werden folgende beratende Ausschüsse gebildet:  
 

Nr.  Name  Aufgabengebiet  Mitglieder 

1  Finanzausschuss  Finanz- und Haushaltswesen,  
Liegenschaftsangelegenheiten, 
Steuern, Gebühren, Beiträge 
und sonstige Abgaben  

5 Mitglieder der Stadt-
vertretung, 4 sachkun-
dige Einwohnerinnen 
bzw. Einwohner  

2  Bau- und Wirtschafts-
ausschuss  

Flächennutzungsplanung, Bau-
leit-planung, Wirtschaftsförde-
rung, Hoch-, Tief- und Straßen-
bau-angelegenheiten, Denkmal-
pflege 

5 Mitglieder der Stadt-
vertretung, 4 sachkun-
dige Einwohnerinnen 
bzw. Einwohner  

3. Ausschuss für Stadt-
marketing, Tourismus 
und Kultur 

Tourismus, Stadtmarketing, Be-
treuung der Kultureinrichtungen, 
Kulturförderung 

5 Mitglieder der Stadt-
vertretung, 4 sachkun-
dige Einwohnerinnen 
bzw. Einwohner 

4  Ausschuss für Bildung, 
Jugend und Soziales  

Betreuung der Schuleinrichtun-
gen, Jugendförderung, Kinderta-
ges-stätten, soziale Probleme, 
Alten-betreuung, Behinderten- 
und Seniorenförderung  

5 Mitglieder der Stadt-
vertretung, 4 sachkun-
dige Einwohnerinnen 
bzw. Einwohner  

5  Sportausschuss  Sportentwicklung - und -förde-
rung, Ausbau der Sportstätten, 
Unter-stützung der Sportvereine  

5 Mitglieder der Stadt-
vertretung, 4 sachkun-
dige Einwohnerinnen 
bzw. Einwohner  

6  Landwirtschafts- und 
Umweltausschuss  

Umwelt- und Naturschutz, Land-
schaftspflege, Abfall- und Ab-
wasserbeseitigung, Landwirt-
schaft, Gartenbau, Forst und 
Jagd, Kleingartenanlagen  

5 Mitglieder der Stadt-
vertretung, 4 sachkun-
dige Einwohnerinnen 
bzw. Einwohner  
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7  Ausschuss für Ord-
nung, Sicherheit und 
Verkehr  

Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung, 
Brand-schutz, Prävention, Ver-
kehrsangelegenheiten, Zusam-
menarbeit mit der Polizeiinspek-
tion  

5 Mitglieder der Stadt-
vertretung, 4 sachkun-
dige Einwohnerinnen 
bzw. Einwohner 

8  Stadtausschuss  
Damgarten  

wirtschaftliche und städtebauli-
che Entwicklung des Stadtteiles  
Damgarten einschließlich Püt-
nitz  

5 Mitglieder der Stadt-
vertretung, 4 sachkun-
dige Einwohnerinnen 
und Einwohner  

9  Ausschuss  
„Bodden-Therme“  

Unterstützung des effektiven 
Betriebes des Schwimmbades,  
Kontrolle der ordnungsgemäßen 
Verwendung städtischer Zu-
schüsse, Optimierung des 
Schwimmbadbetriebes durch 
Marketing  

5 Mitglieder der Stadt-
vertretung, 4 sachkun-
dige Einwohnerinnen 
bzw. Einwohner  

10  Rechnungsprüfungs- 
ausschuss  

Aufgaben der örtlichen Prüfung  5 Mitglieder der Stadt-
vertretung 

 
(2) Die Mitglieder der Ausschüsse haben optional dauerhaft je eine Stellvertreterin bzw.  
einen Stellvertreter. 
 
(3) Die Sitzungen der unter Nr. 1 bis 8 aufgeführten Ausschüsse sind öffentlich, § 6 Abs. 2 
gilt entsprechend.  
 
 

§ 9 
Bürgermeisterin oder Bürgermeister  

 
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird für sieben Jahre gewählt.  
 
(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister trifft Entscheidungen unterhalb der in  
§ 7 Abs. 3, 5 und 8 für den Hauptausschuss festgelegten Wertgrenzen dieser Hauptsatzung. 
Der Hauptausschuss ist in der darauf folgenden Ausschusssitzung über Entscheidungen ab 
einer Wertgrenze von 5.000 € zu informieren. Die Stadtvertretung und die zuständigen  
Fachausschüsse erhalten regelmäßig eine Auf-stellung über zwischenzeitlich erteilte  
Zustimmungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben.  
 
(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister entscheidet über die Zulassung von  
Bauvorhaben gemäß § 36 BauGB. Bei beabsichtigter Versagung des gemeindlichen  
Einvernehmens ist vorher der Ausschuss für Stadt- und Ortsteilentwicklung, Bau und  
Wirtschaft zu konsultieren und das Votum des Hauptausschusses einzuholen. In dringenden 
Fällen kann auf die Konsultation des Ausschusses für Stadt- und Ortsteilentwicklung, Bau und 
Wirtschaft verzichtet werden.  
 
(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ernennt, befördert und entlässt die Beamtin 
oder den Beamten bis Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt und ist zuständig für die Einstellung, 
Höhergruppierung und Kündigung von Tarifbeschäftigten bis zur Entgeltgruppe 9 c TVöD. 
 
(5) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe 
des in der Kommunalbesoldungsverordnung M-V vorgesehenen Höchstbetrages.  
 
(6) Verpflichtungserklärungen der Stadt bis zu einer Wertgrenze von 7.500 € bzw. bei  
wiederkehrenden Verpflichtungen bis zu einer Wertgrenze von 2.500 € pro Monat können von 
der Bürgermeisterin oder vom Bürgermeister allein bw. durch eine von ihr oder ihm beauftragte 
bedienstete Person in einfacher Schriftform ausgefertigt werden. Bei Erklärungen gegenüber 
einem Gericht liegt diese Wertgrenze bei 25.000 €. 
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§ 10 
Stellvertreterin oder Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters  

 
Die erste Stellvertreterin oder der erste Stellvertreter erhält eine funktionsbezogene Aufwands-
entschädigung in Höhe von monatlich 280 €. Die zweite Stellvertreterin oder der zweite  
Stellvertreter erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 
240 €. 
 
 

§ 11 
Gleichstellungsbeauftragte 

 
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist hauptamtlich tätig. Sie unterliegt der Dienstaufsicht der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters, handelt jedoch bei Ausübung ihrer Rechte nach  
§41 Abs. 3 und 4 KV MV weisungsfrei. 
 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, zur Verwirklichung der  
Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Bernsteinstadt beizutragen. Zu ihren  
Aufgaben gehören insbesondere:  
 
1. die Prüfung von Beschluss- und Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen  
2. Initiativen zur Verbesserung der Situation der Frauen in der Bernsteinstadt 
3. die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und  
Behörden, um frauenspezifische Belange wahrzunehmen  
4. ein jährlicher Bericht über ihre Tätigkeit sowie über Gesetze, Verordnungen und Erlasse 
des Bundes und des Landes zu frauenspezifischen Belangen  
5. weitere Aufgaben können ihr zugewiesen werden  
 
(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat die Gleichstellungsbeauftragte im  
Rahmen ihres Aufgabenbereiches an allen Vorhaben so frühzeitig zu beteiligen, dass deren 
Initiativen, Vorschläge, Bedenken und sonstigen Stellungnahmen berücksichtigt werden  
können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis 
zu geben sowie Auskünfte zu erteilen.  
 
(4) Die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten erfolgt durch den Hauptausschuss.  
 
 

§ 12 
Entschädigungen 

 
(1) Die Entschädigungen der Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter, sachkundigen  
Einwohnerinnen und Einwohner und sonstigen ehrenamtlich Tätigen richten sich  
entsprechend der übertragenen Funktionen nach der gültigen Entschädigungsverordnung. 
 
(2) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident erhält eine funktionsbezogene Aufwandsent-
schädigung in Höhe von monatlich 300 €. Den Stellvertretern der Stadtpräsidentin/des Stadt-
präsidenten wird bei dessen Verhinderung für die Dauer der Stellvertretung die entsprechende 
funktionsbezogene Aufwandsentschädigung gewährt, sofern die Dauer der Vertretung  
mindestens einen Monat betragen hat. Beschränkt sich die Stellvertretung auf die Leitung  
einer Sitzung der Stadtvertretung erhalten sie eine sitzungsbezogene Aufwands- 
entschädigung in Höhe von 60 €. 
 
(3) Die Fraktionsvorsitzenden erhalten eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in 
Höhe von monatlich 180 €. Stellvertreterinnen und Stellvertreter erhalten entsprechende  
Entschädigungen anteilig für die Dauer der Stellvertretung. 
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(4) Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter werden für die Teilnahme an Sitzungen der Stadt-
vertretung, der Ausschüsse, denen sie als Mitglieder angehören, und der Fraktionen durch 
eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 40 € entschädigt. Die Höchst-
zahl der Sitzungen der Fraktionen, für die ein Sitzungsgeld auszuzahlen ist, wird auf jährlich 8 
beschränkt. 
 
(5) Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der 
Aus-schüsse, denen sie als Mitglieder angehören, und an Fraktionssitzungen eine sitzungs-
bezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 40 €. 
 
(6) Ausschussvorsitzende oder deren Vertreter erhalten für jede von ihnen geleitete Sitzung 
eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 60 €. 
 
(7) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Ortsbeirates Klockenhagen erhält eine  
funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 80 €, die Vorsitzende oder 
der Vorsitzende des Ortsbeirates Langendamm erhält eine funktionsbezogene Aufwandsent-
schädigung in Höhe von monatlich 50 €, die Vorsitzende oder der Vorsitzende des  
Ortsbeirates Körkwitz von monatlich 20 €. 
 
(8) Mitglieder der Ortsbeiräte erhalten für die Teilnahme an Ortsbeiratssitzungen eine sitzungs- 
bezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 40 €. 
 
(9) Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen aus einer Tätigkeit als  
Vertretung der Bernsteinstadt in der Gesellschafterversammlung, im Aufsichtsrat oder einem 
ähnlichen Organ eines Unternehmens oder einer Einrichtung des privaten Rechts sind an die 
Bernsteinstadt abzuführen, soweit sie den Betrag von 250 € pro Sitzung übersteigen. Dies gilt 
nicht für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit nachweislich entstanden 
sind. Führt die Vertretung der Bernsteinstadt den Vorsitz in einem in Satz 1 genannten  
Gremium, sind die Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen an die  
Bernsteinstadt abzuführen, soweit sie den Betrag von 500 € pro Sitzung übersteigen; Satz 2 
gilt entsprechend. 
 
(10) Finden mehrere Sitzungen (Stadtvertretung, Ausschüsse, Ortsbeiräte, Fraktionen) an  
einem Tag statt, wird nur einmalig Sitzungsgeld gezahlt, sofern nicht insgesamt fünf Stunden 
überschritten werden. 
 
 

§ 13 
Festlegung von Wertgrenzen für Nachtragssatzungen  

nach § 48 KV M-V und § 20 GemHVO-Doppik 
 

(1) Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt die Entstehung eines  
Fehlbetrages im Ergebnishaushalt, der 3 % der Gesamtaufwendungen oder den bereits  
ausgewiesenen Fehlbetrag um mehr als 10 % übersteigt. 
 
(2) Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V gilt die Entstehung einer Deckungs-
lücke von mehr als 3 % der ordentlichen Auszahlungen oder die Erhöhung einer bestehenden 
Deckungslücke um mehr als 10 %. 
(3) Die Überschreitung der Wertgrenze von 10 % aller Aufwendungen und Auszahlungen gilt 
als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V. 
(4) Unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und 
Anlagen sind im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V als geringfügig anzusehen beim Einsatz 
städtischer Mittel bis 500.000 € im Einzelfall. 
 
(5) Die Unterrichtung der Stadtvertretung hat nach § 20 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik  
unverzüglich zu erfolgen, wenn sich abzeichnet, dass sich in einem Teilhaushalt 
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1. das Jahresergebnis des Teilergebnishaushalts nach Verrechnung der internen Leistungs-
beziehungen oder der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 
des Teilfinanzhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen um 3 % 
und mindestens um 250.000 € verschlechtert oder 
2. die Gesamtauszahlungen einer Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme um 
250.000 € erhöhen. 

 
 

§ 14 
Öffentliche Bekanntmachung  

 
(1) Die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen der Bernsteinstadt und Beschluss- 
inhalten sowie weitere gesetzlich geforderte öffentliche Bekanntmachungen erfolgen im  
Bekanntmachungsorgan der Bernsteinstadt, dem „Amtlichen Stadtblatt Ribnitz-Damgarten“, 
das nach Bedarf erscheint. Die Veröffentlichung ist mit Ablauf des Erscheinungstages des 
Bekanntmachungsblattes bewirkt. Das „Amtliche Stadtblatt“ wird im Rathaus Ribnitz und in der 
Bibliothek Damgarten zur kostenlosen Mitnahme aus-gelegt. Daneben besteht die Möglichkeit, 
das „Amtliche Stadtblatt“ gegen Erstattung der Portokosten über die Bernsteinstadt Ribnitz-
Damgarten, Hauptamt, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten, einzeln oder im Abonnement 
zu beziehen. Erscheinungstermin und Orte der Auslage werden in der „Ostsee-Zeitung“,  
Ausgabe Ribnitz-Damgarten, bekannt gegeben.  
 
(2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Stadtvertretung, der Ausschüsse und der 
Ortsbeiräte werden im Internet unter www.ribnitz-damgarten.de und an den Bekannt- 
machungstafeln gemäß Absatz 6, Nr. 1 bis 3 öffentlich bekannt gemacht.  
 
(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der 
Form des Abs. 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich 
etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten 
Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.  
 
(4) Vereinfachte Bekanntmachungen erfolgen durch Aushang an den Bekanntmachungs- 
tafeln gemäß Absatz 6, Nr. 1 bis 3.  
 
(5) Ist die öffentliche Bekanntmachung einer ortsrechtlichen Bestimmung in der in Absatz 1 
festgelegten Form in Folge höherer Gewalt nicht möglich, erfolgt die Bekanntmachung durch 
Aushang an den in Absatz 6 aufgeführten Bekanntmachungstafeln. Die Aushangfrist beträgt 
14 Tage, soweit gesetzlich nicht etwas anderes vorgeschrieben ist. Die öffentliche Bekannt-
machung in der vorgeschriebenen Form ist nach Entfallen des Hinderungsgrundes unverzüg-
lich nachzuholen.  
 
(6) Die Bekanntmachungstafeln befinden sich:  
1. Rathaus Ribnitz  
2.  Am Markt Ribnitz  
3. Damgarten (Bushaltestelle „Bürgerhalle“) 
4.  Borg (Verkehrsinsel nördlich der B 105)  
5.    Altheide (neben der Bushaltestelle)  
6.  Klockenhagen (Buswartehäuschen)  
7.   Hirschburg (Ecke „Zum Büdneracker“/“Zum Wallbach“) 
8.   Klein-Müritz (Buswartehäuschen)  
9.    Körkwitz (neben der Bushaltestelle)  
10.  Petersdorf (Kreuzung „Pappelallee“/“Rostocker Landweg“)  
11.  Neuhof (Buswartehäuschen)  
12.  Freudenberg-Ausbau (neben der Bushaltestelle) 
13.  Freudenberg („Am Dorfplatz“)  
14.  Freudenberg-„Marlower Straße“ (neben der Bushaltestelle)  
15.  Pütnitz (Nähe Briefkasten)  
16.  Dechowshof (vor dem Gutshaus)  
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17.  Dechowshof („Tempeler Weg“)  
18.  Langendamm (neben der Bushaltestelle)  
19.  Beiershagen (neben der Bushaltestelle)  
20.  Tempel (am FFW-Gebäude)  
21.  Neu-Hirschburg (Höhe Kriegerdenkmal)  
 
 

§ 15 
Ortsteilvertretung  

 
(1) Es können Ortsteilvertretungen gebildet werden. Die Ortsteilvertretungen erhalten die  
Bezeichnung Ortsbeirat. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende führt die Bezeichnung  
Ortsbeiratsvorsitzende oder Ortsbeiratsvorsitzender.  
 
(2) Für die Ortsteile Altheide, Borg, Hirschburg, Klein-Müritz, Klockenhagen und Neuheide 
wird der Ortsbeirat Klockenhagen und für die Ortsteile Beiershagen, Dechowshof,  
Langendamm und Tempel der Ortsbeirat Langendamm, für den Ortsteil Körkwitz der  
Ortsbeirat Körkwitz gebildet.  
 
(3) Die Ortsbeiräte Langendamm und Klockenhagen setzen sich aus jeweils sieben  
Einwohnerinnen oder Einwohnern zusammen, der Ortsbeirat Körkwitz aus drei. Die  
Zusammensetzung der Ortsbeiräte folgt dem Verhältnis der Besetzung der Stadtvertretung.  
 
 

§ 16 
Aufgaben des Ortsbeirates  

 
(1) Die Ortsbeiratsvorsitzende oder der Ortsbeiratsvorsitzende und die Bürgermeisterin oder 
der Bürgermeister informieren sich gegenseitig über alle für den Ortsbeiratsbereich wichtigen 
Angelegenheiten. 
 
(2) Der Ortsbeirat hat insbesondere folgende Aufgaben:  
1. sich mit Wünschen, Anregungen und Beschwerden der Einwohnerinnen oder Einwohner 
zu befassen  
2. die im Ortsbeiratsbereich tätigen Institutionen, Vereine, Initiativen, Parteien und sonstigen 
demokratischen Vereinigungen im Sinne eines Interessenausgleichs anzuhören  
3. bei der Planung und Beratung der wirtschaftlichen, städtebaulichen und kulturellen  
Entwicklung des Ortsteiles mitzuwirken.  
 
 

§ 17 
Wahl der Ortsbeiräte  

 
Die Wahl der Ortsbeiräte erfolgt durch die Stadtvertretung.  
 
 

§ 18 
Ortsübliche Förderung der Bienen 

 
Die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten ist eine bienenfreundliche Stadt.  
 
Bienen benötigen ein durchgängiges Angebot an unbelastetem Nektar und Pollen, um in der 
Lage zu sein, Bestäubungsaufgaben in Landwirtschaft und Natur wahrzunehmen. 
 
Für die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten wird für die auf ihrer Gemarkung tätigen Imker die  
Zulässigkeit und Ortsüblichkeit der Bienenhaltung festgestellt. 
 
Die Hauptsatzung ist in dieser Fassung am 17. Juli 2024 in Kraft getreten.  
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Anlage 
 
Abgrenzung der Ortsteile 
 
Ortsteilbezeichnung Straßenbezeichnung 
 
Stadtteil Ribnitz 
Ribnitz Alte Klockenhäger Landstraße 
Ribnitz Alte Klosterstraße 
Ribnitz Am alten Sägewerk 
Ribnitz Am Bleicherberg 
Ribnitz Am Graben 
Ribnitz Mühlenberg 
Ribnitz Am Bürgermeistergarten 
Ribnitz Am Nettelrade 
Ribnitz Am Petersdorfer Weg 
Ribnitz Am See 
Ribnitz Am Wasserturm 
Ribnitz Am Wasserwerk 
Ribnitz An der Bahnbrücke 
Ribnitz Anna-Gerresheim-Straße 
Ribnitz Bahnhofstraße 
Ribnitz Bahnposten 
Ribnitz Bauermeisterplatz 
Ribnitz Bei der Kirche 
Ribnitz Bei der Klosterkirche 
Ribnitz Beim Handweiser 
Ribnitz Bergstraße 
Ribnitz Berliner Straße 
Ribnitz Boddenstraße 
Ribnitz Budapester Straße 
Ribnitz Büttelstraße 
Ribnitz Bukarester Straße 
Ribnitz Christian-Krauel-Straße 
Ribnitz Damgartener Chaussee 
Ribnitz Dr-Carl-Düffert-Straße 
Ribnitz Dr-W-Külz-Straße 
Ribnitz Drei Linden 
Ribnitz Ernst-Barlach-Straße 
Ribnitz Fischerstraße 
Ribnitz Frankenstraße 
Ribnitz Freudenberger Weg 
Ribnitz Fritz-Reuter-Straße 
Ribnitz Gänsestraße 
Ribnitz Gartensteig 
Ribnitz Gartenweg 
Ribnitz Danziger Straße 
Ribnitz Georg-Adolf-Demmler-Straße 
Ribnitz Gerhart-Hauptmann-Straße 
Ribnitz Geschwister-Scholl-Straße 
Ribnitz Gotthold-E-Lessing-Straße 
Ribnitz Grüne Straße 
Ribnitz Hahnbittstraße 
Ribnitz Heiligengeisthof 
Ribnitz Heiligengeiststraße 
Ribnitz Heinrich-Heine-Straße 
Ribnitz Heinrich-Thomas-Straße 
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Ribnitz Helmuth-Schröder-Straße 
Ribnitz Hermann-Mevius-Straße 
Ribnitz Hirtenstraße 
Ribnitz Hufenweg 
Ribnitz Im Kloster 
Ribnitz Jiciner Straße 
Ribnitz Johann-Sebastian-Bach-Straße 
Ribnitz John-Brinckman-Straße 
Ribnitz Käthe-Miethe-Straße 
Ribnitz Klockenhäger Straße 
Ribnitz Karl-Meyer-Straße 
Ribnitz Klosterkamp 
Ribnitz Klosterteich 
Ribnitz Klüßenberg 
Ribnitz Koch-Gotha-Platz 
Ribnitz Körkwitzer Weg 
Ribnitz Kuhlrader Landweg 1-2 
Ribnitz Lange Straße 
Ribnitz Luise-Algenstaedt-Straße 
Ribnitz St. Petersburger Straße 
Ribnitz Margaretenstraße 
Ribnitz Am Markt 
Ribnitz Martin-Andersen-Nexö-Straße 
Ribnitz Mauerstraße 
Ribnitz H-L-Miebrodt-Straße 
Ribnitz Minsker Straße 
Ribnitz Mittelweg 
Ribnitz Moskauer Straße 
Ribnitz Mühlenstraße 
Ribnitz Musikantenweg 
Ribnitz Neue Klosterstraße 
Ribnitz Neuhöfer Straße 
Ribnitz Nizzestraße 
Ribnitz Nördlicher Rosengarten 
Ribnitz Otto-Lemcke-Straße 
Ribnitz Parkstraße 
Ribnitz Paßgehöft 
Ribnitz J-C-Peters-Straße 
Ribnitz Prager Straße 
Ribnitz Predigerstraße 
Ribnitz Richard-Suhr-Siedlung 
Ribnitz Richard-Wossidlo-Straße 
Ribnitz Rigaer Straße 
Ribnitz Rostocker Landweg 1-34 
Ribnitz Rostocker Straße 
Ribnitz Sandhufe 
Ribnitz Sanitzer Straße 1-11 
Ribnitz Schanze 
Ribnitz Scheunenweg 
Ribnitz C-H-Staben-Straße 
Ribnitz Steinstraße 
Ribnitz Straße des Aufbaus 
Ribnitz Buxtehuder Straße 
Ribnitz Straße der Einheit 
Ribnitz Straße des Friedens 
Ribnitz Straße der Solidarität 
Ribnitz Südlicher Rosengarten 
Ribnitz Theodor-Fontane-Straße 
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Ribnitz Theodor-Storm-Straße 
Ribnitz Theodor-Körner-Straße 
Ribnitz Ulmenallee 
Ribnitz Unterer Hufenweg 
Ribnitz Warschauer Straße 
Ribnitz J-H-Wilken-Straße 
Ribnitz Wortlandstraße 
Ribnitz Strübingsberg 
 
Stadtteil Damgarten 
Damgarten Am Hafen 
Damgarten Am Sportplatz 
Damgarten Am Kirchplatz 
Damgarten Am Wiesengrund 
Damgarten Am Tempeler Bach 
Damgarten An der Kleinbahn 
Damgarten An der Mühle 
Damgarten August-Bebel-Platz 
Damgarten Barther Straße 
Damgarten Dr-Karl-Anklam-Straße 
Damgarten Ernst-Garduhn-Straße 
Damgarten Feldstraße 
Damgarten Gartenstraße 
Damgarten Glashütte 
Damgarten Goethestraße 
Damgarten Grüner Winkel 
Damgarten Herderstraße 
Damgarten Hinterstraße 
Damgarten Holtacker 
Damgarten Kantor-Bendix-Straße 
Damgarten Karl-Liebknecht-Straße 
Damgarten Kastanienallee 
Damgarten Kirchstraße 
Damgarten Lerchenweg 
Damgarten Neue Straße 
Damgarten Querstraße 
Damgarten Recknitzsteig 
Damgarten Recknitzweg 
Damgarten Richtenberger Straße 
Damgarten Rosa-Luxemburg-Straße 
Damgarten Saaler Chaussee 
Damgarten Schillerstraße 
Damgarten Schillstraße 
Damgarten Schulstraße 
Damgarten Stralsunder Chaussee 
Damgarten Stralsunder Straße 
Damgarten Waldstraße 
Damgarten Wassersteig 
Damgarten Wasserstraße 
 
Ortsteil Borg 
Borg Am Wäldchen 
Borg Wildrosenweg 
Borg Bei den Borger Tannen 
Borg Weißer Weg 
Borg Schwarzer Weg 
Borg Weidenweg 
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Ortsteil Körkwitz 
Körkwitz Am Bernsteinsee 
Körkwitz Am Klärwerk 
Körkwitz An der Bäderstraße 
Körkwitz Zum Bodden 
 
Ortsteil Freudenberg 
Freudenberg Birkenstraße 
Freudenberg Am Dorfplatz 
Freudenberg Kuhlrader Landweg 3-… 
Freudenberg Lindenstraße 
Freudenberg Petersdorfer Landweg 
Freudenberg Marlower Straße 
Freudenberg Waldschneise 
 
Ortsteil Tempel 
Tempel Behrenshäger Weg 
Tempel Damgartener Weg 
Tempel Templer Straße 
Tempel Waldweg 
 
Ortsteil Pütnitz 
Pütnitz Am Gutspark 
Pütnitz Am Pütnitzer Holz 
Pütnitz Flugplatzallee 
Pütnitz Pütnitzer Straße 
 
Ortsteil Klockenhagen 
Klockenhagen Achterberg 
Klockenhagen Altheider Weg 
Klockenhagen Am Katenfeld 
Klockenhagen Ahornweg 
Klockenhagen Am Tannenberg 
Klockenhagen Bäderstraße 
Klockenhagen Birkenweg 
Klockenhagen Mecklenburger Straße 
Klockenhagen Ecke Stützpunkt 
Klockenhagen Ecke Wiencke 
Klockenhagen Hirtenwiese 
Klockenhagen Katenweg 
Klockenhagen Neuklockenhäger Weg 1… 
Klockenhagen Robinieneck 
 
Ortsteil Altheide 
Altheide Am Flohberg 
Altheide Bahnhofsweg 
Altheide Heidestraße 
Altheide Langer Damm 
 
Ortsteil Hirschburg 
Hirschburg Am Waldessaum 
Hirschburg Koppelweg 
Hirschburg Neuklockenhäger Weg 1a, 1b 
Hirschburg Kuhweidenweg 
Hirschburg Zum Forsthof 
Hirschburg Zum Wallbach 
Hirschburg Wiesenweg 
Hirschburg Zum Büdneracker 

TOP 13



- 14 - 
 
 
Ortsteil Klein-Müritz 
Klein-Müritz Müritzer Straße 2-… 
Klein-Müritz Wochenendsiedlung 
 
 
Ortsteil Neuheide 
Neuheide Ribnitzer Landweg 
Neuheide Müritzer Straße 1 
Neuheide Zum Voßberg 
 
Ortsteil Langendamm 
Langendamm Alter Sandweg 
Langendamm Boddenblick 
Langendamm Heideweg 
Langendamm Hummelberg 
Langendamm Hafenweg 
Langendamm Seereihe 
Langendamm Waldreihe 
Langendamm Waldemar-Schröder-Weg 
Langendamm Wasserreihe 
Langendamm Weidensteig 
 
Ortsteil Beiershagen 
Beiershagen Altes Forsthaus 
Beiershagen Gutsstraße 
Beiershagen Schwarze Straße 
 
Ortsteil Dechowshof 
Dechowshof Templer Weg 
Dechowshof Verbindungsweg 
 
Ortsteil Petersdorf 
Petersdorf Alte Schmiede 
Petersdorf Am Berg 
Petersdorf Am Klosterbach 
Petersdorf Am Waschenberg 
Petersdorf Freudenberger Landweg 
Petersdorf Kuhlrader Straße 
Petersdorf Am Park 
Petersdorf Rostocker Landweg 35-… 
Petersdorf Sanitzer Straße 12-… 
 
Ortsteil Neuhof 
Neuhof Am Walde 
Neuhof An der hohen Warthe 
Neuhof Pappelallee 
 
Ortsteil Wilmshagen 
Wilmshagen Wilmshagen 
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Hauptsatzung 
 
der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten  
 
 
 

§ 1 
Stadtgebiet/Ortsteile 

 
(1) Das Stadtgebiet besteht aus den Grundstücken, die nach geltendem Recht zur  
Bernsteinstadt gehören.  
 
(2) Die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten besteht aus den Stadtteilen Ribnitz und Damgarten 
und den Ortsteilen Altheide, Beiershagen, Borg, Dechowshof, Freudenberg, Hirschburg, Klein- 
Müritz, Klockenhagen, Körkwitz, Langendamm, Neuheide, Neuhof, Petersdorf, Pütnitz,  
Tempel und Wilmshagen. Die Abgrenzung der einzelnen Ortsteile ergibt sich aus der  
Straßenzuordnung gemäß der Anlage zur Hauptsatzung. 
 
 

§ 2 
Name/Wappen/Flagge/Dienstsiegel  

 
(1) Die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten führt ein Wappen, eine Flagge und ein Dienst- 
siegel.  
 
(2) Das Wappen ist wie folgt beschrieben: „Gespalten; vorn in Silber ein hersehendes, rot 
gekleidetes, goldbehaartes, goldgekröntes Brustbild eines Mannes mit goldbesäumtem 
blauem Umhang, hinten in Blau ein aufgerichteter, rot gezungter goldener Greif“.  
 
(3) Die Flagge ist wie folgt beschrieben: „Die Flagge der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten 
ist quer zur Längsachse des Flaggentuchs von Rot, Weiß, Blau und Gelb gestreift. Der rote 
und der gelbe Streifen nehmen je ein Achtel, der weiße und der blaue Streifen nehmen je drei 
Achtel der Länge des Flaggentuchs ein. In der Mitte des weißen Streifens liegt die Figur aus 
dem vorderen Feld des Stadtwappens. In der Mitte des blauen Streifens liegt die Figur aus 
dem hinteren Feld des Stadtwappens. Die Wappenfiguren nehmen jeweils die Hälfte der Höhe 
des Flaggentuchs ein. Die Länge der Flagge verhält sich zur Höhe wie 3 zu 2“.  
 
(4) Das Dienstsiegel zeigt im Kreis das Wappen, wie in Abs. 2 beschrieben, sowie den um-
laufenden Schriftzug STADT RIBNITZ-DAMGARTEN LANDKREIS VORPOMMERN-RÜGEN.  
 
(5) Die Verwendung des Wappens und der Flagge durch Dritte bedarf der Genehmigung der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters.  
 
(6) Die Bernsteinstadt ist als geschäftsführende Gemeinde Mitglied des Amtes Ribnitz- 
Damgarten.  
 
 

§ 3 
Rechte der Einwohnerinnen und Einwohner 

 
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister berufen auf Grund von wichtigen Vorhaben 
oder Vorkommnissen eine Einwohnerversammlung der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten ein. 
Die Einwohnerversammlung kann begrenzt auf Stadt- und Ortsteile durchgeführt werden. Über 
die Einberufung einer Einwohnerversammlung kann auch die Stadtvertretung mit einfacher 
Mehrheit entscheiden. Eine Einwohnerversammlung ist durchzuführen, wenn mindestens 5 % 
der Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, dies in einer 
allgemein bedeutsamen Angelegenheit der Gemeinde schriftlich beantragt haben. Über die 
Zulässigkeit des Antrags entscheidet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister. 
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(2) Anregungen, Beschwerden und Vorschläge der Einwohnerversammlung in  
Selbstverwaltungsangelegenheiten sollen der Stadtvertretung in einer angemessenen Frist 
zur Beratung vorgelegt werden.  
 
(3) Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben sowie natürliche 
und juristische Personen und Personenvereinigungen, die in der Gemeinde Grundstücke  
besitzen oder nutzen oder ein Gewerbe betreiben bzw. ihren Sitz in der Stadt haben, erhalten 
zu jeder planmäßigen Stadtvertretersitzung die Möglichkeit, in einer Einwohnerfragestunde zu 
Beginn des öffentlichen Teils Fragen an alle Mitglieder der Stadtvertretung sowie die Bürger-
meisterin oder den Bürgermeister zu stellen und Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten. 
Die Fragen, Vorschläge und Anregungen dürfen sich dabei nicht auf Beratungsgegenstände 
der anschließenden Sitzung der Stadtvertretung beziehen. Anfragen sollen, sofern sie nicht in 
der Sitzung selbst beantwortet werden können, innerhalb einer angemessenen Frist schriftlich 
beantwortet werden. Für die Fragestunde ist eine Zeit bis zu 30 Minuten vorzusehen. Die  
einzelne Wortmeldung ist auf drei Minuten begrenzt. 
 
(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, im öffentlichen Teil der Sitzung 
der Stadtvertretung über wichtige Stadtangelegenheiten zu berichten.  
 
(5) Die Stadtvertretung kann beschließen, Sachverständige sowie Einwohnerinnen und  
Einwohner, die von dem Gegenstand der Beratung betroffen sind, anzuhören. Die von  
Einwohnerinnen und Einwohnern beabsichtigte Anhörung ist der Stadtpräsidentin oder dem 
Stadtpräsidenten vorher mitzuteilen. Die Zahl der anzuhörenden Einwohnerinnen und  
Einwohner wird auf sechs beschränkt.  
 
(6) Jede Einwohnerin oder jeder Einwohner hat das Recht, sich in Angelegenheiten, die zu 
den Aufgaben der Stadtvertretung gehören, an eine Stadtvertreterin oder einen Stadtvertreter 
ihres/seines Vertrauens zu wenden.  
 
 

§ 4 
Stadtvertretung  

 
(1) Die in die Stadtvertretung gewählten Bürgerinnen und Bürger führen die Bezeichnung 
Stadtvertreterin bzw. Stadtvertreter.  
 
(2) Die Stadtvertretung wählt aus ihrer Mitte die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Stadt-
vertretung, eine erste Stellvertreterin oder einen ersten Stellvertreter und eine zweite  
Stellvertreterin oder einen zweiten Stellvertreter. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende und 
die Stellvertreter werden durch Mehrheitswahl gewählt. 
 
(3) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Stadtvertretung führt die Bezeichnung  
Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident. 
 
 

§ 5 
Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident 

 
(1) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident leitet die Sitzungen der Stadtvertretung nach 
Maßgabe der Kommunalverfassung M-V, dieser Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung 
der Stadtvertretung. 
(2) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident vertritt bei öffentlichen Anlässen die  
Stadtvertretung. Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident und Bürgermeisterin oder  
Bürgermeister stimmen ihr öffentliches Auftreten im Einzelfall miteinander ab. 
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(3) Scheiden die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident oder einer der Stellvertreterinnen 
oder Stellvertreter vor Beendigung der Wahlzeit aus, so ist die Ersatzwahl in der nächsten 
Stadtvertretersitzung, jedoch spätestens nach zwei Monaten durchzuführen. 
 
 
 

§ 6 
Sitzungen der Stadtvertretung  

 
(1) Die Stadtvertretersitzungen sind öffentlich.  
 
(2) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden Fällen ausgeschlossen: 
1. einzelne Personalangelegenheiten außer Wahlen und Abberufungen  
2. Steuer- und Abgabenangelegenheiten Einzelner  
3. Grundstücksangelegenheiten  
Die Stadtvertretung kann im Einzelfall, sofern rechtliche Gründe nicht entgegenstehen,  
Angelegenheiten der Ziffern 1 - 3 in öffentlicher Sitzung behandeln. In nicht aufgeführten  
Fällen ist die Öffentlichkeit durch Beschluss auszuschließen, wenn überwiegende Belange des 
öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen einzelner es erfordern.  
 
(3) Anfragen von Stadtvertreterinnen oder Stadtvertretern sollen spätestens drei Arbeitstage 
vor der Sitzung bei der Bürgermeisterin oder beim Bürgermeister eingereicht werden.  
Mündliche Anfragen während der Stadtvertretersitzung sollen, sofern sie nicht in der Sitzung 
selbst beantwortet werden, innerhalb einer angemessenen Frist schriftlich beantwortet  
werden. Auf Wunsch ist die schriftliche Antwort allen Stadtvertreterinnen oder Stadtvertretern 
vorzulegen.  
 
(4) Die Stadt überträgt öffentliche Sitzungen der Stadtvertretung in Bild und Ton über allge-
mein zugängliche Netze, zeichnet sie auf und stellt sie bis zum Ablauf des der Sitzung folgen-
den Montags zum Abruf bereit. Die Übertragung oder Aufzeichnung einer betroffenen Person  
unterbleibt, soweit sie dem widerspricht. Die Übertragung oder Aufzeichnung der anwesenden 
Öffentlichkeit und der an der Fragestunde teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner  
erfolgt nur unter Erteilung einer Einwilligung. Soweit dem nicht ein Viertel aller Mitglieder der 
Stadtvertretung im Einzelfall widerspricht, sind in öffentlichen Sitzungen der Stadtvertretung 
Übertragungen und Aufzeichnungen in Bild und Ton durch die Medien zum Zwecke der  
Berichterstattung zulässig. Dritte dürfen öffentliche Sitzungen der Stadtvertretung nur über- 
tragen oder aufzeichnen, soweit die betroffenen Personen eine Einwilligung erteilt haben. 
 
 

§ 7 
Hauptausschuss 

 
(1) Dem Hauptausschuss gehören neben der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister fünf 
Stadtvertreterinnen oder Stadtvertretern an, die je einen ständigen Vertreter haben. Die  
Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nehmen an den Sitzungen des 
Hauptausschusses mit beratender Stimme teil.  
 
(2) Außer den ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben obliegen dem Hauptausschuss alle  
Entscheidungen, die nicht nach § 22 Kommunalverfassung M-V der Stadtvertretung vorbehal-
ten sind bzw. durch die folgenden Vorschriften der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister  
übertragen werden. Davon unberührt bleiben die der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister 
gesetzlich zugewiesenen Aufgaben.  
 
(3) Der Hauptausschuss trifft Entscheidungen nach § 22 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V 
über:  
1. die Genehmigung von Verträgen der Bernsteinstadt mit Mitgliedern der Stadtvertretung und 
der Ausschüsse sowie mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und den leitenden 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bernsteinstadt, die auf einmalige Leistungen bzw. wie-
derkehrende Leistungen gerichtet sind, innerhalb einer Wertgrenze von 5.000 € bis 25.000 €.  
2. die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw.  
Auszahlungen innerhalb einer Wertgrenze von 25.000 € bis 100.000 € je Ausgabenfall, für 
investive Maßnahmen von 25.000 € bis 500.000 €. Die Stadtvertretung und die zuständigen 
Fachausschüsse erhalten regelmäßig eine Aufstellung über zwischenzeitlich erteilte  
Zustimmungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben. 
3. die Verfügung über Stadtvermögen, insbesondere die Veräußerung oder Belastung von 
Grundstücken, Schenkungen, die Hingabe von Darlehen und die Aufnahme von Krediten 
durch die Bernsteinstadt innerhalb einer Wertgrenze von 50.000 € bis 100.000 €.  
4. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen, die Bestellung 
sonstiger Sicherheiten für Dritte, wirtschaftlich gleich zu achtende Rechtsgeschäfte sowie  
Erklärungen gegenüber einem Gericht bis zu einer Wertgrenze von 100.000 €  
5. den Abschluss von allgemeinen und städtebaulichen Verträgen im Rahmen des bestätigten 
Haushaltsplanes innerhalb einer Wertgrenze von 100.000 € bis 250.000 €  
6. die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen oder deren  
Vermittlung an Dritte innerhalb einer Wertgrenze von 100 € bis 1.000 €.  
(4) Der Hauptausschuss entscheidet nach vorheriger Beratung im Ausschuss für Stadt- und 
Ortsteilentwicklung, Bau und Wirtschaft über die Ablehnung von Bauvorhaben gemäß  
§ 36 BauGB.  
 
(5) Im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms trifft der Hauptausschuss  
Entscheidungen innerhalb einer Wertgrenze von 100.000 € bis 250.000 €.  
 
(6) Die Stadtvertretung ist laufend über die Entscheidungen im Sinne der Abs. 1 bis 5 zu 
unterrichten.  
 
(7) Die Sitzungen des Hauptausschusses sind nicht öffentlich.  
 
(8) Der Hauptausschuss entscheidet über die Einleitung und Ausgestaltung von Vergabever-
fahren bei einem geschätzten Wert über 50.000 Euro. 
 
(9) Der Hauptausschuss trifft Entscheidungen bezüglich der Ausgestaltung partnerschaftli-
cher Beziehungen zu anderen Gemeinden.  
 
(10) Der Hauptausschuss hat die Empfehlungen der Fachausschüsse zu behandeln und  
dieses nachzuweisen.  
 
(11) Der Hauptausschuss entscheidet über das Einvernehmen bei Personalentscheidungen 
nach § 38 Abs. 2 Satz 5 KV M-V. 
 
 

§ 8 
Ausschüsse 

 
(1) Es werden folgende beratende Ausschüsse gebildet:  
 

Nr.  Name  Aufgabengebiet  Mitglieder 

1  Finanzausschuss  Finanz- und Haushaltswesen,  
Liegenschaftsangelegenheiten, 
Steuern, Gebühren, Beiträge 
und sonstige Abgaben  

5 Mitglieder der Stadt-
vertretung, 4 sachkun-
dige Einwohnerinnen 
bzw. Einwohner  

2  Bau- und Wirtschafts-
ausschuss  

Flächennutzungsplanung, Bau-
leit-planung, Wirtschaftsförde-
rung, Hoch-, Tief- und Straßen-
bau-angelegenheiten, Denkmal-
pflege 

5 Mitglieder der Stadt-
vertretung, 4 sachkun-
dige Einwohnerinnen 
bzw. Einwohner  

TOP 13



- 5 - 
 

3. Ausschuss für Stadt-
marketing, Tourismus 
und Kultur 

Tourismus, Stadtmarketing, Be-
treuung der Kultureinrichtungen, 
Kulturförderung 

5 Mitglieder der Stadt-
vertretung, 4 sachkun-
dige Einwohnerinnen 
bzw. Einwohner 

4  Ausschuss für Bildung, 
Jugend und Soziales  

Betreuung der Schuleinrichtun-
gen, Jugendförderung, Kinderta-
ges-stätten, soziale Probleme, 
Alten-betreuung, Behinderten- 
und Seniorenförderung  

5 Mitglieder der Stadt-
vertretung, 4 sachkun-
dige Einwohnerinnen 
bzw. Einwohner  

5  Sportausschuss  Sportentwicklung - und -förde-
rung, Ausbau der Sportstätten, 
Unter-stützung der Sportvereine  

5 Mitglieder der Stadt-
vertretung, 4 sachkun-
dige Einwohnerinnen 
bzw. Einwohner  

6  Landwirtschafts- und 
Umweltausschuss  

Umwelt- und Naturschutz, Land-
schaftspflege, Abfall- und Ab-
wasserbeseitigung, Landwirt-
schaft, Gartenbau, Forst und 
Jagd, Kleingartenanlagen  

5 Mitglieder der Stadt-
vertretung, 4 sachkun-
dige Einwohnerinnen 
bzw. Einwohner  

7  Ausschuss für Ord-
nung, Sicherheit und 
Verkehr  

Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung, 
Brand-schutz, Prävention, Ver-
kehrsangelegenheiten, Zusam-
menarbeit mit der Polizeiinspek-
tion  

5 Mitglieder der Stadt-
vertretung, 4 sachkun-
dige Einwohnerinnen 
bzw. Einwohner 

8  Stadtausschuss  
Damgarten  

wirtschaftliche und städtebauli-
che Entwicklung des Stadtteiles  
Damgarten einschließlich Püt-
nitz  

5 Mitglieder der Stadt-
vertretung, 4 sachkun-
dige Einwohnerinnen 
und Einwohner  

9  Ausschuss  
„Bodden-Therme“  

Unterstützung des effektiven 
Betriebes des Schwimmbades,  
Kontrolle der ordnungsgemäßen 
Verwendung städtischer Zu-
schüsse, Optimierung des 
Schwimmbadbetriebes durch 
Marketing  

5 Mitglieder der Stadt-
vertretung, 4 sachkun-
dige Einwohnerinnen 
bzw. Einwohner  

10  Rechnungsprüfungs- 
ausschuss  

Aufgaben der örtlichen Prüfung  5 Mitglieder der Stadt-
vertretung 

 
(2) Die Mitglieder der Ausschüsse haben optional dauerhaft je eine Stellvertreterin bzw.  
einen Stellvertreter. 
 
(3) Die Sitzungen der unter Nr. 1 bis 8 aufgeführten Ausschüsse sind öffentlich, § 6 Abs. 2 
gilt entsprechend.  
 
 

§ 9 
Bürgermeisterin oder Bürgermeister  

 
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird für sieben Jahre gewählt.  
 
(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister trifft Entscheidungen unterhalb der in  
§ 7 Abs. 3, 5 und 8 für den Hauptausschuss festgelegten Wertgrenzen dieser Hauptsatzung. 
Der Hauptausschuss ist in der darauf folgenden Ausschusssitzung über Entscheidungen ab 
einer Wertgrenze von 5.000 € zu informieren. Die Stadtvertretung und die zuständigen  
Fachausschüsse erhalten regelmäßig eine Auf-stellung über zwischenzeitlich erteilte  
Zustimmungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben.  
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(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister entscheidet über die Zulassung von  
Bauvorhaben gemäß § 36 BauGB. Bei beabsichtigter Versagung des gemeindlichen  
Einvernehmens ist vorher der Ausschuss für Stadt- und Ortsteilentwicklung, Bau und  
Wirtschaft zu konsultieren und das Votum des Hauptausschusses einzuholen. In dringenden 
Fällen kann auf die Konsultation des Ausschusses für Stadt- und Ortsteilentwicklung, Bau und 
Wirtschaft verzichtet werden.  
 
(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ernennt, befördert und entlässt die Beamtin 
oder den Beamten bis Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt und ist zuständig für die Einstellung, 
Höhergruppierung und Kündigung von Tarifbeschäftigten bis zur Entgeltgruppe 9 c TVöD. 
 
(5) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 150 € gemäß Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung.  
 
(6) Verpflichtungserklärungen der Stadt bis zu einer Wertgrenze von 7.500 € bzw. bei  
wiederkehrenden Verpflichtungen bis zu einer Wertgrenze von 2.500 € pro Monat können von 
der Bürgermeisterin oder vom Bürgermeister allein bw. durch eine von ihr oder ihm beauftragte 
bedienstete Person in einfacher Schriftform ausgefertigt werden. Bei Erklärungen gegenüber 
einem Gericht liegt diese Wertgrenze bei 25.000 €. 
 

§ 10 
Stellvertreterin oder Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters  

 
Die erste Stellvertreterin oder der erste Stellvertreter erhält eine funktionsbezogene Aufwands-
entschädigung in Höhe von monatlich 400 € gemäß Entschädigungsverordnung M-V. Die 
zweite Stellvertreterin oder der zweite Stellvertreter erhält eine funktionsbezogene Aufwands-
entschädigung in Höhe von monatlich 300 € gemäß Entschädigungsverordnung M-V. 
 
 

§ 11 
Gleichstellungsbeauftragte 

 
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist hauptamtlich tätig. Sie unterliegt der Dienstaufsicht der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters, ist jedoch ist bei der Ausübung ihrer Teilnahme- 
und Rederechte nach § 41 Abs. 3 KV M-V, bei der Erstellung ihrer Stellungnahmen nach § 41 
Abs. 4 und bei der Ausübung ihrer Rechte nach § 41 Abs. 5 und 6 KV M-V weisungsfrei. Der 
Arbeitszeitanteil für die Ausübung der Funktion der Gleichstellungsbeauftragten beträgt 25 % 
eines Vollzeitäquivalentes.“ 
 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, zur Verwirklichung der Gleichberech- 
tigung von Frauen und Männern in der Bernsteinstadt beizutragen. Zu ihren Aufgaben gehören 
insbesondere:  
 

1. die Prüfung von Beschluss- und Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen  
2. Initiativen zur Verbesserung der Situation der Frauen in der Bernsteinstadt 
3. die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und  
Behörden, um frauenspezifische Belange wahrzunehmen  
4. ein jährlicher Bericht über ihre Tätigkeit sowie über Gesetze, Verordnungen und Erlasse 
des Bundes und des Landes zu frauenspezifischen Belangen  
5. weitere Aufgaben können ihr zugewiesen werden  
 
(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat die Gleichstellungsbeauftragte im  
Rahmen ihres Aufgabenbereiches an allen Vorhaben so frühzeitig zu beteiligen, dass deren 
Initiativen, Vorschläge, Bedenken und sonstigen Stellungnahmen berücksichtigt werden  
können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis 
zu geben sowie Auskünfte zu erteilen.  
 
(4) Die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten erfolgt durch den Hauptausschuss.  
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§ 12 
Entschädigungen 

 
(1) Die Entschädigungen der Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter, sachkundigen  
Einwohnerinnen und Einwohner und sonstigen ehrenamtlich Tätigen richten sich  
entsprechend der übertragenen Funktionen nach der gültigen Entschädigungsverordnung. 
 
(2) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident erhält eine funktionsbezogene Aufwandsent-
schädigung in Höhe von monatlich 300 €. Den Stellvertretern der Stadtpräsidentin/des Stadt-
präsidenten wird bei dessen Verhinderung für die Dauer der Stellvertretung die entsprechende 
funktionsbezogene Aufwandsentschädigung gewährt, sofern die Dauer der Vertretung  
mindestens einen Monat betragen hat. Beschränkt sich die Stellvertretung auf die Leitung  
einer Sitzung der Stadtvertretung erhalten sie eine sitzungsbezogene Aufwands- 
entschädigung in Höhe von 60 €. 
 
(3) Die Fraktionsvorsitzenden erhalten eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in 
Höhe von monatlich 180 €. Stellvertreterinnen und Stellvertreter erhalten entsprechende  
Entschädigungen anteilig für die Dauer der Stellvertretung. 
 
(4) Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter werden für die Teilnahme an Sitzungen der Stadt-
vertretung, der Ausschüsse, denen sie als Mitglieder angehören, und der Fraktionen durch 
eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 40 € entschädigt. Die Höchst-
zahl der Sitzungen der Fraktionen, für die ein Sitzungsgeld auszuzahlen ist, wird auf jährlich 8 
beschränkt. 
 
(5) Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der 
Aus-schüsse, denen sie als Mitglieder angehören, und an Fraktionssitzungen eine sitzungs-
bezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 40 €. 
 
(5 a) Für stellvertretende Ausschussmitglieder gelten die Absätze 4 und 5 entsprechend. 
 
(6) Ausschussvorsitzende oder deren Vertreter erhalten für jede von ihnen geleitete Sitzung 
eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 60 €. 
 
(7) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Ortsbeirates Klockenhagen erhält eine  
funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 80 €, die Vorsitzende oder 
der Vorsitzende des Ortsbeirates Langendamm erhält eine funktionsbezogene Aufwandsent-
schädigung in Höhe von monatlich 50 €, die Vorsitzende oder der Vorsitzende des  
Ortsbeirates Körkwitz von monatlich 20 €. 
 
(8) Mitglieder der Ortsbeiräte erhalten für die Teilnahme an Ortsbeiratssitzungen eine sitzungs- 
bezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von je 40 €. 
 
(9) Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen aus einer Tätigkeit als  
Vertretung der Bernsteinstadt in der Gesellschafterversammlung, im Aufsichtsrat oder einem 
ähnlichen Organ eines Unternehmens oder einer Einrichtung des privaten Rechts sind an die 
Bernsteinstadt abzuführen, soweit sie den Betrag von 250 € pro Sitzung übersteigen. Dies gilt 
nicht für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit nachweislich entstanden 
sind. Führt die Vertretung der Bernsteinstadt den Vorsitz in einem in Satz 1 genannten  
Gremium, sind die Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen an die  
Bernsteinstadt abzuführen, soweit sie den Betrag von 500 € pro Sitzung übersteigen; Satz 2 
gilt entsprechend. 
 
(10) Finden mehrere Sitzungen (Stadtvertretung, Ausschüsse, Ortsbeiräte, Fraktionen) an  
einem Tag statt, wird nur einmalig Sitzungsgeld gezahlt, sofern nicht insgesamt fünf Stunden 
überschritten werden. 
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§ 13 
Festlegung von Wertgrenzen für Nachtragshaushaltssatzungen  

nach § 48 KV M-V  
 

(1) Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt die Entstehung eines  
Fehlbetrages im Ergebnishaushalt, der 3 % der Gesamtaufwendungen oder den bereits  
ausgewiesenen Fehlbetrag um mehr als 10 % übersteigt. 
 
(2) Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt die Entstehung einer Deckungs-
lücke von mehr als 3 % der laufenden Auszahlungen oder die Erhöhung einer bestehenden 
Deckungslücke um mehr als 10 %. 
 
(3) Die Überschreitung der Wertgrenze von 10 % aller Aufwendungen und Auszahlungen gilt 
als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V. 
 
(4) Unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und 
Anlagen sind im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V als geringfügig anzusehen beim Einsatz 
städtischer Mittel bis 500.000 € im Einzelfall. 
 
(5) Die Unterrichtung der Stadtvertretung hat nach § 20 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik  
unverzüglich zu erfolgen, wenn sich abzeichnet, dass sich in einem Teilhaushalt 
1. das Jahresergebnis des Teilergebnishaushalts nach Verrechnung der internen Leistungs-
beziehungen oder der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzhaushalts 
nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen um 3 % und mindestens um 
250.000 € verschlechtert oder 
2. die Gesamtauszahlungen einer Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme um 
250.000 € erhöhen. 

 
 

§ 14 
Öffentliche Bekanntmachung  

 
(1) Die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen der Bernsteinstadt und Beschluss- 
inhalten sowie weitere gesetzlich geforderte öffentliche Bekanntmachungen erfolgen im  
Bekanntmachungsorgan der Bernsteinstadt, dem „Amtlichen Stadtblatt Ribnitz-Damgarten“, 
das nach Bedarf erscheint. Die Veröffentlichung ist mit Ablauf des Erscheinungstages des 
Bekanntmachungsblattes bewirkt. Das „Amtliche Stadtblatt“ wird im Rathaus Ribnitz und in der 
Bibliothek Damgarten zur kostenlosen Mitnahme aus-gelegt. Daneben besteht die Möglichkeit, 
das „Amtliche Stadtblatt“ gegen Erstattung der Portokosten über die Bernsteinstadt Ribnitz-
Damgarten, Hauptamt, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten, einzeln oder im Abonnement 
zu beziehen. Erscheinungstermin und Orte der Auslage werden in der „Ostsee-Zeitung“,  
Ausgabe Ribnitz-Damgarten, bekannt gegeben.  
 
(2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Stadtvertretung, der Ausschüsse und der 
Ortsbeiräte werden im Internet unter www.ribnitz-damgarten.de und an den Bekannt- 
machungstafeln gemäß Absatz 6, Nr. 1 bis 3 öffentlich bekannt gemacht.  
 
(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der 
Form des Abs. 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich 
etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten 
Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.  
 
(4) Vereinfachte Bekanntmachungen erfolgen durch Aushang an den Bekanntmachungs- 
tafeln gemäß Absatz 6, Nr. 1 bis 3.  
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(5) Ist die öffentliche Bekanntmachung einer ortsrechtlichen Bestimmung in der in Absatz 1 
festgelegten Form in Folge höherer Gewalt nicht möglich, erfolgt die Bekanntmachung durch 
Aushang an den in Absatz 6 aufgeführten Bekanntmachungstafeln. Die Aushangfrist beträgt 
14 Tage, soweit gesetzlich nicht etwas anderes vorgeschrieben ist. Die öffentliche Bekannt-
machung in der vorgeschriebenen Form ist nach Entfallen des Hinderungsgrundes unverzüg-
lich nachzuholen.  
 
(6) Die Bekanntmachungstafeln befinden sich:  
1. Rathaus Ribnitz  
2.  Am Markt Ribnitz  
3. Damgarten (Bushaltestelle „Bürgerhalle“) 
4.  Borg (Verkehrsinsel nördlich der B 105)  
5.    Altheide (neben der Bushaltestelle)  
6.  Klockenhagen (Buswartehäuschen)  
7.   Hirschburg (Ecke „Zum Büdneracker“/“Zum Wallbach“) 
8.   Klein-Müritz (Buswartehäuschen)  
9.    Körkwitz (neben der Bushaltestelle)  
10.  Petersdorf (Kreuzung „Pappelallee“/“Rostocker Landweg“)  
11.  Neuhof (Buswartehäuschen)  
12.  Freudenberg-Ausbau (neben der Bushaltestelle) 
13.  Freudenberg („Am Dorfplatz“)  
14.  Freudenberg-„Marlower Straße“ (neben der Bushaltestelle)  
15.  Pütnitz (Nähe Briefkasten)  
16.  Dechowshof (vor dem Gutshaus)  
17.  Dechowshof („Tempeler Weg“)  
18.  Langendamm (neben der Bushaltestelle)  
19.  Beiershagen (neben der Bushaltestelle)  
20.  Tempel (am FFW-Gebäude)  
21.  Neu-Hirschburg (Höhe Kriegerdenkmal)  
 
 

§ 15 
Ortsteilvertretung  

 
(1) Es können Ortsteilvertretungen gebildet werden. Die Ortsteilvertretungen erhalten die  
Bezeichnung Ortsbeirat. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende führt die Bezeichnung  
Ortsbeiratsvorsitzende oder Ortsbeiratsvorsitzender.  
 
(2) Für die Ortsteile Altheide, Borg, Hirschburg, Klein-Müritz, Klockenhagen und Neuheide 
wird der Ortsbeirat Klockenhagen und für die Ortsteile Beiershagen, Dechowshof,  
Langendamm und Tempel der Ortsbeirat Langendamm, für den Ortsteil Körkwitz der  
Ortsbeirat Körkwitz gebildet.  
 
 

§ 16 
Aufgaben des Ortsbeirates  

 
(1) Die Ortsbeiratsvorsitzende oder der Ortsbeiratsvorsitzende und die Bürgermeisterin oder 
der Bürgermeister informieren sich gegenseitig über alle für den Ortsbeiratsbereich wichtigen 
Angelegenheiten. 
 
(2) Der Ortsbeirat hat insbesondere folgende Aufgaben:  
1. sich mit Wünschen, Anregungen und Beschwerden der Einwohnerinnen oder Einwohner 
zu befassen  
2. die im Ortsbeiratsbereich tätigen Institutionen, Vereine, Initiativen, Parteien und sonstigen 
demokratischen Vereinigungen im Sinne eines Interessenausgleichs anzuhören  
3. bei der Planung und Beratung der wirtschaftlichen, städtebaulichen und kulturellen  
Entwicklung des Ortsteiles mitzuwirken.  
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§ 17 
Besetzung der Ortsbeiräte 

 
Die Ortsbeiräte Langendamm und Klockenhagen setzen sich aus jeweils sieben Einwoh- 
nerinnen oder Einwohnern des Ortsteils, die das 18. Lebensjahr vollendet haben bzw. Mit- 
gliedern der Stadtvertretung zusammen, der Ortsbeirat Körkwitz aus drei. Die Besetzung der 
Ortsbeiräte erfolgt nach dem Zuteilungs- und Benennungsverfahren.  
 
 

§ 18 
Ortsübliche Förderung der Bienen 

 
Die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten ist eine bienenfreundliche Stadt.  
 
Bienen benötigen ein durchgängiges Angebot an unbelastetem Nektar und Pollen, um in der 
Lage zu sein, Bestäubungsaufgaben in Landwirtschaft und Natur wahrzunehmen. 
 
Für die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten wird für die auf ihrer Gemarkung tätigen Imker die  
Zulässigkeit und Ortsüblichkeit der Bienenhaltung festgestellt. 
 
 

§ 19 
Elektronische Kommunikation 

 
Für Erklärungen, durch die die Stadt verpflichtet wird, ist neben der Schriftform auch die elekt-
ronische Form zulässig. Diese Erklärungen sind mit einer dauerhaft überprüfbaren  
qualifizierten Signatur zu versehen. Die handschriftliche Unterzeichnung sowie die Beifügung 
des Dienstsiegels entfallen. 
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Anlage 
 
Abgrenzung der Ortsteile 
 
Ortsteilbezeichnung Straßenbezeichnung 
 
Stadtteil Ribnitz 
Ribnitz Alte Klockenhäger Landstraße 
Ribnitz Alte Klosterstraße 
Ribnitz Am alten Sägewerk 
Ribnitz Am Bleicherberg 
Ribnitz Am Graben 
Ribnitz Mühlenberg 
Ribnitz Am Bürgermeistergarten 
Ribnitz Am Nettelrade 
Ribnitz Am Petersdorfer Weg 
Ribnitz Am See 
Ribnitz Am Wasserturm 
Ribnitz Am Wasserwerk 
Ribnitz An der Bahnbrücke 
Ribnitz Anna-Gerresheim-Straße 
Ribnitz Bahnhofstraße 
Ribnitz Bahnposten 
Ribnitz Bauermeisterplatz 
Ribnitz Bei der Kirche 
Ribnitz Bei der Klosterkirche 
Ribnitz Beim Handweiser 
Ribnitz Bergstraße 
Ribnitz Berliner Straße 
Ribnitz Boddenstraße 
Ribnitz Budapester Straße 
Ribnitz Büttelstraße 
Ribnitz Bukarester Straße 
Ribnitz Christian-Krauel-Straße 
Ribnitz Damgartener Chaussee 
Ribnitz Dr-Carl-Düffert-Straße 
Ribnitz Dr-W-Külz-Straße 
Ribnitz Drei Linden 
Ribnitz Ernst-Barlach-Straße 
Ribnitz Fischerstraße 
Ribnitz Frankenstraße 
Ribnitz Freudenberger Weg 
Ribnitz Fritz-Reuter-Straße 
Ribnitz Gänsestraße 
Ribnitz Gartensteig 
Ribnitz Gartenweg 
Ribnitz Danziger Straße 
Ribnitz Georg-Adolf-Demmler-Straße 
Ribnitz Gerhart-Hauptmann-Straße 
Ribnitz Geschwister-Scholl-Straße 
Ribnitz Gotthold-E-Lessing-Straße 
Ribnitz Grüne Straße 
Ribnitz Hahnbittstraße 
Ribnitz Heiligengeisthof 
Ribnitz Heiligengeiststraße 
Ribnitz Heinrich-Heine-Straße 
Ribnitz Heinrich-Thomas-Straße 
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Ribnitz Helmuth-Schröder-Straße 
Ribnitz Hermann-Mevius-Straße 
Ribnitz Hirtenstraße 
Ribnitz Hufenweg 
Ribnitz Im Kloster 
Ribnitz Jiciner Straße 
Ribnitz Johann-Sebastian-Bach-Straße 
Ribnitz John-Brinckman-Straße 
Ribnitz Käthe-Miethe-Straße 
Ribnitz Klockenhäger Straße 
Ribnitz Karl-Meyer-Straße 
Ribnitz Klosterkamp 
Ribnitz Klosterteich 
Ribnitz Klüßenberg 
Ribnitz Koch-Gotha-Platz 
Ribnitz Körkwitzer Weg 
Ribnitz Kuhlrader Landweg 1-2 
Ribnitz Lange Straße 
Ribnitz Luise-Algenstaedt-Straße 
Ribnitz St. Petersburger Straße 
Ribnitz Margaretenstraße 
Ribnitz Am Markt 
Ribnitz Martin-Andersen-Nexö-Straße 
Ribnitz Mauerstraße 
Ribnitz H-L-Miebrodt-Straße 
Ribnitz Minsker Straße 
Ribnitz Mittelweg 
Ribnitz Moskauer Straße 
Ribnitz Mühlenstraße 
Ribnitz Musikantenweg 
Ribnitz Neue Klosterstraße 
Ribnitz Neuhöfer Straße 
Ribnitz Nizzestraße 
Ribnitz Nördlicher Rosengarten 
Ribnitz Otto-Lemcke-Straße 
Ribnitz Parkstraße 
Ribnitz Paßgehöft 
Ribnitz J-C-Peters-Straße 
Ribnitz Prager Straße 
Ribnitz Predigerstraße 
Ribnitz Richard-Suhr-Siedlung 
Ribnitz Richard-Wossidlo-Straße 
Ribnitz Rigaer Straße 
Ribnitz Rostocker Landweg 1-34 
Ribnitz Rostocker Straße 
Ribnitz Sandhufe 
Ribnitz Sanitzer Straße 1-11 
Ribnitz Schanze 
Ribnitz Scheunenweg 
Ribnitz C-H-Staben-Straße 
Ribnitz Steinstraße 
Ribnitz Straße des Aufbaus 
Ribnitz Buxtehuder Straße 
Ribnitz Straße der Einheit 
Ribnitz Straße des Friedens 
Ribnitz Straße der Solidarität 
Ribnitz Südlicher Rosengarten 
Ribnitz Theodor-Fontane-Straße 
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Ribnitz Theodor-Storm-Straße 
Ribnitz Theodor-Körner-Straße 
Ribnitz Ulmenallee 
Ribnitz Unterer Hufenweg 
Ribnitz Warschauer Straße 
Ribnitz J-H-Wilken-Straße 
Ribnitz Wortlandstraße 
Ribnitz Strübingsberg 
 
Stadtteil Damgarten 
Damgarten Am Hafen 
Damgarten Am Sportplatz 
Damgarten Am Kirchplatz 
Damgarten Am Wiesengrund 
Damgarten Am Tempeler Bach 
Damgarten An der Kleinbahn 
Damgarten An der Mühle 
Damgarten August-Bebel-Platz 
Damgarten Barther Straße 
Damgarten Dr-Karl-Anklam-Straße 
Damgarten Ernst-Garduhn-Straße 
Damgarten Feldstraße 
Damgarten Gartenstraße 
Damgarten Glashütte 
Damgarten Goethestraße 
Damgarten Grüner Winkel 
Damgarten Herderstraße 
Damgarten Hinterstraße 
Damgarten Holtacker 
Damgarten Kantor-Bendix-Straße 
Damgarten Karl-Liebknecht-Straße 
Damgarten Kastanienallee 
Damgarten Kirchstraße 
Damgarten Lerchenweg 
Damgarten Neue Straße 
Damgarten Querstraße 
Damgarten Recknitzsteig 
Damgarten Recknitzweg 
Damgarten Richtenberger Straße 
Damgarten Rosa-Luxemburg-Straße 
Damgarten Saaler Chaussee 
Damgarten Schillerstraße 
Damgarten Schillstraße 
Damgarten Schulstraße 
Damgarten Stralsunder Chaussee 
Damgarten Stralsunder Straße 
Damgarten Waldstraße 
Damgarten Wassersteig 
Damgarten Wasserstraße 
 
Ortsteil Borg 
Borg Am Wäldchen 
Borg Wildrosenweg 
Borg Bei den Borger Tannen 
Borg Weißer Weg 
Borg Schwarzer Weg 
Borg Weidenweg 
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Ortsteil Körkwitz 
Körkwitz Am Bernsteinsee 
Körkwitz Am Klärwerk 
Körkwitz An der Bäderstraße 
Körkwitz Zum Bodden 
 
Ortsteil Freudenberg 
Freudenberg Birkenstraße 
Freudenberg Am Dorfplatz 
Freudenberg Kuhlrader Landweg 3-… 
Freudenberg Lindenstraße 
Freudenberg Petersdorfer Landweg 
Freudenberg Marlower Straße 
Freudenberg Waldschneise 
 
Ortsteil Tempel 
Tempel Behrenshäger Weg 
Tempel Damgartener Weg 
Tempel Templer Straße 
Tempel Waldweg 
 
Ortsteil Pütnitz 
Pütnitz Am Gutspark 
Pütnitz Am Pütnitzer Holz 
Pütnitz Flugplatzallee 
Pütnitz Pütnitzer Straße 
 
Ortsteil Klockenhagen 
Klockenhagen Achterberg 
Klockenhagen Altheider Weg 
Klockenhagen Am Katenfeld 
Klockenhagen Ahornweg 
Klockenhagen Am Tannenberg 
Klockenhagen Bäderstraße 
Klockenhagen Birkenweg 
Klockenhagen Mecklenburger Straße 
Klockenhagen Ecke Stützpunkt 
Klockenhagen Ecke Wiencke 
Klockenhagen Hirtenwiese 
Klockenhagen Katenweg 
Klockenhagen Neuklockenhäger Weg 1… 
Klockenhagen Robinieneck 
 
Ortsteil Altheide 
Altheide Am Flohberg 
Altheide Bahnhofsweg 
Altheide Heidestraße 
Altheide Langer Damm 
 
Ortsteil Hirschburg 
Hirschburg Am Waldessaum 
Hirschburg Koppelweg 
Hirschburg Neuklockenhäger Weg 1a, 1b 
Hirschburg Kuhweidenweg 
Hirschburg Zum Forsthof 
Hirschburg Zum Wallbach 
Hirschburg Wiesenweg 
Hirschburg Zum Büdneracker 
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Ortsteil Klein-Müritz 
Klein-Müritz Müritzer Straße 2-… 
Klein-Müritz Wochenendsiedlung 
 
 
Ortsteil Neuheide 
Neuheide Ribnitzer Landweg 
Neuheide Müritzer Straße 1 
Neuheide Zum Voßberg 
 
Ortsteil Langendamm 
Langendamm Alter Sandweg 
Langendamm Boddenblick 
Langendamm Heideweg 
Langendamm Hummelberg 
Langendamm Hafenweg 
Langendamm Seereihe 
Langendamm Waldreihe 
Langendamm Waldemar-Schröder-Weg 
Langendamm Wasserreihe 
Langendamm Weidensteig 
 
Ortsteil Beiershagen 
Beiershagen Altes Forsthaus 
Beiershagen Gutsstraße 
Beiershagen Schwarze Straße 
 
Ortsteil Dechowshof 
Dechowshof Templer Weg 
Dechowshof Verbindungsweg 
 
Ortsteil Petersdorf 
Petersdorf Alte Schmiede 
Petersdorf Am Berg 
Petersdorf Am Klosterbach 
Petersdorf Am Waschenberg 
Petersdorf Freudenberger Landweg 
Petersdorf Kuhlrader Straße 
Petersdorf Am Park 
Petersdorf Rostocker Landweg 35-… 
Petersdorf Sanitzer Straße 12-… 
 
Ortsteil Neuhof 
Neuhof Am Walde 
Neuhof An der hohen Warthe 
Neuhof Pappelallee 
 
Ortsteil Wilmshagen 
Wilmshagen Wilmshagen 
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Stadt Ribnitz-Damgarten 
 

RDG/BV/FS-24/083 
Beschlussvorlage 

öffentlich 
 
Sanierung der Königskapelle auf dem Alten Friedhof Ribnitz (Antrag 
der Fraktion Wählergemeinschaft SOZIAL) 

Organisationseinheit: 

Fraktion/Stadtvertreter/Ortsbeirat 
Datum 

26.11.2024 
Verantwortlich: 

Fraktion Wählergemeinschaft SOZIAL 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Hauptausschuss (Kenntnisnahme) 27.11.2024 N 
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) 04.12.2024 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
 
Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten, 
1. dass die Königskapelle auf dem Alten Friedhof umgehend saniert werden soll. 
2. dass die notwendigen Haushaltsmittel dafür in den kommenden Haushalt einzuplanen 

sind. 
 
Sachverhalt 
 
Die Grabkapelle für Senator König (sog. Königskapelle) auf dem alten Friedhof in Ribnitz 
stellt zusammen mit dem Friedhofsportal, der Friedhofskapelle und der Grabstelle von 
Richard Wossidlo ein denkmalpflegerisch wichtiges Ensemble dar. Ihr baulicher Zustand 
jedoch ist beschämend und stellt der Stadt Ribnitz-Damgarten ein schlechtes Zeugnis im 
Umgang mit ihren historischen Liegenschaften aus. Das vielgelobte, weil ansonsten sehr 
gepflegte Gesamtbild des Ribnitzer Friedhofes kann leider nicht über den schlechten 
Bauzustand der Königskapelle hinwegtäuschen. 
 
Eine Begehung mit Herrn Körner und Herrn Weiß von der Stadtverwaltung im Dezember 
2023 führte bisher zu keinen erkennbaren Aktivitäten durch die Stadt. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Haushaltsmäßige Belastung: Ja:  Nein:   

Kosten: € Folgekosten/Abschreibungen: € 

Produkt / Sachkonto:   
Verfügbare Mittel des Kontos:  €   

 

Anlage/n 
1 Antrag WGS - Sanierung Königskapelle (öffentlich) 
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Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten Ribnitz-Damgarten, 22.11 .2024
Markt 1
18311 Ribnitz-Damgarten

Susann Wippermann
Fraktion Wählergemeinschaft SOZIAL
Fraktionsvorsitzende

Antrag zur Stadtvertretersitzung am 04.12.024

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident,
sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bitte ich um Aufnahme unseres Antrages auf die Tagesordnung zur Sitzung am
04.12.2024.

Antrag auf Sanierung der Königskapelle auf dem Alten Friedhof Ribnitz

Die Stadtvertretersitzung beschließt,

1. dass die Königskapelle auf dem Alten Friedhof umgehend saniert werden soll.

2. dass die notwendigen Haushaltsmittel dafür in den kommenden Haushalt einzuplanen sind.

Begründung

Die Grabkapelle für Senator König ( sog. Königskapelle) auf dem alten Friedhof in Ribnitz stellt

zusammen mit dem Friedhofsportai, der Friedhofskapelle und der Grabstelle von Richard

Wossidlo ein denkmalpflegerisch wichtiges Ensemble dar. Ihr baulicher Zustand jedoch ist

beschämend und stellt der Stadt Ribnitz-Damgarten ein schlechtes Zeugnis im Umgang mit ihren

historischen Liegenschaften aus. Das vielgelobte, weil ansonsten sehr gepflegte Gesamtbild des

Ribnitzer Friedhofes kann leider nicht über den schlechten Bauzustand der Königskapelle

hinwegtäuschen.

Eine Begehung mit Herrn Körner und Herrn Weiß von der Stadtverwaltung im Dezember 2023

führte bisher zu keinen erkennbaren Aktivitäten durch die Stadt.

Mit freundlichen Grüßen

5. /^
Susann Wip^ermann
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Stadt Ribnitz-Damgarten 
 

RDG/BV/FS-24/082 
Beschlussvorlage 

öffentlich 
 
Errichtung von abschließbaren Fahrradboxen in Ribnitz-Damgarten 
(Antrag der Fraktion Wählergemeinschaft SOZIAL) 

Organisationseinheit: 

Fraktion/Stadtvertreter/Ortsbeirat 
Datum 

26.11.2024 
Verantwortlich: 

Fraktion Wählergemeinschaft SOZIAL 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Hauptausschuss (Kenntnisnahme) 27.11.2024 N 
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung) 04.12.2024 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
 
Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten, 
1. dass der Bürgermeister gemeinsam mit der Gebäudewirtschaft prüfen soll, welche 

Standorte für abschließbare Fahrradboxen im öffentlichem Raum bzw. auf Grundstücken 
im Eigentum der Gebäudewirtschaft geeignet sind, um dort abschließbare Fahrradboxen 
aufzustellen oder durch einen Anbieter aufstellen zu lassen. 

2. dass der Bürgermeister durch die Gebäudewirtschaft Bedarfe innerhalb der Mieter-
gemeinschaft für dieses Angebot abfragen lässt. 

3. dass das Ergebnis der Prüfung und der Abfrage im Bauausschuss zeitnah vorgestellt 
wird. 

 
Sachverhalt 
 
Leider gibt es für viele Mieterinnen und Mieter der Gebäudewirtschaft in beschriebenen 
Fällen keine Möglichkeit, ihre Fahrräder sicher und trocken unterzustellen. Auch für 
touristische Besucher gibt es momentan innerhalb der Stadt keine Möglichkeit, ihre oftmals 
hochwertigen Fahrräder diebstahlsicher zu parken. 
 
Abschließbare Fahrradboxen, wie sie bereits jetzt von der Wohnungsgenossenschaft für 
deren Mieter angeboten werden, könnten eine Bedarfslücke füllen und somit die Lebens- 
bzw. Aufenthaltsqualität innerhalb der Stadt und der Ortsteile für Einheimische und Gäste 
erhöhen. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Haushaltsmäßige Belastung: Ja:  Nein:   

Kosten: € Folgekosten/Abschreibungen: € 

Produkt / Sachkonto:   
Verfügbare Mittel des Kontos:  €   

 

Anlage/n 
1 Antrag WGS - Fahrradboxen (öffentlich) 
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Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten Ribnitz-Damgarten, 22.11.2024
Markt 1
18311 Ribnitz-Damgarten

Susann Wippermann
Fraktion Wählergemeinschaft SOZIAL
Fraktionsvorsitzende

Antrag zur Stadtvertretersitzung am 04.12.024

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident,
sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bitte ich um Aufnahme unseres Antrages auf die Tagesordnung zur Sitzung am
04.12.2024.

Errichtung von abschließbaren Fahrradboxen in Ribnitz-Damgarten

Die Stacltvertretersitzung beschließt,

1. dass der Bürgermeister gemeinsam mit der Gebäudewirtschaft prüfen soll, welche Standorte
für abschließbare Fahrradboxen im öffentlichem Raum bzw. auf Grundstücken im Eigentum der
Gebäudewirtschaft geeignet sind, um dort abschließbare Fahrradboxen aufzustellen oder durch
einen Anbieter aufstellen zu lassen.

2. dass der Bürgermeister durch die Gebäudewirtschaft Bedarfe innerhalb der Mietergemeinschaft
für dieses Angebot abfragen lässt.

3. dass das Ergebnis der Prüfung und der Abfrage im Bauausschuss zeitnah vorgestellt wird.

Begründung

Leider gibt es für viele Mieterinnen und Mieter der Gebäudewirtschaft in beschriebenen Fällen
keine Möglichkeit, ihre Fahrräder sicher und trocken unterzustellen. Auch für touristische
Besucher gibt es momentan innerhalb der Stadt keine Möglichkeit, ihre oftmals hochwertigen
Fahrräder diebstahlsicher zu parken.
Abschließbare Fahrradboxen, wie sie bereits jetzt von der Wohnungsgenossenschaft für deren
Mieter angeboten werden, könnten eine Bedarfslücke füllen und somit die Lebens- bzw.
Aufenthaltsqualität innerhalb der Stadt und der Ortsteile für Einheimische und Gäste erhöhen.

Mit freundlichken Grüßen

s /(^
Susann Wirlpermann
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